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Wirtschaftsausschuss: Als Mitteilung außerhalb von Sitzungen  
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift „Otto -von -Guericke -Straße“, WI 105  
Stadtgebiet zwischen A 391, Frankfurter Straße, Theodor-Heuss-Straße, Fabrikstraße und 
ehemaligem Bahngelände 
Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss 
 
 
"1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB, der Gemeinden ge-

mäß § 2 (2) BauGB) sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen sind entsprechend den Vorschlägen der 
Verwaltung gemäß den Anlagen 5 und 6 zu behandeln. 

  2. Der Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift „Otto-von-Guericke-Straße“, WI 105 wird in 
der während der Sitzung ausgehängten Fassung gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung be-
schlossen. 

  3. Die zugehörige Begründung mit Umweltbericht wird beschlossen. 
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Aufstellungsbeschluss und Planungsziel 
 
Für das Stadtgebiet zwischen A 391, Frankfurter Straße, Theodor-Heuss-Straße, Fabrikstraße und 
ehemaligem Bahngelände wurde am 29. Juni 2012 der Bebauungsplan „Otto-von-Guericke-
Straße-Südost“, WI 87, rechtskräftig. Mit Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Lüneburg vom 
18. April 2013 wurde der Bebauungsplan WI 87 aufgrund von Abwägungsfehlern für unwirksam 
erklärt. Das OVG beanstandete eine Ungleichbehandlung in der Abwägung zwischen dem vorhan-
denen SB-Warenhaus (Sondergebiet SO 1, Otto-von-Guericke-Straße 9 und 11) und dem Kläger 
(Eigentümer der Flächen im Sondergebiet SO 3, Otto-von-Guericke-Straße 1 und 3). 
 
Am 18. Juni 2013 hat der Verwaltungsausschuss die Aufstellung des Bebauungsplanes „Otto-von-
Guericke-Straße“, WI 105, beschlossen. In diesem Bebauungsplan WI 105 soll der vom OVG be-
anstandete Fehler behoben werden. Wesentliches Planungsziel ist dabei weiterhin die Festset-
zung eines Sondergebietes für großflächigen Einzelhandel. Die Ziele und Maßgaben des Zentren-
konzeptes Einzelhandel der Stadt Braunschweig in seiner aktuellen Fassung sollen dabei umge-
setzt werden. Gegenüber dem Bebauungsplan WI 87 werden im Bebauungsplan WI 105 ergän-
zende Festsetzungen getroffen, die sich aus dem Urteil des OVG ergeben und im Wesentlichen zu 
Gunsten des Klägers ausfallen (s. Textliche Festsetzungen A I 3.1 und 3.2). Die übrigen Festset-
zungen des Bebauungsplans WI 87 sind weitgehend übernommen worden.  
 
Am 13. Februar 2014 trat eine Veränderungssperre mit einer Gültigkeit von zwei Jahren in Kraft. 
 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffen tlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB, 
der Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB) und sonstiger St ellen 
 
Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 27. Februar 2014 bis 28. März 2014 durchgeführt. 
Der Einzelhandelsverband Braunschweig verweist auf frühere Stellungnahmen aus den Jahren 
2003 und 2011, die bereits zum Bebauungsplan WI 87 behandelt wurden. Die eingegangenen 
Stellungnahmen sind in der Anlage 6 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und einem Vorschlag 
der Verwaltung versehen. 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
 
Am 8. Juli 2014 wurde die öffentliche Auslegung vom Verwaltungsausschuss beschlossen und in 
der Zeit vom 22. Juli 2014 bis 21. August 2014 durchgeführt. Der Eigentümer und der Nießbrauch-
sberechtigte der Flächen im Sondergebiet SO 3 (Otto-von-Guericke-Straße 1 und 3) haben nach 
wie vor Bedenken gegen die Planung. Die eingegangene Stellungnahme ist in der Anlage 5 aufge-
führt und mit einer Stellungnahme und einem Vorschlag der Verwaltung versehen. 
 
Planänderungen nach der öffentlichen Auslegung  
 
Es wurden lediglich die Rechtsgrundlagen aktualisiert. Änderungen an der Planung wurden nicht 
vorgenommen.  
 
Empfehlung 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die in den Anlagen 5 und 6 aufgeführten Stellungnahmen den Vorschlä-
gen der Verwaltung entsprechend zu behandeln und den Bebauungsplan mit örtlicher Bauvor-
schrift „Otto-von-Guericke-Straße“, WI 105, als Satzung sowie die Begründung mit Umweltbericht 
zu beschließen. 
 
             … 
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Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1: Übersichtskarte 
Anlage 2 a: Zeichnerische Festsetzungen 
Anlage 2 b Planzeichenerklärung 
Anlage 3: Textliche Festsetzungen und Hinweise 
Anlage 4: Begründung mit Umweltbericht 
Anlage 5: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 (2) BauGB 
Anlage 6: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden gemäß  

§ 4 (2) BauGB, der Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB und sonstiger Stellen 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Leuer 
 




















 Anlage 3 
 
  
 
 
 
 


Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Otto-von-Guericke-Straße WI 105 
Textliche Festsetzungen und Hinweise  
 
 
 
A Städtebau 
gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
I Art der baulichen Nutzung 
 
1. Allgemein zulässige Nutzungen 


In den Sondergebieten SO 1, SO 2 und SO 3 
sind großflächige Einzelhandelsbetriebe im 
Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO folgender 
6 Angebotssektoren zulässig: 
- Möbel und Einrichtungen 
- Gartenbedarf 
- Baubedarf 
- großteilige Sportgeräte 
- Wohnwagen/Campingfahrzeuge 
- Kraftfahrzeuge und Zubehör 
 


2. Kern-, Rand- und Freisortimente, Verkaufsflä-
chen 


Für diese 6 Angebotssektoren werden Kern-, 
Rand- und Freisortimente festgesetzt, die über 
die zulässige Verkaufsfläche gemäß A I 2.8 
weiter konkretisiert werden. 
 


2.1 Möbel und Einrichtungen 


In großflächigen Einzelhandelsbetrieben des 
Angebotssektors "Möbel und Einrichtungen" 
sind Warensortimente nur wie folgt zulässig: 
 
a) Kernsortiment folgender 4 Warengruppen: 


- Möbel, nicht jedoch Antiquitäten 
- Bettenauflagen und Matratzen 
- Küchen 
- Teppiche, nicht jedoch Inselteppiche 


 
b) Randsortiment folgender 6 Waren-


gruppen: 
- Bettwaren 
- Leuchten und Zubehör 
- Fensterbehänge 
- Dekorationsgegenstände, nicht jedoch 


Kunstwerke, Antiquitäten und Insel-
teppiche 


- Kissen und Dekostoffe 
- Campingmöbel (Klappmöbel, Sonnen-


schirme, Luftmatratzen) 
 


2.2 Gartenbedarf 


In großflächigen Einzelhandelsbetrieben des 
Angebotssektors "Gartenbedarf" sind Waren-
sortimente nur wie folgt zulässig: 


a) Kernsortiment folgender 7 Warengruppen: 
- Pflanzen und Samen 
- Düngemittel und Pflanzenschutzmittel 
- Gartenbedarf 
- Gartengeräte 
- Pflanzbehälter 
- Gartenmöbel/ und -ausstattung 
- Garten- und Gerätehäuser 


 
b) Randsortiment folgender 4 Waren-


gruppen: 
- Heimpflanzenzubehör, Vasen und 


Übertöpfe 
- Künstliche Blumen 
- Kleintiere. Kleintiere im Sinne dieser 


Festsetzungen sind für den Verkauf in 
Zoofachgeschäften geeignete Tiere, 
wie Amphibien, Reptilien, Fische, Vö-
gel und Kleinsäuger. Ausgenommen 
sind Katzen und Hunde. 


- Bedarfsartikel für die Haltung von 
Klein- und Haustieren (auch für Katzen 
und Hunde) einschl. Tiernahrung. 


 
2.3 Baubedarf 


In großflächigen Einzelhandelsbetrieben des 
Angebotssektors "Baubedarf" sind Warensor-
timente nur wie folgt zulässig: 
 
a) Kernsortiment folgender 7 Warengruppen: 


- Holz, Baustoffe und Bauelemente 
- Baumaschinen und -Zubehör, Bauma-


schinenverleih 
- Sanitär inklusive Zubehör (z.B. Sani-


tärobjekte, Armaturen, Installationsma-
terial, Sanitärzellen, Saunen) 


- Eisenwaren, Werkzeuge 
- Farben, Wand- und Bodenbeläge ein-


schl. Zubehör, nicht jedoch Inselteppi-
che 


- Elektroinstallationsmaterial 
- Jalousien und Markisen 


 
b) Randsortiment folgender 3 Waren-


gruppen: 
- Einrichtungsgegenstände für  Bade-


zimmer 
- Leuchten und Zubehör 
- Kfz-Zubehör 
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2.4 Großteilige Sportgeräte 


In großflächigen Einzelhandelsbetrieben des 
Angebotssektors „Großteilige Sportgeräte " 
sind Warensortimente nur wie folgt zulässig: 
 
a) Kernsortiment folgender 4 Warengruppen:  


- Boote 
- Bootsanhänger 
- Surfbretter 
- Gleitsegler (Paraglider)/Windsegler 


 
b) Randsortiment folgender 3 Waren-


gruppen:  
- Fitnessgeräte, Hometrainer 
- Tauchgerät 
- Zubehör für die unter a) genannten 


Warengruppen, wie Spezialschutz- 
und Sportbekleidung für Motor- und 
Wassersport, wie z.B. Helme, Schutz-
anzüge, Stiefel 


 
2.5 Wohnwagen/Campingfahrzeuge 


In großflächigen Einzelhandelsbetrieben des 
Angebotssektors „Wohnwagen/Camping-
fahrzeuge" sind Warensortimente nur wie 
folgt zulässig: 
 
a) Kernsortiment folgender 3 Warengruppen: 


- Wohnmobile 
- Wohnwagen und Campingfahrzeuge 
- Zelte 


 
b) Randsortiment folgender 3 Waren-


gruppen: 
- Campingmöbel (Klappmöbel, Sonnen-


schirme, Luftmatratzen) 
- Campingartikel (Schlafsäcke, Cam-


pinggeschirr, Zelt- und Wohnwa-
genausrüstung) 


- Zubehör für die unter a) genannten 
Warengruppen 


 
2.6 Kraftfahrzeuge und Zubehör 


In großflächigen Einzelhandelsbetrieben des 
Angebotssektors „Kraftfahrzeuge und Zube-
hör" sind Warensortimente nur wie folgt zu-
lässig: 
 
a) Kernsortiment folgender 2 Warengruppen: 


- Kraftfahrzeuge (Personenkraftwagen, 
Motorräder, Motorroller, Mopeds, An-
hänger) 


- Fahrzeugteile/Reparaturen (Motoren, 
Reifen und Felgen, Ersatzteile, Spezi-
alwerkzeuge, Reparaturmittel) 


 
b) Randsortiment folgender 4 Waren-


gruppen: 
- Kfz-Pflege- und Schmiermittel 
- Schonbezüge und Fußmatten 
- Kfz-Zubehör, wie z.B. Radzierblenden, 


Sportlenker, Spoiler, Autoelektronik 
- Zubehör für die unter a) genannten 


Warengruppen, wie Spezialschutz- 
und Sportbekleidung für Motorsport, 
wie z.B. Helme, Schutzanzüge, Stiefel 
 


2.7 Freisortiment 


Für die unter den A I 2.1 bis 2.6 aufgeführten 
Angebotssektoren ist ein Freisortiment mit ei-
nem nicht näher spezifizierten Warensorti-
ment zulässig, in dem jedoch folgende Wa-
rengruppen unzulässig sind: 
- Antiquitäten, Kunstgegenstände, 
- Arzneimittel, medizinische Produkte, 
- Baby-/Kinderartikel (außer Kinderwagen/-


sitze) 
- Bastel-/Hobbybedarf, 
- Bekleidung, 
- Beleuchtungskörper, 
- Blumen (Schnitt- und Topfpflanzen), 
- Briefmarken, 
- Brillen, -zubehör, optische und akustische 


Erzeugnisse, 
- Bücher, 
- Bürobedarf, 
- Computer (PC), -zubehör, 
- Drogerie-, Parfümeriewaren, Kosmetika, 
- Elektrohaushaltsgeräte, 
- Fahrräder und Zubehör, 
- Foto-, Filmgeräte und Zubehör, 
- Geschenkartikel, 
- Glas, Porzellan, Keramik, 
- Handarbeitsartikel, Strick- und Kurzwaren, 
- Haushaltswaren, Hausrat, 
- Heimtextilien, Bettwaren, 
- kunstgewerbliche Erzeugnisse, 
- Kürschnerwaren, 
- Lebensmittel: Nahrungs- und Genussmit-


tel, Getränke, 
- Lederwaren, 
- Musikinstrumente, Musikalien, 
- Papier-/Schreibwaren, Schulbedarf, 
- Sanitäts- und Orthopädieartikel, 
- Schuhe, 
- Spielwaren, 
- Sportartikel, kleinteilige Sportgeräte, 
- Teppiche, 
- Uhren, Schmuck, Edelmetallwaren, 
- Unterhaltungselektronik, Bild- und Tonträ-


ger, 
- Tabakwaren und Zubehör, 
- Wäsche, 
- Zeitungen, Zeitschriften 
 


2.8 Verkaufsfläche Randsortiment, Freisortiment, 
Außenverkaufsflächen 


2.8.1 Verkaufsfläche Randsortiment 


Die Verkaufsfläche für das Randsortiment 
darf insgesamt 5% der Verkaufsfläche des 
jeweiligen Einzelhandelsbetriebes nicht über-
schreiten. 
 
Die Verkaufsfläche für eine Warengruppe des 
Randsortiments darf insgesamt 2,5% der 
Verkaufsfläche des jeweiligen Einzelhandels-
betriebes nicht überschreiten. 
 


2.8.2 Verkaufsfläche Freisortiment 


Die Verkaufsfläche für das Freisortiment darf 
insgesamt 3% der Verkaufsfläche des jeweili-
gen Einzelhandelsbetriebes nicht überschrei-
ten. 
 
Die Verkaufsfläche für eine Warengruppe des 
Freisortiments darf insgesamt 1% der Ver-
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kaufsfläche des jeweiligen Einzelhandelsbe-
triebes nicht überschreiten. 
 


2.8.3 Verkaufsflächen außerhalb von Gebäuden 
(Außenverkaufsflächen) 


Eine Überschreitung der zeichnerisch festge-
setzten Verkaufsflächenzahl von VFZ = 0,4 
bis max. VFZ = 0,5 ist ausnahmsweise zuläs-
sig, soweit es sich um Verkaufsflächen au-
ßerhalb von Gebäuden handelt, die funktional 
einem Einzelhandelsbetrieb der Angebotssek-
toren gemäß A I 1. zugeordnet sind und der 
Warenpräsentation des jeweiligen Kernsorti-
ments dienen. 
 


3 Sonstige Einzelhandelsnutzungen im Son-
dergebiet SO 3 


3.1 Im Sondergebiet SO 3 sind neben den ge-
mäß A I 1. bis 2. zulässigen Nutzungen auch 
sonstige Einzelhandelsnutzungen zulässig. 
 
Für diese sonstigen Einzelhandelsnutzungen 
darf die zeichnerisch festgesetzte Verkaufs-
flächenzahl VFZ 0,4 bis zu einem Wert von 
insgesamt max. VFZ 0,073 ausgenutzt wer-
den. 
 


3.2 Innerhalb dieser sonstigen Einzelhandelsnut-
zungen sind Warensortimente nur wie folgt 
zulässig: 
 
a) Die Verkaufsfläche der folgenden 


2 Warengruppen darf jeweils bis zu 100 % 
der Verkaufsfläche der sonstigen Einzel-
handelsnutzungen betragen: 
- Lebensmittel und Getränke 
- Drogerieartikel (Körper- und Haus-


haltspflegemittel). 
 


b) Die Verkaufsfläche der folgenden 
7 Warengruppen darf jeweils bis zu 60 % 
der Verkaufsfläche der sonstigen Einzel-
handelsnutzungen betragen: 
- Haushaltswaren (Glas, Porzellan, Ke-


ramik, Topfwaren, Haushaltsartikel) 
- Bürobedarf/Schreibwaren sowie Bü-


cher und Zeitschriften 
- Elektro- und Elektronikartikel und 


-geräte sowie Fotoartikel und optische 
Geräte 


- Textilien, Bekleidung, Schuhe, Leder-
waren, Uhren/Schmuck 


- Sport-, Freizeit- und Campingartikel  
- Spielwaren sowie Kinder- und Babyar-


tikel 
- Garten-, Bau- und Heimwerkerbedarf 


inklusive Kleinmöbel. 
 


4. SB-Warenhaus (Selbstbedienungswaren-
haus) im Sondergebiet SO 1 


4.1 Im Sondergebiet SO 1 sind neben den gemäß 
A I 1. bis 2. zulässigen Nutzungen auch groß-
flächige Einzelhandelsbetriebe als SB-
Warenhaus zulässig. SB-Warenhaus im Sin-
ne dieser Festsetzungen ist ein großflächiger 
Einzelhandelsbetrieb, in dem ein Betreiber 
vorwiegend Nahrungs- und Genussmittel so-
wie sonstige Waren überwiegend im Selbst-
bedienungsverkauf anbietet. 


 
Für die Nutzung SB-Warenhaus darf die 
zeichnerisch festgesetzte Verkaufsflächen-
zahl VFZ 0,4 bis zu einem Wert von max. 
VFZ 0,19 ausgenutzt werden. 
 


4.2 Innerhalb eines SB-Warenhauses ist auf 
einer ausschließlich vom SB-Warenhaus aus 
zugänglichen und in Grundfläche und Bau-
masse untergeordneten Fläche eine Ver-
kaufszone mit nicht großflächigem Einzelhan-
del zulässig (Ladenzone). In der Ladenzone 
sind Warengruppen des Haupt- und Neben-
sortiments gemäß A I 4.3 zulässig. 
 
Die Verkaufsfläche der Ladenzone darf ins-
gesamt 10% der Verkaufsfläche des jeweili-
gen SB-Warenhauses nicht überschreiten. 
Innerhalb der Ladenzone darf die Verkaufs-
fläche für eine Warengruppe des Neben-
sortiments 100 m² nicht überschreiten. 
 


4.3 In großflächigen Einzelhandelsbetrieben des 
Angebotssektors SB-Warenhaus sind Wa-
rensortimente nur wie folgt zulässig: 
 
a) Hauptsortiment folgender 2 Waren-


gruppen: 
- Lebensmittel und Getränke 
- Drogerieartikel (Körper- und Haus-


haltspflegemittel) 
 
Die Verkaufsfläche für das Hauptsortiment 
muss mindestens 50% der Verkaufsfläche 
des SB-Warenhauses betragen. 


 
b) Nebensortiment folgender 7 Waren-


gruppen: 
- Haushaltswaren (Glas, Porzellan, Ke-


ramik, Topfwaren, Haushaltsartikel) 
- Bürobedarf/Schreibwaren sowie Bü-


cher und Zeitschriften 
- Elektro- und Elektronikartikel und 


-geräte sowie Fotoartikel und optische 
Geräte 


- Textilien, Bekleidung, Schuhe, Leder-
waren, Uhren/Schmuck 


- Sport-, Freizeit- und Campingartikel  
- Spielwaren sowie Kinder- und Babyar-


tikel 
- Garten-, Bau- und Heimwerkerbedarf 


inklusive Kleinmöbel 
 
Die Verkaufsfläche für eine Warengruppe 
des Nebensortiments darf insgesamt 6% 
der Verkaufsfläche des SB-Warenhauses 
nicht überschreiten. 


 
4.4 In großflächigen Einzelhandelsbetrieben des 


Angebotssektors „SB-Warenhaus“ sind Ver-
kaufsflächen außerhalb von Gebäuden (Au-
ßenverkaufsflächen) auf die maximal zulässi-
ge Verkaufsflächenzahl von VFZ 0,19 anzu-
rechnen. 
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5. Ausnahmsweise zulässige Nutzungen 
In den Sondergebieten SO 1, SO 2 und SO 3 
sind folgende Nutzungen ausnahmsweise zu-
lässig: 
 


5.1 Großflächige Einzelhandelsbetriebe im Sinne 
des § 11 Abs. 3 BauNVO des Angebotssek-
tors „Kleintiere und Tierhaltung“ mit folgenden 
Warengruppen: 
- Tiernahrung 
- Kleintiere. Kleintiere im Sinne dieser Fest-


setzungen sind für den Verkauf in 
Zoofachgeschäften geeignete Tiere, wie 
Amphibien, Reptilien, Fische, Vögel und 
Kleinsäuger. Ausgenommen sind Katzen 
und Hunde. 


- Bedarfsartikel für die Haltung von Klein- 
und Haustieren (auch für Katzen und 
Hunde) einschl. Tiernahrung. 


 
5.2 Nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe nur 


mit folgenden Warengruppen: 
- Kleintiere und Tierhaltung 
- Kraftfahrzeuge und Zubehör 
 


5.3 Serviceeinrichtungen für Kunden und Mitar-
beiter wie z.B. Café, Restaurant, Kinderhort, 
soweit sie von dem jeweiligen Betrieb aus zu-
gänglich sind, in den Baukörper des Betriebes 
baulich integriert sind und sich in Grundfläche 
und Baumasse dem Hauptbetrieb deutlich un-
terordnen. Die Grundfläche der Serviceein-
richtungen ist auf die jeweils zulässige Ver-
kaufsfläche anzurechnen. 
 


5.4 Im Sondergebiet SO 3 sind Änderungen und 
Erneuerungen des bestehenden Gebäudes 
Otto-von-Guericke-Straße 1 im Rahmen der 
genehmigten Nutzung (Bürogebäude) aus-
nahmsweise zulässig. 
 


5.5 Im Sondergebiet SO 3 ist für das bestehende 
Gebäude Otto-von-Guericke-Straße 1 aus-
nahmsweise auch eine Nutzungsänderung in 
einen Betrieb des Beherbergungsgewerbes 
zulässig. In diesem Fall sind passive Schall-
schutzmaßnahmen für Aufenthaltsräume 
nach den Bestimmungen für den Lärmpegel-
bereich V gemäß DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau“ durchzuführen. Fenster schutzwür-
diger Räume, wie Schlafzimmer, sind nur mit 
schallgedämmten Lüftungseinrichtungen ge-
mäß VDI 2719 zulässig. Im Übrigen gelten die 
textlichen Festsetzungen gemäß VI 2. bis 4. 
 


5.6 Im Sondergebiet SO 3 darf für das bestehen-
de Gebäude Otto-von-Guericke-Straße 1 vor-
handene maximale Gebäudehöhe von 38,0 m 
nicht überschritten werden. 
 


6. Zulässige Verkaufsfläche 


6.1 Definition Verkaufsfläche 


Als Verkaufsfläche im Sinne der Zeichneri-
schen Festsetzungen und der Textlichen 
Festsetzungen unter A I 2. bis A I 4. gelten al-
le den Kunden zugänglichen oder dem Ver-
kauf dienenden Flächen. Hierzu gehören 
auch die Thekenbereiche, die vom Kunden – 
insbesondere aus hygienischen Gründen – 
nicht betreten werden dürfen, Kundentoilet-


ten, Verkehrsflächen, Kassen- und Packzo-
nen und die Bereiche, die zur Entsorgung des 
Verpackungsmaterials dienen sowie der 
Windfang. 
 


6.2 Verkaufsflächenzahl 


Die Verkaufsflächenzahl VFZ gibt an, wieviel 
Quadratmeter Verkaufsfläche je Quadratme-
ter Baugrundstücksfläche zulässig sind. 


 
 
II Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher 


Anlagen 
 
1. Zulässige Grundfläche 


In den Sondergebieten SO 1, SO 2 und SO 3 
darf die zulässige Grundfläche durch Gara-
gen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Ne-
benanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl 
von 0,9 überschritten werden. 
 


2. Höhe baulicher Anlagen 


2.1 Die maximal zulässige Höhe der baulichen 
Anlagen darf ausnahmsweise von techni-
schen Anlagen, wie z.B. Schornsteinen, 
Fahrstuhlaufbauten, konstruktiv bedingten 
Bauteilen und Lüftungsanlagen überschritten 
werden, soweit die Überschreitung nicht mehr 
als 3,00 m beträgt und sich auf einen unter-
geordneten Teil der Grundfläche beschränkt. 
 


2.2 Bezugspunkte für die Höhenangaben ist die 
Höhenlage der nächstgelegenen öffentlichen 
Verkehrsfläche an dem Punkt der Straßenbe-
grenzungslinie, der der Mitte der Straße zu-
gewandten Gebäudeseite am nächsten liegt. 
Dabei wird die A 391 nicht als nächstgelege-
ne öffentliche Verkehrsfläche im Sinne dieser 
Festsetzung berücksichtigt. 
 
Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugs-
punkt zur Mitte der straßenseitigen Gebäu-
deseite, so ist die Normalhöhe um das Maß 
der natürlichen Steigung oder des Gefälles zu 
verändern. 
 


 
III Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 
 


Die Baugrenze entlang der Bauverbotszone 
darf ausnahmsweise überschritten werden 
(siehe C Nachrichtliche Übernahme 1.). Diese 
Ausnahme gilt nicht für Werbeanlagen (siehe 
B III 1.) 
 


 
IV Grünordnung 
 
1. In den Sondergebieten SO 1, SO 2 und SO 3 


sind unter Anrechnung der festgesetzten Flä-
chen zum Anpflanzen und/oder zur Erhaltung 
von Bäumen und Sträuchern jeweils mindes-
tens 10% der Grundstücksflächen zu begrü-
nen. 
Mindestens 50% dieser Grünflächen sind mit 
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Sträuchern zu bepflanzen, darüber hinaus ist 
je angefangene 200 m² dieser Grünflächen 
ein großkroniger Laubbaum zu pflanzen. 
 


2. Die Flächen für Anpflanzungen  1 ,  2  und 
 3  sind vollflächig mit einer Raseneinsaat zu 
begrünen. 
 


3. Auf den Flächen für Anpflanzungen  2  ist in 
einem Regelabstand von 10,0 m ein mindes-
tens mittelkroniger Laubbaum der Art Baum-
hasel (Corylus colurna) zu pflanzen. 
Die Flächen dürfen für bauordnungsrechtlich 
notwendige Ein- und Ausfahrten unterbrochen 
werden. 
 


4. Auf der Fläche für Anpflanzungen  3  ist in 
einem Regelabstand von 10,0 m ein mindes-
tens mittelkroniger Laubbaum zu pflanzen. 
Der auf der Fläche vorhandene Baumbestand 
ist anrechenbar. 
 


5. Bei Neubau- und/oder Umbaumaßnahmen 
von Stellplatzanlagen mit mindestens 
6 Stellplätzen ist je 6 Stellplätze ein mindes-
tens mittelkroniger Laubbaum zu pflanzen. 
Vorhandene Bäume im Bereich der Stell-
platzanlagen sind auf diese Zahl anrechen-
bar. 
Die Baumstandorte sind bei Anlagen mit mehr 
als 10 Stellplätzen als gliedernde Elemente in 
die Stellplatzanlage zu integrieren. 
 


6. Die Baumstandorte im Bereich von Stellplät-
zen sind wie folgt auszubilden: 
- je Baum ist eine gegen Überfahren zu si-


chernde dauerhaft begrünte Vegetations-
fläche von mindestens 2,0 m Breite und 
9 m² Fläche vorzusehen. 


- Die Baumstandorte können ausnahms-
weise auch mit abgedeckten Baumschei-
ben ausgebildet werden. 


 
7. Für die festgesetzten Anpflanzungen sind 


folgende Pflanzqualitäten vorzusehen: 
- Laubbäume: Hochstämme, Stammumfang 


16 bis 18 cm, gemessen in 1 m Höhe 
- Sträucher: verpflanzt, 4 Triebe, 60 bis 


100 cm. 
 


8. Die zur Begrünung vorgesehenen Grund-
stücksflächen müssen bis zur Ingebrauch-
nahme der baulichen Anlage ausgebaut sein. 
Sie sind spätestens in der nächstfolgenden 
Pflanzperiode gemäß den Festsetzungen ab-
schließend zu begrünen. 
 


9. Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachge-
recht auszuführen, dauerhaft zu unterhalten 
und bei Abgang gleichartig zu ersetzen. 
 


 
V Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 
 Gehrecht zu Gunsten der Allgemeinheit 
 
 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten 


des Trägers der Stromversorgung und des 
Betriebstelefons. 


 


 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten 
des Trägers der Gas- und Stromversorgung 
und des Betriebstelefons. 


 
 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten 


des Trägers der Gasversorgung. 
 
 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten 


des Trägers der Stadtentwässerung. 
 
 
VI Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen 


Umwelteinwirkungen 
 
1. In den Sondergebieten SO 1, SO 2 und SO 3 


sind die Gebäudeaußenbauteile von Aufent-
haltsräumen zum Schutz vor Außenlärm nach 
den Bestimmungen für die im Bebauungsplan 
festgesetzten Lärmpegelbereiche (LPB) ge-
mäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ 
durchzuführen. 
 


2. Im Sondergebiet SO 1 sind innerhalb der 
Lärmpegelbereiche V und VI Fenster und 
Öffnungen zu Aufenthaltsräumen in den der 
Lärmquelle zugewandten Fassaden nicht zu-
lässig. 
 


3. Im Übrigen können Fenster und Öffnungen zu 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen in Fas-
saden, die den Emittenten (A 391, Frankfurter 
Straße, Bahnstrecke, Otto-von-Guericke-
Straße, Theodor-Heuss-Straße) zugewandt 
sind, ausnahmsweise zugelassen werden, 
wenn hierfür schallgedämmte Lüftungsein-
richtungen gemäß VDI 2719 vorgesehen wer-
den. 
 


4. Von den Festsetzungen unter 1., 2. und 3. 
kann ganz oder teilweise abgesehen werden, 
wenn nachgewiesen wird, dass der erforderli-
che Schallschutz auf andere Weise gewähr-
leistet ist. Der Nachweis kann auf der Grund-
lage einer Einzelfallberechnung gemäß VDI-
Richtlinie 2719 „Schalldämmung von Fens-
tern und deren Zusatzeinrichtungen“ unter 
Berücksichtigung des Geschosses, der 
Grundrissorganisation und der Anordnung auf 
dem Baugrundstück erfolgen. 
 


 
B Örtliche Bauvorschrift 
 
gemäß §§ 80 Abs. 3 und 84 NBauO 
in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB 
 
 
I Geltungsbereich 
 
Die Gestaltungsvorschriften gelten für den gesamten 
Geltungsbereich des Bebauungsplans WI 105, 
„Otto-von-Guericke“. 
 
 
II Einfriedungen 
 
1. Einfriedungen angrenzend an öffentliche 


Flächen sind je Grundstück bezüglich Form, 
Farbe, Material und Struktur einheitlich zu ge-
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stalten. 
 


2. Einfriedungen angrenzend an öffentliche 
Flächen dürfen nur bis zu einer maximalen 
Höhe von 1,2 m massiv, z.B. als Mauer, aus-
geführt werden. Oberhalb von 1,2 m dürfen 
Einfriedungen nur transparent ausgeführt 
werden, z.B. mit Metallstäben. 
 


 
III Werbeanlagen 
 
1. Werbeanlagen sind nur innerhalb der über-


baubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 


2. Innerhalb der Flächen für die Stellplatz- und 
Grundstücksbegrünung (A IV 1. bis 5.) sind 
Werbeanlagen unzulässig. 
 


3. Ausnahmsweise ist außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen – und damit auch 
innerhalb der Flächen für Anpflanzungen und 
für die Erhaltung von Pflanzen – an Ein- und 
Ausfahrten von und zu öffentlichen Verkehrs-
flächen eine Werbeanlage je Grundstück zu-
lässig, bei mehreren Betrieben auf einem 
Grundstück nur als Sammelanlage. Die Grö-
ße der Werbefläche darf maximal 8 m² je Sei-
te betragen. 
 


4. Unzulässig sind: 
- Anlagen mit sich turnusmäßig verändern-


der Werbedarstellung, wie z.B. LED-
Bildschirme, Rollbänder, Filmwände oder 
CityLightBoards, 


- blinkende Werbeanlagen, Wechsellicht, 
Lauflichtbänder und Skybeamer, 


- Akustische Werbeanlagen. 
 


5. Die Oberkanten von Werbeanlagen, die an 
Gebäuden befestigt sind, dürfen die Oberkan-
te des zugehörigen Gebäudes um maximal 
2,0 m überschreiten, jedoch nur bis zur ma-
ximal zulässigen Höhe baulicher Anlagen. 
 


6. Flächen von Werbeanlagen, die an Gebäu-
den befestigt sind, dürfen 20% der Fläche der 
jeweiligen Gebäudeseite nicht überschreiten. 
 


7. Freistehende Werbeanlagen dürfen folgende 
maximale Höhe über dem Bezugspunkt ge-
mäß A II 2.2 nicht überschreiten: 
- Fahnenmasten bis max. 9,00 m 
- Werbetürme bis max. 2,0 m über der je-


weils zulässigen max. Höhe baulicher An-
lagen. 


- sonstige freistehende Werbeanlagen bis 
max. 6,00 m 
 


8. Freistehende Werbeanlagen sind nur in fol-
gender Anzahl zulässig: 
- Werbetürme sind nur bei einer Baugrund-


stücksgröße ab 8.000 m² zulässig. Je 
Grundstück ist nur ein Werbeturm zuläs-
sig. 


- Je angefangene 2.000 m² Baugrund-
stücksfläche darf eine freistehende sons-
tige Werbeanlage errichtet werden. Je 
Baugrundstück ist eine Anzahl von insge-
samt max. 20 freistehenden Werbeanla-
gen zulässig. 


 
9. Die Ansichtsflächen der Werbeflächen an 


Werbetürmen dürfen folgende Größen je 
Werbeturm nicht überschreiten: 
- Gesamte Ansichtsflächen (alle Seiten): 


max. 50 m² 
- Einzelfläche: max. 25 m² 


 
 
VI Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig handelt nach § 80 Abs. 3 NBauO 
wer eine Baumaßnahme durchführt oder durchführen 
lässt, die den Gestaltungsfestsetzungen (Teil B) 
widerspricht. 
 
 
C Nachrichtliche Übernahmen 
 
1. Bauverbotszone 


1.1 Die Breite der Bauverbotszone gem. 
§ 9 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) wurde 
in Abstimmung mit der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
(NLStBV) von 40,0 m auf 20,0 m reduziert. 
 


1.2 Innerhalb der in der Planzeichnung gekenn-
zeichneten Bauverbotszone gemäß § 9 FStrG 
sind Hochbauten jeder Art, Werbeanlagen 
und sonstige bauliche Anlagen (einschließlich 
Garagen) sowie Aufschüttungen oder Abgra-
bungen (einschließlich Regenrückhaltebe-
cken) größeren Umfanges unzulässig. 
 
Ebenfalls unzulässig sind bauordnungsrecht-
lich notwendige Stellplätze und deren Zufahrt, 
notwendige Feuerwehrumfahrten sowie 
Fluchtwege. 
 


1.3 Eine Duldung von unter 1.2 genannten Nut-
zungen ist nur mit Zustimmung der Nieder-
sächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr (NLStBV) zulässig und bei Neu-
baumaßnahmen nur dann 
− wenn für den Fall der Inanspruchnahme 


der Bauverbotszone Alternativen zur Ver-
fügung stehen und dauerhaft freigehalten 
werden können (z.B. für mögliche bauord-
nungsrechtlich nicht notwendige Stellplät-
ze oder Lagerflächen außerhalb der Bau-
verbotszone) und 


− wenn die Festsetzungen dieses Bebau-
ungsplanes im Übrigen eingehalten wer-
den (siehe insbesondere B III 1.) oder ei-
ne Befreiung erteilt wird. 
 


 
Hinweise 
 
1. Kampfmittel 


Das Plangebiet wurde im 2. Weltkrieg bom-
bardiert. Es ist davon auszugehen, dass im 
Planbereich noch Kampfmittel vorhanden 
sind. Vor Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind 
aus Sicherheitsgründen Gefahrenerfor-
schungsmaßnahmen auf Kampfmittel durch-
zuführen.  
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2. Boden, Abfall, Grundwasser 


2.1 Dem Geltungsbereich des Bebauungsplans 
strömen Grundwasserbelastungen mit leicht-
flüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen 
(LHKW) und Chrom zu. Darüber hinaus be-
findet sich im Planbereich, ausgehend von 
der Altlast „BP Olex“ eine Grundwasserverun-
reinigung mit KW, BTEX und PAK. Die vorge-
sehene Nutzung ist hierdurch nicht gefährdet, 
bei Baumaßnahmen, die Grundwasserhaltun-
gen erfordern, ist jedoch mit besonderen 
Maßnahmen/Auflagen zu rechnen. 
 


2.2 In dem Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes sind auf Grund der Grundwasserverun-
reinigungen Nutzungen des Grundwassers 
nicht bzw. nur mit besonderen Auflagen ge-
nehmigungsfähig. 
 


2.3 Im Planbereich befinden sich mehrere 
Grundwassermessstellen (s. Eintragungen im 
Bebauungsplan). Die Messstellen sind zu er-
halten und jederzeit zugänglich zu halten. In 
Abstimmung mit der Unteren Bodenschutz-
behörde der Stadt Braunschweig ist eine Ver-
legung einzelner Messstellen auf Kosten des 
Antragstellers möglich. 
 
Zur Sanierung der im Bebauungsplan ge-
kennzeichneten Bodenverunreinigung im Be-
reich des Grundstücks Otto-von-Guericke-
Straße 9-11 und zur Kontrolle dieser Maß-
nahme sind weitere elf Grundwassermess-
stellen und Injektionsbrunnen errichtet wor-
den. Es handelt sich um eine zeitlich befriste-
te Sanierungsmaßnahme, die mehrere Jahre 
dauern wird. 
 


2.4 Im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren 
muss mit Nebenbestimmungen über erforder-
liche Untergrunduntersuchungen, die Entsor-
gung kontaminierten Bodens bzw. besonderer 
Maßnahmen/Auflagen bei Grundwasserhal-
tungen gerechnet werden. Im nördlichen 
Planbereich (nördlich des Grundstücks Otto-
von-Guericke-Straße 5) sind Grundwasser-
entnahmen bzw. –haltungen nicht erlaubnis-
fähig. 
 


2.5 Im gesamten Plangebiet muss flächenhaft mit 
Auffüllungen, die eine Mächtigkeit zwischen 
0,4 m und 4,8 m aufweisen, gerechnet wer-
den. Örtlich wurden in den Auffüllungen 
Schlacke, Bauschuttreste, Beton- und Ziegel-
reste festgestellt. Aufgrund dieser Beimen-
gungen können die Auffüllungen teilweise mit 
Schwermetallen, PAK und anderem belastet 
sein. Bei Tiefbauarbeiten ist davon auszuge-
hen, dass der Bodenaushub gemäß den ab-
fallrechtlichen Vorschriften gesondert verwer-
tet bzw. entsorgt werden muss. Der Gleis-
schotter (Feinkornanteil) und die darunter an-
stehenden Auffüllungen im Ringgleisbereich 
sind abfalltechnisch als Z 2-Material einzustu-
fen. 
 


2.6 Im gesamten Plangebiet sind kleinräumige 
Bodenverunreinigungen möglich. 
 


2.7 Eine technische Versickerung von Nieder-
schlagswasser ist in den verunreinigten Be-
reichen und deren Umfeld nicht genehmi-
gungsfähig. Im nördlichen Planbereich (nörd-
lich des Grundstücks Otto-von-Guericke-
Straße 5) sind technische Versickerungen 
nicht möglich. 
 


2.8 In den kontaminierten Bereichen (s. Kenn-
zeichnung im Bebauungsplan) sind bei Tief-
bauarbeiten besondere Anforderungen an Ar-
beitsschutzmaßnahmen zu stellen. 
 


3. Hochspannungsleitung 


Die Bebauung und Bepflanzung in dem 
Schutzstreifen der 110 kV-Freileitung ist nur 
unter Berücksichtigung der Schutzvorschriften 
nach VDE 0210/DIN EN 50341 und nur in Ab-
stimmung mit dem Leitungsträger Braun-
schweiger Netz GmbH möglich. 
 


4. Werbeanlagen an Autobahnen 


Die grundsätzlichen Regelungen zu Werbe-
anlagen an Autobahnen aus dem Allgemei-
nen Rundschreiben ARS 32/2001 des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS) sind zu beachten, d.h.: 
− innerhalb der Bauverbotszone: keine 


Werbeanlagen 
− außerhalb der Bauverbotszone: keine 


Werbeanlagen, wenn dadurch Verkehrs-
teilnehmer in einer den Verkehr gefähr-
denden oder erschwerenden Weise abge-
lenkt oder belästigt werden können bzw. 
wenn sie der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs, den Ausbauabsichten oder 
der Straßenbaugestaltung widersprechen, 
d.h.: 
o Werbeanlagen nur am Ort der Leis-


tung, 
o Höhe der Werbeanlagen in der Regel 


max. 20,0 m, 
o keine Prismenwendeanlagen, keine 


Lauflichtbänder, keine Rollbänder, 
keine Filmwände, keine Licht- und 
Laserkanonen, keine Werbung mit 
Botschaften, keine akustische Wer-
bung u. a. 


 
5. Lärmschutz 


Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen 
A VI „Festsetzungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen“ sind folgen-
de Grundlagen maßgeblich: 


• DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls 
bei der Ausbreitung im Freien“, Heraus-
geber Deutsches Institut für Normung, 
Beuth-Verlag, Berlin, 1999 


• VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von 
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“, 
Herausgeber Deutsches Institut für Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin,1987 


• DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, 
Herausgeber Deutsches Institut für Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin, 1989 
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Diese Unterlagen können in der „Beratungs-
stelle Planen - Bauen - Umwelt“ oder bei der 
Abteilung Umweltschutz der Stadt Braun-
schweig eingesehen werden. 
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: : 6. August 2014 - 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 


 


in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2014 (BGBl. I S. 954) 


 
1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 


 


in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 


 
1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 


 


in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


 
1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 


 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl I S. 1943) 


 
1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 


 


in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Art. 2 und 4 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) 


 
1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 


 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2794) 
 


1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 


in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
 
1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 


 


in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46) 
 
1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 


 


in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2013 (Nds. GVBI S. 307) 


 
 
2 Bisherige Rechtsverhältnisse 
 
2.1 Regional- und Landesplanung 


 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 und im Regionalen 
Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 für den Großraum Braunschweig ist 
Braunschweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter als 
Oberzentrum verbindlich festgelegt. Dabei soll sich den Zielen des RROP 
entsprechend Braunschweig als verkehrlicher, wirtschaftlicher und kultureller 
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Mittelpunkt der Region weiter zum hochqualifizierten Dienstleistungs-, For-
schungs- und Wissenschaftszentrum von internationalem Rang entwickeln. 
 
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird im RROP 2008 nach-
richtlich als „vorhandener Siedlungsbereich“ dargestellt. 
Weitere Darstellungen enthält das RROP nicht. 
 
Damit ist der Bebauungsplan an die Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung angepasst. 
 


2.2 Flächennutzungsplan 
 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt der Flächennutzungs-
plan der Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung vom 
6. Oktober 2005 in seiner derzeit geltenden Fassung. Er enthält für das 
Plangebiet folgende Darstellungen: 


• Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhan-
del“, 


• eine oberirdische Hauptleitung für Elektrizität, 
• Grünfläche im östlichen Bereich des Plangebietes. 
 
Damit ist der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt. 
 


2.3 Bebauungspläne 
 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wurde der Bebauungs-
plan „Otto-von-Guericke-Straße-Südost“, WI 87 aufgestellt. Er wurde am 
16. Juni 2012 vom Rat der Stadt Braunschweig als Satzung beschlossen und 
trat mit der Bekanntmachung im Amtsblatt am 29. Juni 2012 in Kraft. Am 
18. April 2013 wurde er wegen Abwägungsmängeln vom Oberverwaltungs-
gericht Lüneburg für unwirksam erklärt. 
 
Zuvor galt hier überwiegend der Bebauungsplan „Otto-von-Guericke-Straße“, 
WI 11, aus dem Jahre 1982, der hier Sondergebiete für großflächigen Ein-
zelhandel festgesetzt hatte. Für diesen Bebauungsplan wurde ein Aufhe-
bungsverfahren durchgeführt. Die Aufhebungssatzung wurde am 
29. Juni 2012 rechtskräftig. 
 
Im östlichen und südlichen Bereich gilt der Bebauungsplan WI 4 aus dem 
Jahr 1964. Dieser stellt die ehemaligen Bahnflächen als „Bundesbahn-
Gleisanlage“ nachrichtlich dar. 
 
Somit sind die Baugebietsflächen im Plangebiet seit dem Urteil des OVG Lü-
neburg als „im Zusammenhang bebaute Ortsteile“ gemäß § 34 BauGB zu 
beurteilen. 
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3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 
 
Im Bereich der Otto-von-Guericke-Straße im Süden von Braunschweig befin-
det sich einer der Entwicklungsschwerpunkte für großflächigen, nicht zen-
trenrelevanten Einzelhandel. Hier befinden sich ein Bettengeschäft, ein 
Fachmarkt für Teppiche, Heimtextilien und anderes einschl. eines Lebensmit-
telmarktes und eines Sportartikelgeschäfts sowie ein großflächiges SB-
Warenhaus mit Gartencenter. Außerhalb des Geltungsbereiches dieses Be-
bauungsplanes befand sich auf dem Grundstück Otto-von-Guericke-Straße 5 
bisher ein großer Bau- und Gartenmarkt. Dieser Betrieb wurde mittlerweile 
aufgegeben. 
 
Am 12. Juni 2001 beschloss der Verwaltungsausschuss die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Otto-von-Guericke-Straße-Südost“, WI 87. Anlass waren 
die damaligen Absichten des Betreibers des vorhandenen SB-Warenhauses 
(Otto-von-Guericke-Straße 9 und 11), den Betrieb umzustrukturieren und in 
diesem Rahmen die Verkaufsflächen zu erhöhen. Mit einer entsprechenden 
Baugenehmigung im Jahr 2003 entfiel dieser konkrete Anlass zunächst. Im 
Verlauf der folgenden Jahre wurden jedoch auch Umstrukturierungsbestre-
bungen auf den anderen Grundstücken Otto-von-Guericke-Straße 5, 9 
und 11 bekannt, denen überwiegend mit Baugenehmigungen entsprochen 
werden konnte. Jedoch waren in allen genannten Fällen Befreiungen von 
den Festsetzungen des geltenden Bebauungsplanes WI 11 aus dem Jahr 
1982 erforderlich; auch wurden mehrfach Klagen gegen einzelne Bauge-
nehmigungen bzw. Bestandteile von Baugenehmigungen erhoben. 
 
Bei dem Bebauungsplan WI 11 handelte es sich um einen der ersten und 
bedeutendsten Pläne für großflächigen Einzelhandel in Braunschweig. Er 
basierte noch auf dem Bundesbaugesetz 1979 und der Baunutzungsverord-
nung 1977, die – gerade in Bezug auf Einzelhandel – in den Folgejahren fort-
laufend geändert wurden. Dieser Bebauungsplan WI 11 untergliederte das 
Plangebiet in verschiedene Bereiche, in denen jeweils unterschiedliche An-
gebotssektoren für großflächigen Einzelhandel mit ebenso jeweils unter-
schiedlichen Verkaufsflächen festgesetzt wurden. Der Bebauungsplan WI 11 
entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen an die Einzelhandelsent-
wicklung. So waren als Angebotssektoren für nicht zentrenrelevanten Einzel-
handel nur „Bau, Garten, Camping“ festgesetzt, nicht jedoch die heute in 
Sondergebieten für großflächigen Einzelhandel auch üblichen Angebotssek-
toren „Möbel und Einrichtungen, großteilige Sportgeräte, Wohnwa-
gen/Campingfahrzeuge, Kraftfahrzeuge und Zubehör“. Für den Bereich des 
SB-Warenhauses bestanden keinerlei Regelungen oder Beschränkungen, 
hier entsprach auch die gemäß Bebauungsplan WI 11 maximal zulässige 
Verkaufsfläche nicht mehr dem heutigen Bestand. Vor allem fehlten jedoch 
die in Braunschweig seit der erstmaligen Erstellung des Zentrenkonzeptes 
Einzelhandel im Jahr 1990 in Bebauungsplänen verwendeten Definitionen 
der zulässigen Kernsortimente sowie von Rand- und Freisortimenten. 
 
Mit dem Bebauungsplan „Otto-von-Guericke-Straße-Südost“, WI 87, sollte 
der Bereich insgesamt als Schwerpunkt für großflächigen, nicht zentrenrele-
vanten Einzelhandel auf Dauer gesichert werden. Damit entsprach das Pla-
nungsziel sowohl dem Zentrenkonzept Einzelhandel der Stadt Braunschweig 
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als auch dem Regionalen Raumordnungsprogramm für den Großraum 
Braunschweig (RROP 2008), wonach der Bereich Otto-von-Guericke-Straße 
als Entwicklungsschwerpunkt für den großflächigen Einzelhandel mit nicht-
zentrenrelevanten Kernsortimenten vorgesehen ist. 
 
Durch den Bebauungsplan WI 87 sollten die zulässigen Einzelhandelsnut-
zungen an das geltende „Zentrenkonzept Einzelhandel“ (ab 1990 mit seinen 
jeweiligen Fortschreibungen bis 2010) der Stadt Braunschweig angepasst 
werden. Damit sollten die Voraussetzungen zum Erhalt der Einkaufsattraktivi-
tät dieses Bereiches sowie zur Vermeidung negativer städtebaulicher Aus-
wirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche – insbesondere auf die In-
nenstadt, aber auch auf die Nahversorgungsbereiche in den Stadtteilen – 
geschaffen werden. 
 
Ferner sollte die ehemalige Bahntrasse im Osten des Geltungsbereiches als 
öffentliche Grünfläche festgesetzt werden. Damit konnte das städtische Kon-
zept zur Schaffung von Freizeitwegen in öffentlichen Grünflächen auf ehema-
ligen Bahnflächen weiter umgesetzt werden. Der hier vorgesehene Geh- und 
Radweg verbindet die Innenstadt zum einen mit dem südlichen und westli-
chen Ringgleis und stellt zum anderen eine wichtige Verbindung zu den süd-
lichen Siedlungs- und Freizeitbereichen (Rüningen, Gartenstadt) her. 
 
Während des Planverfahrens wurde das Autobahndreieck Braunschweig 
Südwest fertiggestellt und in der Planung berücksichtigt. 
 
Der Bebauungsplan „Otto-von-Guericke-Straße-Südost“, WI 87, wurde am 
16. Juni 2012 vom Rat der Stadt Braunschweig als Satzung beschlossen und 
trat mit der Bekanntmachung im Amtsblatt am 29. Juni 2012 in Kraft. Am 
18. April 2013 wurde er wegen Abwägungsmängeln vom Oberverwaltungs-
gericht (OVG) Lüneburg für unwirksam erklärt. Die Aufhebungssatzung für 
den zuvor geltenden Bebauungsplan „Otto-von-Guericke-Straße“, WI 11, aus 
dem Jahre 1982, wurde am 29. Juni 2012 rechtskräftig. 
 
Somit sind die Baugebietsflächen im Plangebiet seit dem Urteil des OVG Lü-
neburg als „im Zusammenhang bebaute Ortsteile“ gemäß § 34 BauGB zu 
beurteilen. Die Vorschriften von § 34 (3) BauGB, wonach bei Vorhaben keine 
schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemein-
de oder in anderen Gemeinden zu erwarten sein dürfen, reichen jedoch nicht 
aus, um negative städtebauliche Entwicklungen auszuschließen. Das Gebiet 
nimmt in der Einzelhandelslandschaft der Stadt Braunschweig eine zu be-
deutende Stellung ein, um die Entwicklung nur den jeweiligen Einzelfallprü-
fungen von Vorhaben zu überlassen. Es besteht ein Planerfordernis, um den 
Standort dauerhaft mit seiner Funktion im Einzelhandelsgefüge der Stadt 
Braunschweig zu sichern und gleichzeitig verbindliche Vorgaben für zukünfti-
ge Einzelhandelsansiedlungen zu machen. 
 
Deshalb soll der neue Bebauungsplan „Otto-von-Guericke-Straße“, WI 105, 
aufgestellt werden. Es werden dabei die gleichen, oben beschriebenen Pla-
nungsziele wie bei der Aufstellung des Bebauungsplanes WI 87 verfolgt: 
Umsetzung der Ziele des Zentrenkonzeptes Einzelhandel. Dabei sollen die 
vom OVG Lüneburg gerügten Abwägungsmängel behoben werden. Kapi-
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tel 5.1 „Art der baulichen Nutzung“ enthält hierzu die entsprechenden Aus-
führungen. 
 
Im Rahmen der planerischen Abwägung, die in der Begründung zu diesem 
Bebauungsplan WI 105 dargelegt wird, wird soweit notwendig Bezug auf den 
ursprünglich geltenden Bebauungsplan WI 11 genommen. Die Aufhebungs-
satzung vom 29. Juni 2012 erfolgte unter der Voraussetzung, dass gleichzei-
tig der neue Bebauungsplan WI 87 in Kraft trat. Ohne den Bebauungsplan 
WI 87 wäre das Aufhebungsverfahren für den Bebauungsplan WI 11 nicht 
durchgeführt worden. Der Bebauungsplan WI 87 hatte zum Ziel, den ur-
sprünglichen Bebauungsplan WI 11 zu ersetzen und setzte sich deshalb in 
der Abwägung mit diesem Bebauungsplan intensiv auseinander. Der neue 
Bebauungsplan WI 105 soll den vom OVG Lüneburg für unwirksam erklärten 
Bebauungsplan WI 87 im Wesentlichen ersetzen und dabei die vom OVG ge-
rügten Fehler beheben. Deshalb werden in diesem Verfahren WI 105 neben 
der Bewertung des Bestandes auch die Festsetzungen des ursprünglichen 
Bebauungsplans WI 11 gewürdigt und in die Abwägung einbezogen. Auf die 
heutige planungsrechtliche Situation (Beurteilung als „im Zusammenhang 
bebauter Ortsteil“ gemäß § 34 BauGB) wird in Kapitel 5.1 im Zusammenhang 
mit dem Thema „Planerfordernis, insbesondere in Bezug auf die Art der bau-
lichen Nutzung“ eingegangen. 
 


 
4 Umweltbericht 


 
4.1 Beschreibung der Planung 


 
Das Plangebiet befindet sich südlich der Theodor-Heuss-Straße und östlich 
der A 391. Im Süden wird das Gebiet von Gleisanlagen der Bahn begrenzt. 
Den östlichen Rand des Gebietes bilden ehemalige Bahnflächen, die bereits 
überwiegend als öffentlicher Geh- und Radweg ausgebaut sind und ansons-
ten brachliegen. 
 
Das Plangebiet wird über die Otto-von-Guericke-Straße erschlossen. Die 
Grundstücke werden fast ausschließlich von Einzelhandelsbetrieben genutzt. 
Am nordöstlichen Rand befindet sich ein zwölfgeschossiges Gebäude, wel-
ches als Bürogebäude genehmigt wurde. Heute werden hier jedoch möblierte 
Appartements angeboten. 
 
Ziel des Bebauungsplanes „Otto-von-Guericke-Straße“, WI 105 ist die Neu-
ordnung der Zulässigkeit von Einzelhandel auf der Grundlage des „Zentren-
konzeptes Einzelhandel“ der Stadt Braunschweig. Diese Flächen werden als 
Sondergebiet „großflächiger Einzelhandel“ im Sinne von § 11 BauNVO fest-
gesetzt. 
 
Außerdem soll auf den ehemaligen Bahnflächen bis zur Fabrikstraße eine öf-
fentliche Grünfläche mit einem Geh- und Radweg hergestellt werden. 
 
Die Fläche des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes beträgt insge-
samt 10,95 ha. Die maximal versiegelbare Fläche beträgt insgesamt 7,42 ha 
(0,42 ha Verkehrsflächen sowie 7,00 ha versiegelbare Flächenanteile der 
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Sondergebiete „großflächiger Einzelhandel“). 
 


4.2 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
 
Allgemeine Zielsetzung bei der Aufstellung des Bebauungsplanes WI 105 
„Otto-von-Guericke-Straße“ ist die Regelung der Zulässigkeit von Einzelhan-
delsnutzungen auf den bestehenden Bauflächen. Alternativen zum Standort 
des Vorhabens bestehen daher nicht. 
 


4.3 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung 
 
Neben den grundsätzlichen gesetzlichen Anforderungen an die Berücksichti-
gung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitplanung sind die konkret für 
den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der Fach-
planungen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu berücksichtigen. 
Nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die für den Raum vorlie-
genden Fachplanungen und Gutachten. 
 
Fachplanungen: 


• Regionales Raumordnungsprogramm, 2008 


• Flächennutzungsplan der Stadt Braunschweig in der Form der Neube-
kanntmachung vom 6. Oktober 2005 in seiner derzeit geltenden Fas-
sung 


• Landschaftsrahmenplan (LRP), 1999 


• Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2007 
 
Gutachten: 


• Modellierung meteorologischer und lufthygienischer Felder im Stadtge-
biet Braunschweig, GEO-NET, 2006 


• Klima- und immissionsökologische Funktionen im Stadtgebiet Braun-
schweig, GEO-NET, Juli 2007 


• Stadtklimaanalyse Braunschweig 2012, Steinicke & Streifeneder, Rich-
ter & Röckle 


• Bericht des Ingenieurbüros BGA Suckow + Partner GbR vom 
04. Juni 2003: „Bebauungsplan Otto-von-Guericke-Straße-Südost, 
WI 87, Historische Recherche im Hinblick auf schädliche Bodenverun-
reinigungen“ 


• Bericht des Ingenieurbüros BGA Suckow + Partner GbR vom 
15. September 2003: „Bebauungsplan Otto-von-Guericke-Straße-Süd-
Ost, WI 87, Orientierende Untersuchungen gemäß BBodSchV“ 


• Bericht des Ingenieurbüros BGA Suckow + Partner GbR vom 
23. März 2006: „Grundstück „real“-Markt an der Otto-von-Guericke-
Straße, Braunschweig, Altlast im Bereich eines ehemaligen Tanklagers, 
Detailerkundung i.S. der BBodSchV, § 3 Abs. (4)“ 
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• Bericht des Ingenieurbüros BGA Suckow + Partner  GbR vom 
11. Juni 2010: „Ringgleisverlängerung A 391, Braunschweig, Baugrun-
derkundung und Schadstoffuntersuchungen“ 


• Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Otto-von-Guericke-
Straße“, WI 87 (Bonk-Maire-Hoppmann GbR, 2011) 


 
4.4 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der 


Informationsgrundlagen 
 
Die Umweltprüfung bezog sich im Wesentlichen auf das Plangebiet. Als Un-
tersuchungsmethoden wurden Begehungen, Auswertung vorhandener Unter-
lagen und die Erstellung von Gutachten für das Plangebiet verwandt. 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen 
sowie Kenntnislücken bestanden nicht. 
 


4.5 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen 
 


4.5.1 Mensch und Gesundheit 
 
Mensch und Gesundheit sind in folgender Hinsicht von der Planung betrof-
fen: 
• lufthygienische und bioklimatische Belastung 
• Lärmimmissionen und –emissionen 
• Erholung 
 
Diese Aspekte werden in den Kapiteln 4.5.2, 4.5.5 und 4.5.6 behandelt. 
 


4.5.2 Tiere, Pflanzen, Landschaft/Erholung 
 
Bestand 
Die Grundstücksflächen im Plangebiet sind heute zu 90 % bis zu 100 % ver-
siegelt. Abgesehen von einzelnen Bäumen und kleineren Pflanzbeeten gibt 
es keine wesentlichen Lebensräume für Tiere und keine nennenswerten 
Pflanzenvorkommen. 
 
Nach Aufgabe der Bahnnutzung hat sich die Vegetation im Bereich der 
Hangböschung des ehemaligen Bahngleises zu einem heute bereits mehr-
jährigen Gehölzbestand aus heimischen Laubholzarten entwickelt, der in 
Verbindung mit den weiter östlich angrenzenden Beständen optisch als Wald 
(waldähnlich) wahrgenommen und erlebt wird. Die geplante, in den Gehölz-
bestand integrierte Wegebeziehung hat neben der Funktion der Stadtteilver-
netzung für Radfahrer und Fußgänger insoweit auch eine eigene Aufent-
haltsqualität, die unmittelbar der Erholung dient. Die Flächen werden nach 
Öffnung des Bahndurchlasses heute schon entsprechend genutzt. 
 
Nullvariante 
Ohne Durchführung der Planung würde keine Veränderung der bestehenden 
Situation eintreten. 
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Prognose bei Durchführung der Planung 
Mittel- bis langfristig kann mit der Umsetzung der Festsetzungen zur Begrü-
nung der Grundstücke einschließlich der Stellplatzanlagen eine Verbesse-
rung gegenüber der heutigen Situation erreicht werden. 
 
Im Zuge des Ausbaus des Geh- und Radweges auf der ehemaligen 
Bahntrasse Richtung Fabrikstraße können ggf. Artenschutzaspekte betroffen 
sein, die im Rahmen der zeitlichen Abfolge der Baumaßnahme (Schutz von 
Brutzeiten) zu berücksichtigen sind. Mit dem Ausbau des Geh- und Radwe-
ges auf der ehemaligen Bahntrasse erhöht sich die Zugänglichkeit der Flä-
che. Sie steht so größeren Bevölkerungsteilen für die landschaftsgebundene 
Erholung zur Verfügung. 
 


4.5.3 Boden 
 
Bestand 
In hydrogeologischer Hinsicht liegt das Plangebiet am Rande der Okerniede-
rung. Der Untergrund besteht im Wesentlichen aus Lößlehm und Talsanden. 
 
Der überwiegende Teil des Plangebietes ist mit Verbundpflaster bzw. Asphalt 
versiegelt. Unter der Versiegelung befinden sich Aufschüttungen mit einer 
Mächtigkeit zwischen ca. 0,4 m bis 4,8 m, die aus verkippten Bodenarten 
(Kies, Sand, Schluff, Lehm), teilweise vermengt mit Schlacken und Bau-
schuttresten, bestehen. In Bereichen, in denen die Aufschüttungen nur eine 
geringe Mächtigkeit aufweisen, liegt verbreitet Lößlehm mit einer Mächtigkeit 
von wenigen Dezimetern bis ca. 1,3 m vor. Darunter stehen Sande an, die in 
einer Tiefe von ca. 10 m unter Geländeoberkante von einer Schluffschicht 
unterlagert werden. 
 
Grundsätzlich ist das gesamte Gebiet in hohem Maße anthropogen über-
formt. Die Böden sind stark verändert und überwiegend durch Überbauung 
und Flächenversiegelung gekennzeichnet, wodurch ein Großteil der natürli-
chen Bodenfunktionen verloren gegangen ist. Im unversiegelten Bereich des 
Ringgleises liegt eine 25 cm bis 50 cm mächtige Schicht aus Gleisschotter 
vor. 
 
Im Rahmen der Bebauungsplanung wurde das Gebiet hinsichtlich vorhande-
ner Untergrundverunreinigungen untersucht. Demnach wurden drei Boden-
verunreinigungen ermittelt, wobei zwei davon im Bebauungsplan als „Flä-
chen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind“, 
gekennzeichnet sind: 
 
• Otto-von-Guericke-Straße 5: Bodenverunreinigung mit Kohlenwasserstof-


fen (KW) im Bereich eines ehemaligen Heizöltanks. 
 


• Otto-von-Guericke-Straße 9-11: Im Bereich des ehemaligen „Tanklagers 
BP Olex“ befinden sich erhebliche Bodenverunreinigungen mit Kohlen-
wasserstoffen (KW), aromatischen Kohlenwasserstoffen (BTEX-Aromaten) 
und mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK). Die er-
mittelten Bodenverunreinigungen liegen in einer Größenordnung, dass die 
unteren Maßnahmenschwellenwerte der „Empfehlungen für die Erkun-
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dung, Bewertung und Behandlung von Grundwasserschäden“ der Länder-
arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) überschritten werden. 


 
Bei der dritten Fläche wurden keine erheblichen Bodenverunreinigungen ge-
funden, so dass eine Kennzeichnung im Bebauungsplan nicht erforderlich ist. 
 
Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Auffüllungen evtl. mit PAK 
und Schwermetallen belastet sind, so dass Bodenaushub gegebenenfalls 
gemäß den abfallrechtlichen Vorschriften verwertet bzw. entsorgt werden 
muss. Der Gleisschotter (Feinkornanteil) und die darunter anstehenden Auf-
füllungen des Ringgleisbereiches sind abfalltechnisch als Z 2 einzustufen. 
 
Nullvariante 
Bei der Beibehaltung der bisherigen Nutzungen wird sich an der beschriebe-
nen Situation im Wesentlichen nichts ändern. Für die vorhandene Unter-
grund- und Grundwasserverunreinigung auf dem Grundstück Otto-von-
Guericke-Straße 9-11 besteht auch ohne Planverfahren ein ordnungsbehörd-
licher Handlungsbedarf. Die Abteilung Umweltschutz der Stadt Braunschweig 
kommt diesem Erfordernis nach. 
 
Prognose bei Durchführung der Planung 
Der Anteil an überbauten und versiegelten Flächen im Plangebiet ist schon 
im derzeitigen Zustand sehr hoch. Die Funktionen und die natürliche Leis-
tungsfähigkeit des Bodens sind hier bereits größtenteils verloren gegangen, 
so dass es hier, wenn überhaupt, kaum zu Verschlechterungen kommt. 
 
Die Bebauungsplanung gab den Anlass für die detaillierte Untersuchung der 
altlastenverdächtigen Flächen und somit für die Identifizierung und ggfs. Sa-
nierung von Bodenverunreinigungen, was zu einer Verbesserung der Boden-
verhältnisse führt. 
 
Im Bebauungsplan werden gemäß § 9 (5) BauGB die Flächen, deren Böden 
erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, gekennzeichnet, so 
dass für nachfolgende Verfahren (z.B. Baugenehmigungsverfahren) bzw. für 
potenzielle Bauherren eine „Warnfunktion“ gegeben ist. Im Bereich der ge-
kennzeichneten Bodenverunreinigung Otto-von-Guericke-Straße 9-11 sind 
Sanierungsmaßnahmen erforderlich, die durch die Untere Bodenschutzbe-
hörde der Stadt Braunschweig durchgesetzt werden. In diesem Bereich er-
folgt über die Zugabe von Sauerstoff über mehrere Injektionsbrunnen eine 
mikrobiologische In-Situ-Sanierungsmaßnahme. Die Kontrolle der Sanierung 
erfolgt über Messungen der Grundwasserbeschaffenheit an fünf Grundwas-
sermessstellen. Die Dauer der Sanierungsmaßnahmen ist zurzeit noch nicht 
abzuschätzen. 
 
Grundsätzlich ist die Nutzung der Flächen als „Sondergebiet großflächiger 
Einzelhandel“ möglich, da die Verunreinigungen in tieferen Bodenschichten 
liegen und die fraglichen Bereiche vollständig versiegelt sind. 
 
Kampfmittel: Das Plangebiet wurde im 2. Weltkrieg bombardiert. Aus Sicher-
heitsgründen sind Gefahrenerforschungsmaßnahmen auf Kampfmittel durch-


Bebauungsplan „Otto-von-Guericke-Straße“, WI 105  Begründung, Stand: 25.08.2014 
  Verfahrensstand:§ 10 (1) BauGB 







- 11 - 


zuführen. 
 


4.5.4 Wasser 
 
Bestand  
Die Grundwasserfließrichtung weist in östliche, teilweise in nordöstliche bzw. 
südöstliche Richtung. Die Grundwasserflurabstände liegen je nach Jahres-
zeit zwischen ca. 4,0 bis 4,5 m. Die Grundwasserneubildungsrate ist auf-
grund des hohen Versiegelungsgrades von 90 % bis 100 % auf den Bauflä-
chen und auf den Verkehrsflächen sehr gering. 
 
Im Planbereich bzw. im direkten Umfeld des Planbereichs befinden sich 
Grundwassermessstellen (s. Kennzeichnung im Bebauungsplan), die zur 
Überprüfung der Grundwasserstände und der Grundwasserbeschaffenheit 
(insbesondere Schadstoffe) dienen. Die Messstellen werden regelmäßig un-
tersucht und sind deshalb zu erhalten. Im Bereich der gekennzeichneten Bo-
denverunreinigung Otto-von-Guericke-Straße 11 befinden sich neben der 
permanenten Grundwassermessstelle elf weitere Grundwassermessstellen 
bzw. Injektionsbrunnen. Die Brunnen/Messstellen sind für die Dauer der Sa-
nierungsmaßnahmen zu erhalten, wobei zurzeit noch keine Aussage über 
den Zeitbedarf der Sanierung getroffen werden kann. 
 
Im Plangebiet befinden sich drei Bereiche mit Grundwasserverunreinigungen 
mit unterschiedlichen Schadstoffen. Zum einen befindet sich ein Bereich mit 
einer Grundwasserverunreinigung mit BTEX, PAK und KW auf dem Grund-
stück Otto-von-Guericke-Straße 9-11 auf Stellplatzflächen im nordwestlichen 
Grundstücksbereich. Diese resultiert aus den dort vorliegenden Bodenverun-
reinigungen (s. Kennzeichnung im Bebauungsplan). Eine weitere Fläche mit 
Grundwasserverunreinigungen befindet sich auf dem Grundstück Otto-von-
Guericke-Straße 3 im Einmündungsbereich zur Theodor-Heuss-Straße. Die 
Ursache dieser Grundwasserverunreinigung mit leichtflüchtigen halogenier-
ten (chlorierten) Kohlenwasserstoffen und Chrom liegt außerhalb des Plan-
gebietes westlich der Frankfurter Straße/A 391 und wird mit dem Grundwas-
serzustrom eingetragen. Die dritte Grundwasserverunreinigung mit PAK, 
BTEX, KW u.a. betrifft die ehemaligen Bahnflächen zwischen Theodor-
Heuss-Straße und Fabrikstraße. Diese Schadstoffe werden von einer Bo-
denverunreinigung außerhalb des Plangebietes an der Fabrikstraße in das 
Gebiet eingetragen. 
 
Nullvariante 
Bei Beibehaltung der bisherigen Nutzungen wird sich an den Grundwasser-
verhältnissen im Wesentlichen nicht ändern. Für die bestehenden Unter-
grund-/Grundwasserverunreinigungen besteht auch ohne Planverfahren die 
Verpflichtung, ordnungsbehördliche Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Prognose bei Durchführung der Planung 
An den Grundwasserverhältnissen wird sich im Wesentlichen nichts ändern. 
Geringfügige Verbesserungen im Laufe von Umstrukturierungsmaßnahmen 
auf den Grundstücken sind in der Zukunft dadurch zu erwarten, dass der Be-
bauungsplan das Maß der zulässigen Versiegelung einschließlich Stellplatz-
anlagen etc.) auf eine GRZ von 9,0 beschränkt gegenüber der bisher unbe-
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schränkten Zulässigkeit der Grundstücksversiegelung gemäß Bebauungs-
plan WI 11. Eine weitere Reduzierung des Maßes der Versiegelung ist auf-
grund des verfestigten Bestandes nicht umsetzbar. 
 
Das Bebauungsplanverfahren gab den Anlass für die umfangreichen Unter-
suchungen des Gebietes, so dass die vorliegende Boden- und Grundwas-
serverunreinigung mit BTEX, PAK und KW überhaupt erst bekannt wurde. 
Daraus ergibt sich die Verpflichtung, ordnungsbehördliche Maßnahmen zu 
ergreifen. Die Abteilung Umweltschutz der Stadt Braunschweig kommt die-
sem Erfordernis nach. 
 
Die vorhandenen, im Bebauungsplan gekennzeichneten Grundwassermess-
stellen bleiben erhalten oder werden bei Bedarf gleichwertig ersetzt. 
 


4.5.5 Klima, Luft 
 
Bestand 
Das Bebauungsplangebiet liegt südwestlich angrenzend an das Stadtzent-
rum, westlich wird es begrenzt durch die A 391, im Norden durch die Theo-
dor-Heuss-Straße. Beide Straßenzüge weisen hohe Verkehrsmengen mit 
entsprechenden verkehrsbedingten Luftschadstoffbelastungen auf. 
 
Das Gebiet wird im Klimagutachten 2007 im nördlichen Teil als belasteter 
und im südlichen Teil als mäßig belasteter Siedlungsraum dargestellt. 
Es ist gekennzeichnet durch Gewerbe-, Verkehrs- bzw. Parkflächen und fast 
vollständig versiegelt. Aufgrund des hohen Versieglungsgrades weist das 
Gebiet eine Überwärmung von bis zu 5°C gegenüber den nicht versiegelten 
Umlandflächen auf. Im Süden wird das Gebiet durch einen Bahndamm be-
grenzt, dessen Höhe mit bis zu 85 m über NN 10 m über dem Niveau des 
Bebauungsplangebietes liegt. Dieser Bahndamm wird im Klimagutachten 
2006/2007 als besonders wirksames Hindernis für den Luftaustausch aus-
gewiesen. 
In Hinblick auf „Mensch und Gesundheit“ liegt eine lufthygienische und bi-
oklimatische Belastung vor. 
 
Nullvariante 
Aufgrund des zu erwartenden Klimawandels und der zunehmenden Über-
wärmung der Innenstadt wird sich die stadtklimatische Situation weiter ver-
schlechtern. 
 
Prognose bei Durchführung der Planung 
Die Planung führt als solche nicht zu einer Verschlechterung der bestehen-
den lufthygienischen und bioklimatischen Situation. 
 
Eine Verbesserung der Situation ist im Rahmen von Umbaumaßnahmen an 
den Gebäuden und Stellplatzflächen grundsätzlich möglich, jedoch nicht 
durch den Bebauungsplan zu erreichen. Folgende Maßnahmen kommen z.B. 
in Betracht: 
 
• Im Zuge der Umgestaltung/Erneuerung von Dachflächen und Gebäude-


fassaden sollte von der Verwendung dunkler Materialien Abstand ge-
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nommen werden, um die Erwärmung durch die Sonne zu reduzieren. 
Dachflächen sollten wenn möglich begrünt werden zur Verbesserung des 
Mikroklimas und der Erhöhung des Staubbindevermögens, große Glas-
fassaden sollten ebenfalls vermieden werden. 
 


• Der Parkraum sollte mit einem möglichst hellen Straßenbelag ausgeführt 
werden. Zur Reduktion von Stickstoffoxiden sind photokatalytische Ober-
flächen (mit Titanoxid) z.B. als Betonpflaster oder als Fassadenfarben 
geeignet. 
 


• Zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht gegenüber den Beschäftigten in den 
Gewerbebetrieben sollten Klimaoasen im Außenbereich angelegt wer-
den. Dies kann durch kleinräumige Baumpflanzungen und Wasserspiele 
mit parkähnlichem Charakter erfolgen. 
 


4.5.6 Lärm (siehe auch Kapitel 5.7) 
 
Bestand 
Das Plangebiet ist folgenden Lärmquellen ausgesetzt: 
• Straßenverkehrslärm der A 391, der Frankfurter Straße, der Theodor-


Heuss-Straße und der Otto-von-Guericke-Straße 
• Schienenverkehrslärm der Bahnstrecken Hannover - Berlin und Salzgitter 


bzw. Bad Harzburg - Braunschweig 
 
Die Lärmimmissionen im Plangebiet wurden untersucht. In Bezug auf den 
Straßenverkehrslärm wurde dabei von den Verkehrsmengen für das Progno-
sejahr 2020 ausgegangen. Die Berechnung fußt auf freier Schallausbreitung, 
d. h. ohne die abschirmende Wirkung durch vorhandene oder geplante Bau-
körper. 
 
Die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ enthält Orientierungswerte für 
verschiedene Nutzungsarten. Für Sondergebiete enthalten die Orientie-
rungswerte einen Spielraum je nach Schutzbedürfnis. Da es sich bei den ge-
planten Sondergebieten Einzelhandel nicht um schutzbedürftige Sonderge-
biete handelt, können die Obergrenzen der Orientierungswerte für Gewerbe-
gebiete angesetzt werden (65 dB(A) tags, 55 dB(A) nachts). 
 
Durch die Geräuschimmissionen der an das Plangebiet angrenzenden Stra-
ßen ergeben sich für das Plangebiet am Tage (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) Mit-
telungspegel von bis zu 75 dB(A) und in der Nacht eine Immissionsbelastung 
von bis zu 70 dB(A). Dabei wird die Geräuschsituation im Plangebiet insbe-
sondere durch die A 391 bestimmt. Die für Gewerbegebiete maßgeblichen 
Orientierungswerte werden am Tage in einem Abstand von rund 60 m west-
lich der Plangebietsgrenze überschritten. In der Nachtzeit ist rund die Hälfte 
des Plangebietes von einer Überschreitung des Orientierungswertes für Ge-
werbegebiete betroffen. 
 
Durch den Schienenverkehrslärm werden am Tage Mittelungspegel von bis 
zu 67 dB(A) bzw. in der Nacht von bis zu 70 dB(A) verursacht. Damit kann 
am Tage, abgesehen von einer kleineren Teilfläche im äußersten Südwes-
ten, eine Unterschreitung des Orientierungswertes für Gewerbegebiete vo-
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rausgesetzt werden. Nachts ist demgegenüber für den gesamten Geltungs-
bereich eine Überschreitung des Orientierungswertes für Gewerbegebiete 
um bis zu 15 dB(A) anzunehmen. 
 
Aktive Schallschutzmaßnahmen sind nicht vorhanden. Im Zuge des Planfest-
stellungsverfahrens für das Autobahndreieck Braunschweig-Südwest wurden 
keine aktiven oder passiven Schallschutzmaßnahmen im Plangebiet vorge-
sehen. 
 
Nullvariante 
Ohne Durchführung der Planung wird sich an der vorhandenen Situation 
nichts ändern. 
 
Prognose bei Durchführung der Planung 
Das Plangebiet ist bereits weitgehend entsprechend den Zielen des Bebau-
ungsplanes WI 87 bebaut. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes WI 87 
zielen im Wesentlichen auf Regelungen zur Nutzung der Verkaufsflächen in-
nerhalb der Gebäude ab. Da – je nach Bebauungsstruktur - die Lärmbelas-
tung im Plangebiet – und damit die Überschreitung der Orientierungswerte 
der DIN 18005 – im Plangebiet jedoch teilweise erheblich ist, werden im Be-
bauungsplan passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Entsprechend 
den Maßstäben der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ liegen die Plange-
biete in den Lärmpegelbereichen III bis VI. Da die Gebäude im Bestand be-
reits genehmigt sind, sind Veränderungen am Schallschutz der Gebäude in 
absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Die Schallschutzmaßnahmen können je-
doch im Zuge von Umstrukturierungen im Gebiet und damit verbundenen 
neuen Baumaßnahmen stückweise umgesetzt werden. 
 
Auf Grund der hohen Lärmbelastung werden betriebsbedingte Wohnungen 
nicht zugelassen. 
 
Für den Fall, dass für das Gebäude Otto-von-Guericke-Straße 1 die geneh-
migte Nutzung eines Bürogebäudes in einen ausnahmsweise zulässigen Be-
trieb des Beherbergungsgewerbes geändert wird, so sind hier die Bestim-
mungen der DIN 4109 für den Lärmpegelbereich V anzusetzen, da in diesem 
Falle eine schutzwürdige Nutzung in der Nacht zu berücksichtigen ist. 
 


4.5.7 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 
Bestand 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes und angrenzende Nach-
barschaftsbereiche im Sinne von § 8 Niedersächsische Denkmalschutzge-
setz beinhaltet das Verzeichnis der Kulturdenkmale – Baudenkmale – (§ 4 
Nieders. Denkmalschutzgesetz) keine Einträge. Auch für den Teilbelang „Ar-
chäologie“ sind keine potentiellen Vorkommen bekannt. 
 
Nullvariante 
An der bestehenden Situation sind keine Änderungen zu erwarten. 
 
Prognose bei Durchführung der Planung 
Durch den Bebauungsplan wird die historische Bahntrasse (Verbindung vom 
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ehemaligen Hauptbahnhof zum ehemaligen Westbahnhof/Ringbahn) als 
Freiraumverbindung gesichert. 
 


4.5.8 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
 
Wechselwirkungen bestehen in folgender Hinsicht: Die sehr hohe Bodenver-
siegelung führt einerseits zu einer nur sehr eingeschränkten Grundwasser-
neubildungsrate und andererseits verstärkt sie die lufthygienische und bi-
oklimatische Belastung, wodurch die im Gebiet arbeitenden Menschen und 
Kunden beeinträchtigt werden. Auch das Fehlen einer nennenswerten Be-
grünung im Plangebiet verschlechtert die bioklimatische und lufthygienische 
Situation im Gebiet. 
 


4.6 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 
 


4.6.1 Aufarbeitung der Eingriffsregelung (§1 a Abs. 3 BauGB) 
 
Aufgrund der Aufhebungssatzung für den Bebauungsplan WI 11 und der 
Nichtigkeit des Bebauungsplans WI 87 ist das Plangebiet als im Zusammen-
hang bebauter Ortsteil gemäß § 34 BauGB einzustufen. Es ist durch eine 
sehr hohe bauliche Ausnutzung und Grundstücksversiegelung und nur gerin-
ge Begründung geprägt. Mit seinen Festsetzungen zur Grundflächenzahl von 
max. 0,9 (incl. Stellplatzanlagen etc.) und zur Grundstücksbegrünung kann 
längerfristig im Rahmen von Umstrukturierungsmaßnahmen eine Verringe-
rung der Versiegelung und eine Erhöhung des Grünanteils im Plangebiet er-
reicht werden. 
 
Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 
sind durch den Bebauungsplan WI 105 deshalb nicht zu erwarten. Die Fest-
setzung von Ausgleichsmaßnahmen ist deshalb nicht erforderlich. 
 


4.6.2 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und 
Abwässern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB) 
 
Bei Erdbewegungsmaßnahmen, insbesondere in den Bereichen der bereits 
bekannten Grundwasser- und Bodenverunreinigungen sowie im Bereich der 
ehemaligen Gleisanlagen, ist verunreinigtes Bodenmaterial zu erwarten. Die-
se Materialien, wie auch der Schotter der ehem. Gleisanlagen, unterliegen 
nach dem Aushub aus dem Untergrund der abfallrechtlichen Gesetzgebung. 
Hinsichtlich der Verwertung dieser ausgehobenen Materialien im Planungs-
bereich wird auf die besonderen Vorschriften der Mitteilung 20 der LAGA – 
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen – 
hingewiesen. 
 
Es ist davon auszugehen, dass Bodenmaterial, das aus dem Planungsbe-
reich abgefahren werden soll, zum Teil einer fachgerechten Entsor-
gung/Verwertung zugeführt werden muss. Hierzu sind ggf. zusätzliche Dekla-
rationsanalysen erforderlich. Der Umfang dieser Analysen richtet sich nach 
den Anforderungen der jeweiligen Entsorgungs- bzw. Verwertungsstellen. 
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Sofern Asphaltflächen von den Rückbaumaßnahmen betroffen sind, ist der 
Oberbau dieser Flächen vor Beginn des Rückbaus mindestens auf die 
Schadstoffe PAK und Asbest zu untersuchen. Bei der Entsorgung sind die 
einschlägigen Regelwerke zu berücksichtigen. 
 


4.6.3 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 h BauGB) 
 
Eine Verbesserung der lufthygienischen Situation im Plangebiet ist mit Mit-
teln der Bauleitplanung kaum zu erreichen. Geringfügige Verbesserungen 
können sich durch eine evtl. längerfristig umzusetzende Entsiegelung und 
Begrünung der Bereiche einstellen. Darüber hinaus können die unter 4.5.5 
genannten freiwilligen Maßnahmen an den Gebäuden und auf den Parkplatz-
flächen zu einer lokalen Verbesserung beitragen. 
 


4.6.4 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Energienut-
zung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB) 
 
Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie eine sparsame und effiziente 
Energienutzung wird durch die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes nicht 
behindert. 
 


4.6.5 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (Bodenschutzklausel des § 1a 
Abs S. 1 BauGB) 
 
Die bereits heute vorhandene sehr hohe Grundstücksausnutzung wird künftig 
nur geringfügig zu Gunsten einer Mindestbegrünung der Grundstücke einge-
schränkt. Damit können die Grundstücke auch zukünftig optimal weiter aus-
genutzt werden, wodurch die Inanspruchnahme weiterer Flächen für die hier 
angesiedelten Nutzungen vermieden werden kann. 
 


4.6.6 Berücksichtigung des Vorrangs von Flächenrecycling, Nachverdichtung und 
sonstige Innenentwicklung, Umwidmungssperrklausel (§ 1a Abs. 2 S.2 
BauGB) 
 
Bei dem Bebauungsplan WI 105 handelt es sich um einen Bebauungsplan, 
der die künftige Nutzung bisheriger Bauflächen langfristig sichert und inso-
fern dem Flächenrecycling, der Nachverdichtung und der Innenentwicklung 
dient. 
 


4.7 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Moni-
toring) 
 
Die bestehenden Grundwassermessstellen werden weiterhin zur Überwa-
chung der Grundwassersituation (Wasserstände und Schadstoffbelastung) 
untersucht. Im Rahmen der ordnungsbehördlichen Tätigkeiten der Unteren 
Bodenschutzbehörde der Stadt Braunschweig werden die erforderlichen 
Überwachungs- und Sanierungsmaßnahmen zu Grundwasser- und Boden-
verunreinigungen veranlasst bzw. durchgesetzt. 
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4.8 Zusammenfassung 
 
Mit diesem Bebauungsplan WI 105 sollen die Flächen an der Otto-von-
Guericke-Straße langfristig als Schwerpunkt für den großflächigen Einzel-
handel gesichert werden. Die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben wird 
an das Zentrenkonzept Einzelhandel der Stadt Braunschweig in seiner aktu-
ellen Fassung angepasst. Die ehemalige Bahntrasse am Ostrand des Plan-
gebietes wird als öffentliche Grünfläche festgesetzt. Durch die Planung erge-
ben sich folgende Umweltauswirkungen: 
 
• Tiere, Pflanzen, Landschaft: Im Rahmen einer langjährigen Umsetzung 


der Festsetzungen zur Begrünung von Grundstücken, insbesondere von 
Stellplatzanlagen, können geringfügige positive Auswirkungen eintreten. 
Darüber hinaus treten positive Auswirkungen auf die landschaftsbezoge-
ne Erholung durch den Ausbau des Geh- und Radweges auf der ehema-
ligen Bahntrasse auf. 
 


• Boden: Es sind keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. Sanie-
rungsmaßnahmen zu bestehenden Bodenverunreinigungen sind auch 
unabhängig von diesem Bebauungsplan erforderlich. 
 


• Wasser: Es sind keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. Sanie-
rungsmaßnahmen zu bestehenden Grundwasserverunreinigungen sind 
auch unabhängig von diesem Bebauungsplan erforderlich. 
 


• Klima, Luft: Es sind keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. Ge-
ringfügige positive Effekte können durch die langfristig zu erwartende 
Verbesserung der Begrünung der Grundstücksflächen und der Parkplatz-
flächen erwartet werden und sind darüber hinaus im Rahmen von geeig-
neten privaten Baumaßnahmen an Gebäuden und auf Stellplätzen denk-
bar. 
 


• Lärm: Zum Schutz vor Verkehrslärmimmissionen durch die angrenzen-
den Schienenstrecken und Straßen sind passive Schallschutzmaßnah-
men an den Gebäuden festgesetzt. 
 


• Kulturgüter und sonstige Sachgüter: Nicht betroffen. 
 


• Wechselwirkungen entstehen durch die hohe Bodenversiegelung, die 
sich auch nachteilig auf die Grundwasserneubildungsrate und die lufthy-
gienische Situation im Plangebiet auswirkt. 
 


• Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-
zes werden durch diesen Bebauungsplan nicht zugelassen; Ausgleichs-
maßnahmen sind deshalb entbehrlich. 
 


• Verunreinigtes Bodenmaterial ist sachgerecht zu entsorgen. 
 


• Die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität kann in geringfügigem Um-
fang durch die vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen auf den Grund-
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stücken gefördert werden. 
 


• Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente 
Energienutzung wird durch diesen Bebauungsplan nicht behindert. 
 


• Dieser Bebauungsplan berücksichtigt einen sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden, den Vorrang von Flächenrecycling, Nachverdichtung 
und sonstiger Innenentwicklung. 
 


• Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch die Grundwasser- 
und Bodenverunreinigungen werden durch die Untere Bodenschutzbe-
hörde der Stadt Braunschweig veranlasst. 
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5 Begründung der Festsetzungen 
 
5.1 Art der baulichen Nutzung 
 
5.1.1 Zentrenkonzept Einzelhandel, Planerfordernis 


 
Die Bauflächen im Plangebiet werden als „Sondergebiet großflächiger Ein-
zelhandel“ festgesetzt. Diese Nutzung entspricht dem jahrzehntelangen Be-
stand, dem ursprünglich geltenden Bebauungsplan WI 11 und dem Zentren-
konzept Einzelhandel der Stadt Braunschweig (Zentrenkonzept Einzelhandel 
1990 mit Ergänzungen/Fortschreibungen bis 2013). Dieses Konzept legt 
Entwicklungsschwerpunkte für den großflächigen Einzelhandel fest, in denen 
sich Einzelhandelseinrichtungen und Fachmärkte ansiedeln können, die 
hauptsächlich großflächig darzubietende, sperrige Waren des langfristigen 
Bedarfs anbieten und aufgrund ihrer Sortimentsgestaltung nicht die Entwick-
lung oder Funktionsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche in den Orts-
teilen und in der Innenstadt beeinträchtigen oder gefährden. 
 
In diesem Einzelhandelskonzept ist der Bereich an der Otto-von-Guericke-
Straße als „vorhandener Schwerpunkt für großflächigen, nicht zentren-
relevanten Einzelhandel mit begrenzten Erweiterungsmöglichkeiten, Neuord-
nungsbedarf“ festgelegt. 
 
Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 
(RROP 2008) legt bezüglich der Einzelhandelsentwicklung u.a. folgende Zie-
le und Grundsätze fest: „Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht-zentren-
relevanten Kernsortimenten sind außerhalb der städtebaulich integrierten 
Lagen in den regional bedeutsamen Einzelhandelsentwicklungsschwer-
punkten zulässig und auf diese zu konzentrieren. Als regional bedeutsame 
Einzelhandelsentwicklungsschwerpunkte sind festgelegt: Otto-von-Guericke-
Straße …“. 
 
Damit ist sowohl nach den städtebaulichen als auch nach den regionalen 
Zielsetzungen eine Sicherung des Plangebietes für den großflächigen Ein-
zelhandel erforderlich. Dies bedeutet auch, dass die Flächen nicht durch an-
dere, kleinteiligere Nutzungen in Anspruch genommen werden sollen, die an 
anderen Stellen im Stadtgebiet untergebracht werden können oder sollen. 
 
Seit dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg vom 18. April 2013, 
das den Bebauungsplan WI 87 für unwirksam erklärte, sind Bauvorhaben im 
Plangebiet gemäß § 34 BauGB („Im Zusammenhang bebaute Ortsteile“) zu 
beurteilen. Vorhaben sind demnach u.a. zulässig, wenn sie sich nach Art und 
Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. 
Gemäß § 34 (3) BauGB dürfen von Vorhaben jedoch keine schädlichen 
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in 
anderen Gemeinden zu erwarten sein. Die zentralen Versorgungsbereiche in 
Braunschweig wurden mit dem „Standortkonzept Zentrale Versorgungsberei-
che, Zentrenkonzept Einzelhandel, Fortschreibung 2010“) festgelegt. 
 
Diese Vorschriften reichen jedoch für das Gebiet Otto-von-Guericke-Straße 
nicht aus, um negative städtebauliche Entwicklungen auszuschließen. Das 
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Gebiet nimmt in der Einzelhandelslandschaft der Stadt Braunschweig eine zu 
bedeutende Stellung ein, um die Entwicklung nur den jeweiligen Einzelfall-
prüfungen von Vorhaben zu überlassen. Es besteht gerade in Bezug auf die 
zulässige Art der baulichen Nutzung einschließlich der Festlegung von Ober-
grenzen für Verkaufsflächen ein Planerfordernis, um den Standort dauerhaft 
mit seiner Funktion im Einzelhandelsgefüge der Stadt Braunschweig zu si-
chern und gleichzeitig verbindliche Vorgaben für zukünftige Einzelhandels-
ansiedlungen zu machen. 
 
Im Zentrenkonzept Einzelhandel ist schon seit seiner ersten Fassung die 
Vorgabe und Absicht der Stadt Braunschweig enthalten, das kommunale 
Planungsrecht an die Ziele des Zentrenkonzeptes Einzelhandel anzupassen. 
Ziel dieser Anpassung ist der Ersatz von Einzelfallentscheidungen durch eine 
langfristig tragfähige städtische Bauleitplanung. Nur in einem Bebauungsplan 
kann ein verbindlicher, für alle Marktteilnehmer in Braunschweig nachvoll-
ziehbarer und langfristiger Rahmen für die Zulässigkeit von Einzelhandels-
nutzungen festgelegt werden. Dieser Rahmen gilt für verschiedene zulässige 
Angebotssektoren und legt so Entwicklungsperspektiven fest, die über je-
weils aktuelle Einzelvorhaben hinausgehen. 
 
Ohne verbindliches Planungsrecht fehlt eine solche eindeutige Leitlinie. Eine 
Einzelfallbetrachtung konkreter Vorhaben über auf das jeweilige Vorhaben 
zugeschnittene Gutachten ist hierzu nicht ausreichend. Solche Einzelhan-
delsgutachten betrachten immer nur die möglichen Auswirkungen des kon-
kreten Projektes. Die Auswirkungen, die sich aus der Summe verschiedener, 
vor allem künftiger und noch nicht bekannter, Einzelhandelsprojekte ergeben, 
bleiben jedoch unbeachtet. 
 
Es kann nicht dem Baugenehmigungsverfahren überlassen werden, Festle-
gungen zu den zulässigen Kern-, Rand- und Freisortimenten und deren Ver-
kaufsflächengrößen zu treffen. Ohne eindeutige und verbindliche planungs-
rechtliche Vorgaben könnten bauordnungsrechtliche Vorgaben dem Vorwurf 
der „Willkür“ ausgesetzt werden; mit aufwändigen Beweiserhebungen im 
Baugenehmigungsverfahren sowie mit Widersprüchen und Klagen gegen 
Baugenehmigungen ist zu rechnen. Damit wäre das Ziel eines verbindlichen 
und verlässlichen Rahmens für den Braunschweiger Einzelhandel, der mit 
dem Zentrenkonzept Einzelhandel beabsichtigt ist, verfehlt. 
 
Zweifelsfrei stellt das vorhandene SB-Warenhaus mit seinem zentrenrelevan-
ten Sortiment einen Sonderposten in der gesamtstädtischen Einzelhandels-
landschaft dar. Dieser Umstand ist jedoch nicht gleichzusetzen mit der nach 
§ 34 BauGB gegebenen Gefahr, dass sich weitere Einzelhandelsbetriebe mit 
zentrenrelevanten Sortimenten im Plangebiet ansiedeln. Im Gegenteil ver-
folgt der Bebauungsplan WI 105 auch das städtebauliche Ziel, die übrigen 
Flächen den nicht-zentrenrelevanten Sortimenten vorzubehalten. Dabei 
muss akzeptiert werden, dass innerhalb des SO 3 eine Genehmigung aus-
gesprochen worden ist, wonach bis zu 1.200 m² Verkaufsfläche für sonstige 
Sortimente zugelassen wurden. 
 
Dieses Planerfordernis wird aktuell bestätigt durch einen Bauantrag zur Ein-
richtung einer Apotheke im Gebäude des Dänischen Bettenlagers (SO 2, Ot-


Bebauungsplan „Otto-von-Guericke-Straße“, WI 105  Begründung, Stand: 25.08.2014 
  Verfahrensstand:§ 10 (1) BauGB 







- 21 - 


to-von-Guericke-Straße 5). Gemäß „Standortkonzept zentrale Versorgungs-
bereiche, Zentrenkonzept Einzelhandel, Fortschreibung 2010“ handelt es 
sich dabei um ein zentrenrelevantes Sortiment. Unabhängig von der Frage, 
ob das Vorhaben Anspruch auf eine Genehmigung gemäß § 34 BauGB hät-
te, wird aus diesem Vorhaben erneut die Gefahr der Ansiedlung zentrenrele-
vanter Einzelhandelsbetriebe im Plangebiet deutlich. 
 


5.1.2 Nicht zentrenrelevanter großflächiger Einzelhandel 
 
Sechs Angebotssektoren 
Den Leitlinien des Zentrenkonzeptes Einzelhandel entsprechend, werden 
folgende sechs Angebotssektoren zugelassen: Möbel und Einrichtungen, 
Gartenbedarf, Baubedarf, großteilige Sportgeräte, Wohnwagen/Camping-
fahrzeuge, Kraftfahrzeuge und Zubehör. Dabei handelt es sich um die Ange-
botssektoren, deren Kernsortimente nicht als zentrenrelevant eingestuft wer-
den. Mit dieser Festsetzung wird das bisherige Nutzungsspektrum im Plan-
gebiet erweitert: Der ursprüngliche Bebauungsplan WI 11 teilte das Plange-
biet in fünf Sondergebiete auf und ließ je Sondergebiet nur einige wenige der 
hier genannten Angebotssektoren zu (z.B. nur „Garten, Camping“); einige 
Angebotssektoren waren gar nicht zugelassen (z.B. „Möbel und Einrichtun-
gen“). 
 
Der Bebauungsplan definiert für diese sechs Angebotssektoren Kern-, Rand- 
und Freisortimente und begrenzt den Umfang der Rand- und Freisortimente. 
Dies dient auch dem Zweck, die Flächen im Plangebiet für großflächigen 
Einzelhandel zu sichern und vorzuhalten. Die Sondergebiete sollen nicht 
durch andere Nutzungen in Anspruch genommen werden. Gerade kleinteili-
gere Einzelhandelsangebote können und sollen in anderen Bereichen des 
Stadtgebietes untergebracht werden und nicht wertvolle, hervorragend er-
schlossene Flächen, die besonders gut für großflächige Einzelhandelsbetrie-
be geeignet sind, in Anspruch nehmen. 
 
Kernsortimente 
Für die genannten sechs Angebotssektoren werden in den textlichen Fest-
setzungen im Einzelnen Kernsortimente definiert (z.B. „Küchen“ als Kernsor-
timent von „Möbel und Einrichtungen“). Eine solche Definition fehlte im ur-
sprünglichen Bebauungsplan WI 11, sodass mit den neuen Festsetzungen 
eine eindeutige Zuordnung und Beurteilung in den Baugenehmigungsverfah-
ren auf Basis des Zentrenkonzeptes Einzelhandel ermöglicht wird. 
 
Randsortimente 
Neben den Kernsortimenten werden Randsortimente zugelassen. Dabei 
handelt es sich um Warengruppen, die in Anlehnung an das Kernsortiment 
angeboten werden, aber gleichzeitig typische Angebote der Einzelhandelsbe-
triebe der Innenstadt sind und damit zentrenrelevant sein können (z.B. 
Leuchten, Dekorationsgegenstände im Kernsortiment „Möbel“). 
 
Die Verkaufsfläche für die Randsortimente darf dabei 5 % der Verkaufsfläche 
des jeweiligen Einzelhandelsbetriebes nicht überschreiten. Die Verkaufsflä-
che für eine Warengruppe des Randsortimentes darf 2,5 % der Verkaufsflä-
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che des jeweiligen Einzelhandelsbetriebes nicht überschreiten. Mit diesen 
Festsetzungen wird zum einen den Einzelhandelsbetrieben ermöglicht, in 
gewissem Umfang Sortimente anzubieten, die im Zusammenhang mit dem 
Kernsortiment stehen, was der Attraktivität des Marktes dient. Auf der ande-
ren Seite wird sichergestellt, dass die genannten Warensortimente nur in ei-
nem untergeordneten Maß angeboten werden dürfen, um die Angebotsviel-
falt in den zentralen Versorgungsbereichen (vor allem Innenstadt) nicht zu 
gefährden. Die Festsetzung entspricht den Leitlinien des Zentrenkonzeptes 
Einzelhandel und wurde in anderen Bebauungsplänen für großflächigen Ein-
zelhandel ebenfalls getroffen. 
 
In den Sondergebieten SO 2 und SO 3 wurde in den vergangenen Jahren je 
eine Baugenehmigung erteilt, die zusätzlich zu den sonstigen Randsortimen-
ten (5 % der Verkaufsfläche) für das Randsortiment „Bettwaren“ eine Ver-
kaufsfläche von 10 % zulässt. Den entsprechenden Bauanträgen musste auf 
Basis des damals geltenden Planungsrechtes (Bebauungsplan WI 11) statt-
gegeben werden. Im Sondergebiet SO 2 wurde die Baugenehmigung bereits 
umgesetzt; der Betrieb hat insoweit Bestandsschutz. Im Sondergebiet SO 3 
wurde die Baugenehmigung bisher nicht umgesetzt. Zukünftig sollen jedoch 
in diesem Punkt keine Sonderregelungen mehr gelten. Da es gerade das Ziel 
dieses Bebauungsplanes WI 105 ist, das ursprüngliche Planungsrecht durch 
ein neues, welches an das Zentrenkonzept Einzelhandel angepasst ist, zu 
ersetzen, wird künftig einheitlich nur noch ein Randsortiment bis zu 5 % der 
Verkaufsfläche zugelassen. 
 
Freisortimente 
Ferner werden Freisortimente zugelassen. Dabei handelt es sich um Waren-
gruppen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Kernsortiment 
stehen müssen, jedoch von großflächigen Einzelhandelsbetrieben angeboten 
werden, um das Angebot insgesamt vielfältiger zu gestalten. Unzulässig sind 
dabei jedoch die zentrenrelevanten Warensortimente. Diese Warensortimen-
te sind im „Zentrenkonzept Einzelhandel – Ergänzung 2010 – Standortkon-
zept Zentrale Versorgungsbereiche“ definiert („Braunschweiger Liste“). Die-
ses Konzept wurde am 22. Juni 2010 vom Rat der Stadt Braunschweig be-
schlossen. 
 
Die Verkaufsfläche für Freisortimente darf 3 % der Verkaufsfläche des jewei-
ligen Einzelhandelsbetriebes nicht überschreiten. Damit wird der untergeord-
nete Charakter dieser Sortimente deutlich gemacht. Die Regelung entspricht 
analog zu den Randsortimenten den Leitlinien des Zentrenkonzeptes Einzel-
handel und wurde ebenfalls in andere Bebauungspläne für großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe übernommen. 
 
Verkaufsflächenzahl 
Für die festgesetzten Sondergebiete wird die maximal zulässige Verkaufsflä-
che in Form einer Verkaufsflächenzahl (VFZ) festgesetzt. Diese VFZ gibt an, 
wie viel Quadratmeter Verkaufsfläche je Quadratmeter Baugrundstücksfläche 
zulässig sind. Die Festsetzung der Verkaufsfläche in Form einer VFZ zur nä-
heren Konkretisierung der Art der baulichen Nutzung dient eher der Siche-
rung der Planungsziele als die Festsetzung einer einzelhandelsbezogenen 
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Geschossfläche, da die jeweilige Ermittlung von Flächenanteilen (Kern-
/Rand- und Freisortimente) leichter möglich ist als über die Geschossfläche. 
Auch Einzelhandelsgutachten und die Rechtsprechung stützen sich bei der 
Ermittlung bei Auswirkungen von Einzelhandelsbetrieben auf zentrale Ver-
sorgungsbereiche in den jeweiligen Gemeinden und in den Nachbargemein-
den  auf die Verkaufsfläche, da über diesen Parameter Kaufkraftabflüsse und 
andere städtebauliche Auswirkungen am besten ermittelt werden können. 
 
Die Festsetzung einer auf die jeweiligen Sondergebiete bezogenen, maximal 
zulässigen Verkaufsfläche in absoluten Zahlen wäre unzulässig, da eine sol-
che Kontingentierung der Verkaufsflächen je Sondergebiet die Möglichkeit 
einschließt, dass Grundeigentümer im Falle der Erschöpfung des Kontin-
gents durch andere Eigentümer von der kontingentierten Nutzung ausge-
schlossen sind („Windhundrennen“). Mit der in diesem Bebauungsplan ge-
troffenen Festsetzung von Verkaufsflächenzahlen (VFZ) hingegen wird er-
reicht, dass die zulässige Art der Nutzung für jedes Baugrundstück in den 
zugehörigen Sondergebieten in Betracht kommt. 
 
Im gesamten Plangebiet wird einheitlich eine VFZ von 0,4 festgesetzt. Diese 
ermöglicht - bezogen auf die jeweilige Grundstücksgröße - Größenordnun-
gen von großflächigen Einzelhandelsbetrieben, die für diese Handelsformen 
typisch sind. Mit der festgesetzten VFZ sind im Plangebiet großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe möglich, wie sie für die Branche wirtschaftlich tragfähig 
sind – und zwar unabhängig von dem jeweiligen konkreten Angebotssektor. 
 
So hat das Bettengeschäft Otto-von-Guericke-Straße 5 (SO 2) eine Brutto-
geschossfläche von ca. 3.700 m², jedoch nur eine genehmigte Verkaufsflä-
che von 1.700 m². Es bestehen also noch Reserven für eine Erweiterung im 
Bestandsgebäude. Gemäß Bebauungsplan WI 105 mit einer VFZ = 0,4 wäre 
eine maximale Verkaufsfläche von 3.300 m² zulässig. Eine entsprechende 
Erweiterung wäre – unter Reduzierung von Lagerflächen – somit möglich. 
Diese nunmehr zulässige Verkaufsfläche liegt um ca. 10 % höher, als die 
gemäß ursprünglichem Bebauungsplan WI 11 zulässige Verkaufsfläche von 
3.000 m². Eine solche Entwicklungsmöglichkeit ist den Betrieben dienlich und 
im gesamtstädtischen Verhältnis vertretbar. 
 
Die Nutzungen auf dem Grundstück Otto-von-Guericke-Straße 3 (SO 3) 
schöpfen bei einer Grundstücksfläche von ca. 16.500 m² die gemäß Bebau-
ungsplan WI 105 zulässige VFZ = 0,4 (und damit eine Verkaufsfläche von 
6.600 m²) mit heute 6.000 m² bereits weitgehend aus. Diese nunmehr zuläs-
sige Verkaufsfläche liegt um ca. 10 % höher als die gemäß ursprünglichem 
Bebauungsplan WI 11 zulässige Verkaufsfläche von 6.000 m². Eine solche 
Entwicklungsmöglichkeit ist den Betrieben dienlich und im gesamtstädtischen 
Verhältnis vertretbar. 
 
Somit sind die Grundstücke in den Sondergebieten SO 2 und SO 3 baulich 
bereits sehr weit ausgenutzt. Großflächige Einzelhandelsbetriebe werden 
überwiegend in eingeschossigen Gebäuden untergebracht: somit ist die Ver-
kaufsflächenzahl insgesamt als ausreichend anzusehen. Eine weitere Erhö-
hung soll auch aus dem Grund nicht vorgesehen werden, dass sonst das 
Angebot im Vergleich zu anderen Einzelhandelsschwerpunkten zu überdi-
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mensioniert konzentriert würde. 
 
Das Sondergebiet SO 1 (SB-Warenhaus und Gartencenter) ist heute mit ei-
ner Verkaufsfläche von ca. 15.000 m² ausgenutzt, also ungefähr in dem ur-
sprünglich festgesetzten Rahmen von insgesamt 15.500 m² zulässiger Ver-
kaufsfläche gemäß Bebauungsplan WI 11. 
 
Im Sondergebiet SO 1 ermöglicht die nunmehr zulässige VFZ von 0,4 eine 
Verkaufsfläche von ca. 25 000 m² und damit eine deutliche Steigerung um 
ca. 60 % (+ 9.500 m²) gegenüber der im ursprünglichen Bebauungsplan 
WI 11 festgesetzten Verkaufsfläche. Diese Erhöhung gilt nur für die nicht 
zentrenrelevanten sechs Angebotssektoren und nicht für das SB-Warenhaus 
(vgl. Kap. 5.1.4). 
 
Damit wird erreicht, dass für das Sondergebiet SO 1 in Bezug auf diese 
sechs Angebotssektoren grundsätzlich die gleiche Art der Nutzung im glei-
chen Umfang für nicht zentrenrelevante großflächige Einzelhandelsbetriebe 
zugelassen wird, wie in den Sondergebieten SO 2 und SO 3. Städtebauliche 
oder sonstige Gründe für eine abweichende, geringere Zulässigkeit der An-
siedlung solcher Einzelhandelsbetriebe gegenüber den Sondergebieten SO 2 
und SO 3 im Plangebiet bzw. in anderen Einzelhandelsschwerpunkten im 
Stadtgebiet sind nicht erkennbar. Die Planung bringt somit zum Ausdruck, 
das für das SB-Warenhaus bestandsbezogene Grenzen gezogen werden; im 
Übrigen aber das Sondergebiet SO 1 wie die Sondergebiete SO 2 und SO 3 
behandelt wird. 
 
Insgesamt lässt der Bebauungsplan gegenüber dem ursprünglichen Bebau-
ungsplan WI 11 in den Sondergebieten SO 1, SO 2 und SO 3 eine Zunahme 
der Verkaufsfläche von 10.400 m² für nicht-zentrenrelevante Sortimente zu. 
Eventuelle Auswirkungen von Rand- und Freisortimenten auf die zentralen 
Versorgungsbereiche sind grundsätzlich durch die Beschränkungen zu den 
Sortimenten und zulässigen Verkaufsflächenanteilen in den Textlichen Fest-
setzungen reduziert (s.u.). Die Betriebe sollen im Plangebiet auch die glei-
chen, im Zentrenkonzept Einzelhandel verankerten Rechte zum Anbieten 
von Rand- und Freisortimente erhalten, wie Betriebe in anderen Entwick-
lungsschwerpunkten in Braunschweig, um konkurrenzfähige Angebote ma-
chen zu können. 
 
Erhebliche negative Auswirkungen auf Nachbargemeinden sind nicht zu er-
warten. Die Planung entspricht den Zielen der Raumordnung, wonach groß-
flächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten 
in den regional bedeutsamen Einzelhandelsentwicklungsschwerpunkten zu 
konzentrieren sind. Es handelt sich bei dem Plangebiet um einen der bedeu-
tendsten Entwicklungsschwerpunkte für großflächigen Einzelhandel in 
Braunschweig. Planerisches Ziel ist ausdrücklich die Ansiedlung von großflä-
chigen, nicht-zentrenrelevanten Einzelhandelsbetrieben. Diese wertvollen 
Flächen an der Otto-von-Guericke-Straße sollen entsprechend genutzt wer-
den. 
 
Die festgesetzte VFZ von 0,4 darf ausnahmsweise bis zu einer VFZ von 0,5 
überschritten werden. Die Ausnahme kann erteilt werden, wenn und soweit 
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es sich um Verkaufsflächen außerhalb von Gebäuden (Außenverkaufsflä-
chen) handelt, die funktional einem Einzelhandelsbetrieb der  
nicht-zentrenrelevanten sechs Angebotssektoren (Möbel u.a.) zugeordnet 
sind und der Warenpräsentation des jeweiligen Kernsortiments dienen. Diese 
Festsetzung ist z.B. für Gartenmärkte relevant, die saison- und produktab-
hängig einen Teil ihrer Waren auch außerhalb von Gebäuden anbieten 
(müssen). 
 
Besonderheiten (SO 3) 
Der Eigentümer des Sondergebietes SO 3 (Otto-von-Guericke-Straße 1 und 
3) hat im Jahr 2008 einen Bauantrag für einen Umbau des Betriebes für die 
Nutzungen „Bau-Garten-Campingartikel“, „Möbel und Einrichtungen“ und 
„Bettwaren, Handtücher etc.“ gestellt. Dieser wurde im Mai 2009 mit Auflagen 
und Beschränkungen zu einzelnen Sortimenten genehmigt. Gegen diese 
Auflagen und Beschränkungen wurde Klage erhoben. Die Klage war vor dem 
OVG Lüneburg für den Eigentümer erfolgreich. Nach Auffassung des Gerich-
tes bot der damals geltende Bebauungsplan WI 11 keine ausreichende 
Rechtsgrundlage für diese Beschränkungen. Die Stadt wurde verpflichtet, die 
Baugenehmigung entsprechend dem Antrag zu erteilen. Die geänderte Ge-
nehmigung wurde im Jahr 2013 erteilt. Die beantragten Hauptnutzungen sind 
von der Art her grundsätzlich auch nach dem Bebauungsplan WI 105 dauer-
haft zulässig, so dass der Bebauungsplan hier auch eine planungsrechtliche 
Sicherung bietet. Lediglich in Bezug auf einzelne beantragte Sortimentsbe-
standteile (z.B. „Fahrräder“ oder „Bettwaren, Handtücher etc.“) bietet der Be-
bauungsplan WI 105 keine dauerhafte Zulässigkeitsperspektive über den 
Bestandsschutz hinaus, da er hier Beschränkungen vornimmt. Der Einzel-
handel mit den Sortimenten, die nicht den Festsetzungen dieses Bebau-
ungsplanes WI 105 entsprechen, hat nach seiner Umsetzung Bestandschutz. 
 
Bei der Bewertung der vorgenannten Zulässigkeitsbeschränkungen ist es ge-
rechtfertigt, zu Gunsten klarer gesamtstädtischer Vorgaben und unter Be-
rücksichtigung des Bestandes (z.B. des differenzierten, kleinteiligen Ange-
bots an Fahrrädern in Braunschweig) einzelne beantragte Nutzungen auszu-
schließen, da das öffentliche Interesse gegenüber den privaten Belangen an 
einem größtmöglichen Warenangebot überwiegt. 
 


5.1.3  Sonstige Einzelhandelsnutzungen (SO 3) 
 
Im Sondergebiet SO 3 (Otto-von-Guericke-Straße 3) setzte der ursprüngliche 
Bebauungsplan WI 11 auf Grund des damals schon vorhandenen Bestandes 
abweichend von den sonstigen Zielsetzungen und Regelungen der Planung 
fest, dass von den für „Bau, Garten, Camping“ zulässigen Verkaufsflächen 
von 6.000 m² „bis 1.200 m² ohne Einschränkungen für Einzelhandel genutzt 
werden“ konnten. Diese Regelung wird bis heute durch Einzelhandel mit zen-
trenrelevanten Sortimenten (u.a. Lebensmittel) ausgeschöpft. Die bestehen-
den Betriebe haben Bestandsschutz entsprechend der jeweiligen Genehmi-
gungen. 
 
Im Jahr 2008 wurde auf Basis des Bebauungsplanes WI 11 eine Baugeneh-
migung für „Einzelhandel mit Lebensmitteln und Waren aller Art“ mit einer 
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Verkaufsfläche von 1.200 m² erteilt. Auf Basis der Vorgaben des OVG Lüne-
burg im April 2013 wurde diese Genehmigung verlängert. Die Genehmigung 
wurde bisher nicht umgesetzt. 
 
Die genannte Sonderregelung des Bebauungsplanes WI 11 über 1.200 m² 
Verkaufsfläche „ohne Einschränkungen“ wurde in den Bebauungsplan WI 87 
aus dem Jahr 2012 nicht aufgenommen. Entsprechend dem Zentrenkonzept 
Einzelhandel sollte zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche der In-
nenstadt und der Ortsteile in den Schwerpunkten für großflächigen Einzel-
handel nur nicht-zentrenrelevanter Einzelhandel zugelassen werden. Die 
Umsetzung der Ziele dieses Konzeptes war wesentlicher Anlass und wesent-
liches Ziel des Bebauungsplanes WI 87. Gründe für Ausnahmen hiervon im 
Gebiet SO 3 und damit für das Beibehalten der alten Sonderregelungen wa-
ren aus Sicht der Stadt – auch unter Berücksichtigung der privaten Belange 
des Grundstückseigentümers – nicht erkennbar. Gemäß dem Bebauungs-
plan WI 87 hätten die bestehenden Einzelhandelsnutzungen mit zentrenrele-
vanten Sortimenten nur noch entsprechend den jeweiligen Genehmigungen 
Bestandsschutz gehabt. 
 
Der Eigentümer der Flächen im Sondergebiet SO 3 (Otto-von-Guericke-
Straße 1 und 3) beantragte ein Normenkontrollverfahren vor dem OVG Lü-
neburg. Einer der wesentlichen Gründe für die Klage war der Entzug der o.g. 
alten Sonderregelung (1.200 m² Verkaufsfläche ohne Einschränkungen). Mit 
Urteil des OVG Lüneburg vom 18. April 2013 wurde der Bebauungsplan 
WI 87 für unwirksam erklärt. Das Gericht sah eine Ungleichbehandlung zwi-
schen den Gebieten SO 3 und dem Gebiet SO 1 (SB-Warenhaus, Otto-von-
Guericke-Straße 9 und 11). Es fehle eine nachvollziehbare Begründung für 
die „Zentrenunschädlichkeit“ des SB-Warenhauses mit einem überwiegend 
zentrenrelevanten Sortiment auf einer Verkaufsfläche von 12.600 m² einer-
seits und einer „zentrenschädigenden Wirkung“ der vom Kläger beantragten 
Verkaufsfläche ohne Einschränkungen von 1.200 m² andererseits. Die Un-
gleichbehandlung bestehe darin, dass im Gebiet SO 1 die Zulässigkeit zen-
trenrelevanter Sortimente in einem großen Umfang dauerhaft festgeschrie-
ben, im Gebiet SO 3 jedoch entzogen würde. 
 
Die allgemein gehaltenen Grundsätze des Zentrenkonzeptes Einzelhandel 
reichten nach Auffassung des OVG nicht aus, die speziellen Verhältnisse in-
nerhalb dieses Plangebietes und deren Auswirkungen auf die Einzelhandels-
struktur der Gesamtstadt nachvollziehbar zu machen. 
 
Auf Grund dieses Urteils werden im Bebauungsplan WI 105 im Gebiet SO 3 
„sonstige Einzelhandelsnutzungen“ zugelassen. Die hierfür festgesetzte Ver-
kaufsflächenzahl VFZ 0,073 entspricht den 1.200 m² Verkaufsfläche gemäß 
Bebauungsplan WI 11 und den auf dieser Basis erteilten Genehmigungen. In 
Anbetracht der Vorgeschichte des Gebietes SO 3 haben in diesem Fall die 
Belange des Eigentümers Vorrang von den Grundsätzen des Zentrenkon-
zeptes Einzelhandel, so dass eine Ausnahme hiervon zugelassen werden 
kann. 
 
Gegenüber dem Bebauungsplan WI 11 werden die zulässigen Einzelhan-
delsnutzungen jedoch in bestimmtem Umfang definiert bzw. beschränkt. 
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Auf diesen 1.200 m² Verkaufsfläche sind zu 100 % Lebensmittel und Geträn-
ke sowie Drogerieartikel zulässig. Auf dem Grundstück befindet sich heute 
ein Lebensmittel – Discounter mit einer Verkaufsfläche von ca. 500 m², der 
auf die Verkaufsfläche anzurechnen ist. Die Auswirkungen der somit gegen-
über dem Bestand zusätzlich zulässigen 700 m² Verkaufsfläche für Lebens-
mittel und Getränke sowie Drogerieartikel auf zentrale (Nah-) Versorgungs-
bereiche sind vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Verkaufsflächen 
zwar rechnerisch nachweisbar, werden aber in der Praxis kaum zu erhebli-
chen funktionalen Folgen führen. 
 
Ferner werden darüber hinaus sieben Warengruppen mit zentrenrelevanten 
Sortimenten definiert (z.B. Elektronikartikel, Bekleidung, Schmuck). Jede die-
ser Warengruppen ist nur auf bis zu 60 % oder 720 m² der Verkaufsfläche für 
sonstige Einzelhandelsnutzungen zulässig. Damit wird erreicht, dass eine 
einzelne Warengruppe nicht den Charakter und die zentrenschädlichen Aus-
wirkungen eines eigenständigen großflächigen Einzelhandelsbetriebes ent-
falten kann. 
 
Diese Beschränkungen entsprechen einer analogen Festsetzung für das SB-
Warenhaus im Sondergebiet SO 1 und dienen somit der Gleichbehandlung. 
Dort darf aus den gleichen Gründen die Verkaufsfläche für eine der genann-
ten sieben Warengruppen nur 6 % der Verkaufsfläche je Warengruppe be-
tragen, was einer absoluten Größe von ca. 720 m² Verkaufsfläche entspricht. 
Die Beschränkung auf 6 % der Verkaufsfläche je Warengruppe ist auch in 
anderen Bebauungsplänen zu SB-Warenhäusern enthalten. Im vorliegenden 
Fall wird allerdings aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls (Vor-
geschichte, Genehmigungssituation, Grundstücksgröße) ein Anteil von ma-
ximal 720 m² je Warengruppe an der Gesamtverkaufsfläche (= 60 %) zuge-
lassen, um die genannte Entsprechung zur Größe der Verkaufsfläche im 
Sondergebiet SO 1 (720 m²) herbeizuführen. 
 
Diese Beschränkungen gegenüber der ursprünglichen Festsetzung gemäß 
Bebauungsplan WI 11 sind somit notwendig und gerechtfertigt; sie respektie-
ren gleichzeitig die durch das Urteil des OVG Lüneburg bestätigten Verkaufs-
flächen innerhalb des Sondergebietes SO 3. 
 
Sie sind auch unter Berücksichtigung der privaten Belange des Eigentümers 
gerechtfertigt. Die genehmigten Nutzungen sind auf Basis der Festsetzungen 
weiterhin dauerhaft zulässig und gegenüber dem Bebauungsplan WI 87 nicht 
mehr auf den einfachen Bestandschutz reduziert. 
 
Demgegenüber werden für das Sondergebiet SO 3 zusätzliche Nutzungs-
möglichkeiten eröffnet. Bisher waren hier nur die Angebotssektoren „Bau, 
Garten, Camping“ zulässig. Der Bebauungsplan WI 105 lässt zusätzlich die 
Angebotssektoren „Möbel und Einrichtungen, Großteilige Sportgeräte, Kraft-
fahrzeuge und Zubehör“ zu. Eine noch über den Bebauungsplan WI 11 hin-
ausgehende Zulässigkeit von Einzelhandelsflächen mit zentrenrelevanten 
Sortimenten widerspricht dem Zentrenkonzept Einzelhandel und dem städte-
baulichen Ziel des Bebauungsplans, eine abschließende und begrenzte Re-
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gelung für diese Sortimente zu treffen. 
 


5.1.4 SB-Warenhaus (SO 1) 
 
Im Sondergebiet SO 1 ist zusätzlich zu den genannten sechs Angebotssekto-
ren die Nutzung „SB-Warenhaus“ zulässig. Die Festsetzungen orientieren 
sich an der genehmigten, bestehenden Nutzung. 
 
Bestand 
Die Nutzung „SB-Warenhaus“ entspricht der heutigen überwiegenden Nut-
zung in diesem Sondergebiet SO 1. Das SB-Warenhaus hat eine genehmigte 
Verkaufsfläche von 12.000 m². Darüber hinaus befindet sich hier noch ein 
Gartenfachmarkt, der zwar baulich an das SB-Warenhaus angegliedert, aber 
ansonsten selbständig ist (eigener Eingang). 
 
Versorgungsfunktion, Bestandssicherung 
Die SB-Warenhäuser in Braunschweig sind seit vielen Jahren langjährig 
etablierter Bestandteil des übergeordneten Versorgungsnetzes in Braun-
schweig und der Region. Das Zentrenkonzept Einzelhandel geht deshalb von 
einem auch in Zukunft fortlaufenden Bestand der im Stadtgebiet vorhande-
nen SB-Warenhäuser aus. Auch die Nahversorgungskonzeption der Stadt 
Braunschweig geht von einem Erhalt des Bestandes aus. 
 
Zwar ermöglicht der Bebauungsplan auch zukünftig und dauerhaft ein SB-
Warenhaus im Sondergebiet SO 1. Allerdings ist damit eine Veränderung der 
Nutzungen in Richtung der sechs nicht-zentrenrelevanten Angebotssektoren 
nicht ausgeschlossen. In Braunschweig ist jedoch für die sechs  
nicht-zentrenrelevanten Angebotssektoren zurzeit kein extremer Flächen-
engpass erkennbar, sodass ein planungsrechtlicher Eingriff in die bestehen-
de Nutzung SB-Warenhaus nicht gerechtfertigt erscheint.  
 
Gegenüber dem ursprünglichen Bebauungsplan WI 11 werden mit den Fest-
setzungen dieses Bebauungsplanes WI 105 erstmalig Beschränkungen von 
Sortimenten in Art und Umfang für das SB-Warenhaus im Gebiet SO 1 pla-
nungsrechtlich verbindlich vorgenommen. Der Bebauungsplan WI 11 ließ ei-
ne Verkaufsfläche von insgesamt 7.500 m² „ohne Einschränkungen“ zu. Es 
wäre demnach z.B. ein Elektronik-Fachmarkt in dieser Größenordnung zu-
lässig gewesen. Ein solcher Markt hätte erhebliche negative Auswirkungen 
auf den Einzelhandel in der Innenstadt gehabt. Aus diesem Grund bedeuten 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes WI 105 planungsrechtlich eine po-
sitive Entwicklung und Sicherung zugunsten des Einzelhandels vor allem der 
Innenstadt. 
 
Das bestehende SB-Warenhaus soll im Bebauungsplan nicht ausgeschlos-
sen und auf den einfachen Bestandsschutz reduziert werden. Der im Plan-
gebiet seit langem etablierte Bestand soll planungsrechtlich gesichert wer-
den. Die verschiedenen detaillierten Festsetzungen für das SB-Warenhaus 
stellen insgesamt sicher, dass von der grundsätzlichen Art dieser Betriebe 
her keine Änderungen mit zusätzlichen negativen Auswirkungen auf die zent-
ralen Versorgungsbereiche in der Stadt ausgehen können. Eine Vergröße-
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rung der Verkaufsflächen oder eine Umwandlung in ein Einkaufszentrum mit 
kleinteiliger innenstadtähnlicher Ladenstruktur werden nicht zugelassen. 
 
Bei einem Betrieb in der vorhandenen Größenordnung sind in der Abwägung 
auch die Belange der Eigentümer und Betreiber zu berücksichtigen. Diese 
benötigen Planungs- und Investitionssicherheit. Die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes WI 105 berücksichtigen diese Belange in angemessenem 
Umfang. 
 
Betriebsform 
Ein SB-Warenhaus ist dadurch charakterisiert, dass es als großflächiger Ein-
zelhandelsbetrieb vorrangig Güter des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Ge-
tränke und Drogerieartikel), daneben jedoch auch in größerem Umfang Güter 
des periodischen Bedarfs (Haushaltswaren, Textilien, Spielwaren etc.) im 
Selbstbedienungsverkauf anbietet. Dabei handelt es sich um einen einheitli-
chen Betrieb mit einheitlicher Organisation und mit gemeinsamen Kassenzo-
nen für alle Artikel. Dies unterscheidet ein SB-Warenhaus von einem Ein-
kaufszentrum, in welchem sich mehrere wirtschaftlich selbständige Einzel-
handelsbetriebe (mit eigenen Kassen etc.) lediglich „unter einem Dach“ be-
finden. Die genannten Merkmale eines SB-Warenhauses werden im Bebau-
ungsplan festgesetzt. Ein Einkaufszentrum in o.g. Sinne soll hier nicht zuge-
lassen werden, da es mehrere großflächige und/oder nicht großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe vereinen würde und somit den Angeboten in der Innen-
stadt vergleichbar wäre. Bei einem solchen Einkaufszentrum wäre ein zu-
sätzlicher Kaufkraftabfluss von der Innenstadt zu erwarten, womit negative 
Auswirkungen auf die Innenstadt verbunden wären. 
 
Verkaufsflächenzahl 
Für die Nutzung SB-Warenhaus im Sondergebiet SO 1 ist eine anteilige VFZ 
von 0,19 und damit insgesamt 12 000 m² Verkaufsfläche zulässig, was der 
genehmigten Situation entspricht. Die durch diese Nutzung in Anspruch ge-
nommene VFZ ist auf die im Gebiet insgesamt maximal zulässige VFZ von 
0,4 anzurechnen. 
 
Die noch im Bebauungsplan WI 87 vorgesehene Erweiterung der Verkaufs-
fläche für das SB-Warenhaus im Sondergebiet SO 1 um ca. 600 m² (VFZ von 
0,20) wird nicht weiterverfolgt. Der heutige bestehende genehmigte Bestand 
des SB-Warenhauses wird ohne Erweiterungsmöglichkeit festgeschrieben. 
Da das SB-Warenhaus nahezu ausschließlich mit zentrenrelevanten Sorti-
menten handelt, soll eine Erweiterung der Verkaufsflächen zugunsten des 
Schutzes der zentralen Versorgungsbereiche in der Innenstadt und in den 
Ortsteilen nicht zugelassen werden. 
 
Eine Überschreitung der festgesetzten VFZ für Außenverkaufsflächen ist für 
die Nutzung SB-Warenhaus nicht zulässig. Die in solchen Betrieben angebo-
tenen Waren können grundsätzlich in Gebäuden präsentiert werden. Sollen 
dennoch aus Vermarktungsgründen Außenverkaufsflächen eingerichtet wer-
den, so sind deren Flächen auf die maximal zulässige Verkaufsfläche anzu-
rechnen. Dadurch wird sichergestellt, dass keine weitere Ausdehnung der 
Verkaufsfläche von zentrenrelevanten Warensortimenten, die für SB-
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Warenhäuser maßgeblich und typisch sind, stattfinden kann. 
 
Haupt- und Nebensortimente 
Das Hauptangebot eines SB-Warenhauses sind Güter des täglichen Bedarfs 
(Lebensmittel, Getränke, Drogerieartikel). Diese werden als „Hauptsortiment“ 
definiert. Daneben werden auch zahlreiche andere Artikel angeboten (Haus-
haltswaren, Textilien, Spielwaren etc.), die als „Nebensortiment“ definiert 
werden. Diese „Nebensortimente“ sind immanenter Bestandteil der Betriebs-
form SB-Warenhaus. Aufgrund des großen Gewichts dieses Nebensorti-
ments kann im Falle eines SB-Warenhauses nicht wie bei anderen großflä-
chigen Einzelhandelsbetrieben von „Kern-, Rand- und Freisortimenten“ ge-
sprochen werden, sodass hier die Einstufung in „Haupt- und Nebensortiment“ 
vorgenommen wird. 
 
Sowohl beim Haupt- als auch beim Nebensortiment handelt es sich um Gü-
ter, die gemäß Zentrenkonzept Einzelhandel vorwiegend in den zentralen 
Versorgungsbereichen der Stadtteile und der Innenstadt angeboten werden 
sollen und deshalb auch bei den Freisortimenten der genannten sechs ande-
ren Angebotssektoren grundsätzlich ausgeschlossen sind. 
 
Die „Nahversorgungsuntersuchung für die Gesamtstadt Braunschweig“  
(Acocella, 2004) hat den genehmigten und realisierten Bestand des SB-
Warenhauses – insbesondere in Bezug auf Lebensmittel, Getränke und Dro-
gerieartikel (Hauptsortiment) – berücksichtigt (Nahversorgungs-Teilbereich 
Wilhelmitor Süd: ohne Handlungsbedarf mit sehr hohen Versorgungswerten; 
Kaufkraftabzug aus anderen Nahversorgungs-Teilbereichen insbesondere 
durch das SB-Warenhaus). Die Empfehlungen für diesen und die anderen 
Nahversorgungs-Teilbereiche im Stadtgebiet bauen auf dem ermittelten Be-
stand und seinen Auswirkungen auf. Damit wurde dieser Standort des SB-
Warenhauses in das Nahversorgungsgefüge der Stadt Braunschweig als Ba-
siswert eingeordnet. Dabei wird nicht verkannt, dass es sich bei dem SB-
Warenhaus – wie bei den anderen SB-Warenhäusern in Braunschweig 
auch – um ein besonderes Angebot im städtischen Nahversorgungsgefüge 
handelt. 
 
Die „Nebensortimente“ sind immanenter Bestandteil der Betriebsform SB-
Warenhaus und des genehmigten Bestandes und werden deshalb ebenfalls 
zugelassen. 
 
Die Verkaufsfläche für das Hauptsortiment (Lebensmittel und Getränke, Dro-
gerieartikel) muss dabei mindestens 50 % der Verkaufsfläche des SB-
Warenhauses betragen; die Verkaufsfläche für das Nebensortiment (Haus-
haltswaren, Textilien etc.) darf maximal 50 % betragen. Die Baugenehmi-
gung aus dem Jahr 2002 basierte auf einer Aufteilung von 50 % Hauptsorti-
ment zu 50 % Nebensortiment. Die heutige Nutzung des SB-Warenhauses 
entspricht der seinerzeitigen Genehmigung und hat Bestandsschutz. 
 
Um der Gefahr von nachteiligen Auswirkungen der Nebensortimente auf die 
Innenstadt entgegenzuwirken, wird ergänzend festgesetzt, dass die Ver-
kaufsfläche für eine Warengruppe des Nebensortiments insgesamt 6 % der 
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Verkaufsfläche des SB-Warenhauses nicht überschreiten darf. Eine entspre-
chende Regelung wurde in die Baugenehmigung aufgenommen und ent-
spricht somit dem genehmigten Bestand. Dies bedeutet, dass z.B. Elektroni-
kartikel, Textilien, Bücher oder Schmuck auf einer Verkaufsfläche von maxi-
mal 720 m² im gesamten Gebiet SO 1 zulässig sind. Damit wird zumindest 
sichergestellt, dass ein einzelnes Nebensortiment nicht den Charakter und 
die Zentren schädlichen Auswirkungen eines eigenständigen großflächigen 
Einzelhandelsbetriebes entfalten kann. Die Beschränkung auf 6 % der Ver-
kaufsfläche je Warengruppe ist auch in anderen Bebauungsplänen zu SB-
Warenhäusern enthalten. 
 
Ladenzone 
Im Sondergebiet SO 1 ist innerhalb eines SB-Warenhauses auch eine La-
denzone zulässig. Es handelt sich dabei um einen Bereich mit kleineren 
selbstständigen Läden, die jedoch nur vom SB-Warenhaus aus zugänglich 
sein dürfen. Die Verkaufsfläche dieser Ladenzone darf 10 % der Verkaufsflä-
che des SB-Warenhauses nicht überschreiten und somit nicht mehr als 
1.200 m² betragen. Die Verkaufsfläche für eine Warengruppe des innenstadt-
relevanten Nebensortiments darf dabei jeweils 100 m² nicht überschreiten. 
Damit ist sichergestellt, dass eine solche Ladenzone keine besondere eigen-
ständige Attraktivität und damit keine zusätzliche Gefährdung der zentralen 
Versorgungsbereiche entfalten kann. Diese Regelung wurde bereits in die 
Baugenehmigung für das bestehende SB-Warenhaus im Jahr 2002 aufge-
nommen. Die Festsetzungen zur Ladenzone folgen somit dem genehmigten 
Bestand. 
 


5.1.5 Ausnahmsweise zulässige Nutzungen (SO 1, SO 2, SO 3) 
 
Kleintiere und Tierhaltung 
Ausnahmsweise wird neben den genannten sechs Angebotssektoren (Möbel 
u.a.) auch der Angebotssektor „Kleintiere und Tierhaltung“ zugelassen und 
zwar sowohl als großflächiger als auch als nicht großflächiger Einzelhan-
delsbetrieb. Aufgrund einer Erhebung um Stadtgebiet im Jahr 2008 wurde 
festgestellt, dass nur noch ein geringer Teil dieser Sortimente in der Braun-
schweiger Innenstadt angeboten wird. Die Fortschreibung 2010 des Zentren-
konzeptes Einzelhandel „Zentrale Versorgungsbereiche“ hat diese Entwick-
lung nachvollzogen, indem diese Sortimente nicht mehr als zentrenrelevant 
eingestuft werden. Da es sich jedoch überwiegend um kleinteilige Produkte 
handelt, die zur Angebotsvielfalt in der Innenstadt und in den Nahversor-
gungsbereichen der Ortsteile beitragen können, sowie – insbesondere für 
Kinder und ältere Menschen – das noch bestehende Angebot in den Ortstei-
len möglichst erhalten bleiben soll, sind diese Warengruppen nur aus-
nahmsweise zulässig. Im Bedarfsfall kann damit einer Häufung und Zentrali-
sierung im Plangebiet entgegengewirkt werden. 
 
Kraftfahrzeuge und Zubehör 
Darüber hinaus ist auch der Einzelhandel mit Kraftfahrzeugen und Zubehör 
ausnahmsweise als nicht großflächiger Einzelhandelsbetrieb zulässig. Da 
Kraftfahrzeuge generell weder in der Innenstadt noch in den sonstigen zent-
ralen Versorgungsbereichen angeboten werden können, bestehen hier auch 
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keine Bedenken gegen die Zulassung kleinerer (z.B. hoch spezialisierter) 
Anbieter. Der Bereich Otto-von-Guericke-Straße soll sich jedoch nicht zu ei-
nem Zentrum für den Kfz-Handel entwickeln; insofern sind kleinere Kfz-
Handelsbetriebe, die auch in anderen Stadtgebieten untergebracht werden 
können, nur ausnahmsweise zulässig. 
 
Serviceeinrichtungen 
Ferner sind Serviceeinrichtungen für Kunden und Mitarbeiter wie z.B. Café, 
Restaurant, Kinderhort ausnahmsweise zulässig. Sie müssen jedoch dem 
jeweiligen großflächigen Einzelhandelsbetrieb unmittelbar dienen und dürfen 
deshalb nur von dem Betrieb aus zugänglich sein, müssen in den Baukörper 
integriert sein und sich in Grundfläche und Baumasse dem Betrieb deutlich 
unterordnen. Darüber hinaus ist ihre Grundfläche auf die Verkaufsfläche des 
jeweiligen Einzelhandelsbetriebes anzurechnen. Damit soll sichergestellt 
werden, dass es sich tatsächlich um Serviceeinrichtungen der Einzelhan-
delsbetriebe handelt und nicht um sonstige gastronomische Angebote. Diese 
sollen sich vorrangig in der Innenstadt und den zentralen Versorgungsberei-
chen der Stadtteile ansiedeln, um dort zur Angebotsvielfalt beizutragen und 
somit die Versorgungsfunktionen zu stärken. Die Ausnahme kann erteilt wer-
den, wenn nachvollziehbar ist, dass der Betrieb tatsächlich der Versorgung 
der Kunden des Einzelhandelsbetriebes dient und nicht darüber hinaus Kun-
denströme anzieht. Insgesamt soll hier eine zu große Häufung und Domi-
nanz vermieden werden. 
 
Bürogebäude, Beherbergungsgewerbe 
Im Gebiet SO 3 befindet sich auf dem Grundstück Otto-von-Guericke-
Straße 1 ein 12-geschossiges Gebäude, welches im Jahr 1973 als Büroge-
bäude genehmigt wurde. Hier wird eine bauordnungsrechtlich nicht geneh-
migte Wohnnutzung ausgeübt. In die ursprünglich für eine Büronutzung vor-
gesehenen Einheiten in Größenordnungen zwischen 36 m² und 52 m² wur-
den kleine Küchen und Nasszellen eingebaut. Die bauliche Grundstruktur 
wurde jedoch beibehalten (voneinander unabhängige kleine Einheiten, die je 
Etage von einem gemeinsamen Flur erschlossen werden). Soweit aus Ver-
mietungs-Anzeigen in entsprechenden Internet-Portalen ersichtlich, wurde 
ein Teil der Appartements im Jahr 2010 umfassend saniert. 
 
Diese Wohnnutzung war zu keinem Zeitpunkt planungsrechtlich zulässig. Der 
zum Zeitpunkt des Bauantrages und der Baugenehmigung geltende Bebau-
ungsplan WI 6 setzte ein Gewerbegebiet fest. Der im gleichen Bereich seit 
1982 geltende Bebauungsplan WI 11 setzte ein Sondergebiet Einzelhandel 
fest, ebenso der Bebauungsplan WI 87. 
 
Das Gebäude hat eine Gebäudehöhe von 38,0 m. 
 
Sowohl die genehmigte Büronutzung als auch die tatsächlich ausgeübte 
Wohnnutzung als auch die Gebäudehöhe widersprechen den Planungszielen 
des Bebauungsplanes für diesen Bereich. 
 
Da es sich jedoch um einen erheblichen Bestand handelt, werden die ge-
nehmigte Büronutzung und die bestehende Gebäudehöhe ausnahmsweise 
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zugelassen. Dadurch sind auch in der Zukunft über den normalen engen Be-
standsschutz hinaus auch Änderungen und Erneuerungen des bestehenden 
Gebäudes im Rahmen der genehmigten Nutzung als Bürogebäude zulässig. 
Die bauliche Substanz lässt eine solche Nutzung nach wie vor zu, da gegen-
über der Baugenehmigung für ein Bürogebäude keine erheblichen Änderun-
gen vorgenommen wurden, die eine Büronutzung ausschließen würden. 
 
Darüber hinaus wird ausnahmsweise auch eine Nutzungsänderung in einen 
Betrieb des Beherbergungsgewerbes zugelassen. Diese Festsetzung wird 
getroffen, weil eine solche Nachnutzung der Substanz plausibel erscheint. 
Wie beschrieben, befindet sich auf jeder Etage ein Flur, von welchem selb-
ständige 1-Zimmer-Appartements abgehen. Die Nasszellen sind ohnehin für 
eine solche Nutzung erforderlich; kleine Küchen sind auch im Rahmen von 
Beherbergungsangeboten („Suite“, Ferienwohnung etc.) durchaus im Rah-
men des üblichen. Insofern ist auch eine Umnutzung als Betrieb des Beher-
bergungsgewerbes durchaus möglich. 
 
Die beiden genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen und die Ge-
bäudehöhe sind eng an das bestehende, genehmigte Gebäude gebunden. 
Im Falle eines Abbruchs dieses Gebäudes würde der Grund für die Ausnah-
men entfallen. Ein Neubau müsste die regulär geltenden Festsetzungen des 
Bebauungsplanes WI 105 einhalten. 
 
Eine allgemeine Wohnnutzung wird nicht – und damit auch nicht ausnahms-
weise – zugelassen. Eine Wohnnutzung zwischen Gewerbeflächen und 
Handelsgebieten an Hauptverkehrsstraßen, völlig isoliert von anderen 
Wohngebieten, ist städtebaulich nicht verträglich. Die erhebliche Lärmbelas-
tung (maßgeblicher Außenlärmpegel 71 bis 75 dBA, Lärmpegelbereich V 
gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“) lässt tags und nachts keine 
gesunden Wohnverhältnisse zu. Für Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
kann eine solche Lärmbelastung als gerade noch vertretbar erscheinen, da 
sich die Nutzer hier jeweils nur befristet aufhalten. Auch wären mit einer 
Wohnnutzung voraussichtlich Einschränkungen der zulässigen Lärmemissio-
nen der umgebenden Betriebe verbunden. Es wären notwendige Einschrän-
kungen der betrieblichen Nutzungen der angrenzenden Einzelhandelsbetrie-
be (Lieferverkehr, Kundenverkehr), der Tankstelle oder der nördlich angren-
zenden Gewerbeflächen zwischen Fabrikstraße und Theodor-Heuss-Straße 
zu befürchten. Gerade für den letztgenannten Bereich wurde im Jahr 2013 
der Bebauungsplan „Fabrikstraße-Süd“, WI 88, aufgestellt, der die hier vor-
handene gewerbliche Nutzung dauerhaft sichert. 
 
Da die bauliche Struktur des Gebäudes sowohl eine Büro- als auch eine Be-
herbergungsnutzung (Hotel, Pension, Ferienwohnung) zulässt, sind die öf-
fentlichen Belange an dem Erhalt und der Sicherung der städtebaulichen 
Ordnung, der Vermeidung ungesunder Wohnverhältnisse und der Vermei-
dung von Einschränkungen der benachbarten Betriebe höher zu gewichten 
als die privaten Belange des Grundstückseigentümers/ des Nießbrauchs-
berechtigten an möglicherweise höheren Mieteinnahmen aus einer Wohn-
nutzung. Auch der mit eventuellen Umbaumaßnahmen zur Umsetzung der 
zulässigen Nutzungen verbundene Aufwand ist zumutbar. 
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5.2 Maß der baulichen Nutzung 
 


5.2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 
 
Die im Plangebiet heute vorhandene Bebauung schöpft eine GRZ von unter 
0,5 aus. Darüber hinaus werden die Grundstücke jedoch in erheblichem Um-
fang von Stellplätzen und Zufahrten ausgenutzt. Der ursprünglich geltende 
Bebauungsplan WI 11 setzte für die baulichen Anlagen eine GRZ von 0,6 
fest, schränkte jedoch darüber hinaus die Ausnutzung der Grundstücke 
durch Stellplätze, Zufahrten, Nebenanlagen etc. nicht ein, sodass eine Ver-
siegelung der Grundstücke bis zu einer GRZ von 1,0 prinzipiell zulässig war. 
Mit diesem Bebauungsplan WI 105 wird nun eine GRZ von 0,8 festgesetzt. 
Dies entspricht im Regelfall dem gemäß BauNVO höchst zulässigen Maß der 
baulichen Nutzung von Grundstücken einschließlich von Stellplätzen, Zufahr-
ten, Nebenanlagen etc. In Anbetracht der bestehenden Situation der großflä-
chigen Versiegelung der Grundstücke wird eine Überschreitung der GRZ von 
0,8 bis zu einer GRZ von 0,9 für Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche (z.B. Tiefgaragen) zugelassen. Mit dieser Festset-
zung verbleibt noch ein 10 %iger Grundstücksteil, der zu begrünen ist, so-
dass bisher noch nicht versiegelte Randbereiche als solche erhalten bleiben 
und im Zuge der weiteren Entwicklung des Sondergebietes im Rahmen von 
Umstrukturierungen und Bauantragsverfahren zumindest eine teilweise Ver-
besserung der Situation erreicht werden kann. 
 


5.2.2 Höhe baulicher Anlagen 
 
Es wird im gesamten Plangebiet eine maximal zulässige Höhe baulicher An-
lagen von 15,0 m festgesetzt, die für untergeordnete Bauteile (Schornsteine, 
Lüftungsanlagen) ausnahmsweise überschritten werden darf. Hierdurch wird 
eine bis zu viergeschossige Bebauung ermöglicht. Großflächige Einzelhan-
delsbetriebe bieten ihre Ware mit gelegentlichen Ausnahmen (z.B. Möbel-
häuser) zwar im Regelfall ebenerdig an. Eine mehrgeschossige Bebauung ist 
jedoch unter dem Blickwinkel einer besseren Grundstücksausnutzung und 
einer markanteren städtebaulichen Struktur zu begrüßen und soll deshalb 
ermöglicht werden. 
 
Der ursprünglich geltende Bebauungsplan WI 11 ließ eine teilweise höhere 
Bebauung zu: Entlang der Theodor-Heuss-Straße war eine Bebauung mit bis 
zu acht bzw. zwölf Geschossen und entlang der Otto-von-Guericke-Straße 
mit bis zu sechs Geschossen zugelassen. Von dieser Möglichkeit wurde le-
diglich durch das Gebäude Otto-von-Guericke-Straße 1 mit zwölf Geschos-
sen Gebrauch gemacht. Auf den übrigen Flächen waren im Bebauungsplan 
WI 11 lediglich zwei Geschosse zugelassen. Es kann festgestellt werden, 
dass die seinerzeitige planerische Absicht, eine höhere und damit städtebau-
lich prägende Straßenrandbebauung zu erreichen, offensichtlich nicht um-
setzbar war. Heutzutage sind im großflächigen Einzelhandel - vor allem au-
ßerhalb der Innenstadt - Verkaufsstätten mit mehr als zwei bis drei Geschos-
sen nicht üblich. 
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5.3 Überbaubare Grundstücksflächen 
 
Die Baugrenzen halten im Wesentlichen einen Abstand von 5,0 m zu den öf-
fentlichen Grün- und Verkehrsflächen ein. Mit Rücksicht auf die zu erhalten-
de Eingrünung und Zuwegung zum Gebäude Otto-von-Guericke-Straße 1 
beträgt der Abstand an der Theodor-Heuss-Straße 8,0 m. Damit wird den 
Einzelhandelsbetrieben eine große Flexibilität der Bebauung bei gleichzeiti-
ger Einhaltung eines Mindestabstandes zu öffentlichen Räumen ermöglicht. 
Nebenanlagen, Stellplätze und deren Zufahrten sind außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen nicht ausgeschlossen, da sämtliche Flächen be-
reits heute entsprechend genutzt werden. Gegenüber den öffentlichen Ver-
kehrsflächen sorgen die festgesetzten Pflanzstreifen für eine gestalterisch 
notwendige Mindesteingrünung. Die öffentlichen Grünflächen auf dem ehe-
maligen Bahndamm sind breit genug, um den darin verlaufenden Weg ge-
genüber den Einzelhandelsbetrieben ausreichend abzuschirmen. 
 
Entlang der A 391 wird die Baugrenze entlang der Bauverbotszone festge-
setzt. In Abstimmung mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr (NLStBV), Geschäftsbereich Hannover, konnte die 
Bauverbotszone entlang der A 391 von regulär 40,0 m gemäß § 9 Bundes-
fernstraßengesetz auf 20,0 m reduziert werden. Die NLStBV hat dieser Re-
duzierung der Bauverbotszone aus folgenden Gründen zugestimmt: 
 
Bereits der Bebauungsplan WI 11 aus dem Jahr 1982 setzte unter Mitwir-
kung der Landesstraßenbauverwaltung eine reduzierte Bauverbotszone von 
20,0 m und eine analoge überbaubare Grundstücksfläche fest, die in der 
Folge auch baulich ausgenutzt wurde. Im Zuge des Umbaus des Autobahn-
dreiecks Braunschweig-Südwest wurde die östliche Richtungsfahrbahn der 
A 391 einschl. der Ausfahrtsrampe zur Anschlussstelle Gartenstadt nach  
Osten auf das Gelände des SB-Warenhauses im Sondergebiet SO 1 ver-
schoben. Die Einhaltung der vollen Bauverbotszone von 40,0 m würde nun-
mehr eine weitergehende Belastung des Einzelhandelsgrundstücks bedeu-
ten. Eine Reduzierung auf 20,0 m ist auch mit den öffentlichen Belangen 
vereinbar. 
 
Für die bestehenden baulichen Anlagen innerhalb der Bauverbotszone/ 
außerhalb der künftigen Baugrenze besteht Bestandsschutz. Der Bebau-
ungsplan sieht zusätzlich vor, dass die Baugrenze entlang der A 391 aus-
nahmsweise für bauliche Anlagen überschritten werden darf. Grundsätzliche 
städtebauliche Bedenken gegen eine Überschreitung bestehen nicht. Die 
Ausnahme kann erteilt werden, wenn die Niedersächsische Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr einer Bebauung innerhalb der Bauverbotszone 
gemäß Bundesfernstraßengesetz zustimmt. 
Lediglich Werbeanlagen sind von dieser Ausnahmeregelung ausgenommen. 
Diese sind grundsätzlich nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig, um negative Auswirkungen auf das Ortsbild so weit wie mög-
lich zu reduzieren. 
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5.4 Bauweise 
 
Es wird keine Bauweise festgesetzt. Damit sind alle Baukörperlängen zuläs-
sig, soweit sie die jeweiligen Abstände zu den Grundstücksgrenzen einhal-
ten. Im Plangebiet werden im Bestand Baukörperlängen von bis zu 210 m er-
reicht. Derartige Bebauungen sollen weiterhin möglich sein. 
 


5.5 Öffentliche Verkehrsflächen 
 


5.5.1 Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV 
 
Das Plangebiet ist mit Haltestellen an der Theodor-Heuss-Straße und der 
Frankfurter Straße an den ÖPNV gut angeschlossen. Über die Buslinien 415, 
M 19, M 29, und M 13, sind die Innenstadt, der Hauptbahnhof, die Ringgebie-
te und die Ortsteile Broitzem, Leiferde, direkt erreichbar. Gute Umsteigemög-
lichkeiten bestehen vor allem am Hauptbahnhof und in der Innenstadt. 
 


5.5.2 Motorisierter Individualverkehr, MIV 
 
Das Sondergebiet wird über die Otto-von-Guericke-Straße erschlossen. Die-
se wird als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. 
 
Die Verkehrssituation im Gebiet wurde im Zuge der Ansiedlung des Bau-
marktes auf dem Grundstück Otto-von-Guericke-Straße 2 (Bebauungsplan 
WI 91) sowie im Zuge der Erweiterung des SB-Warenhauses auf dem 
Grundstück Otto-von-Guericke-Straße 9-11 in mehreren Verkehrsgutachten 
geprüft. Ergebnis dieser Gutachten war ein Umbaukonzept für die Errichtung 
einer dritten Linkseinbiegespur in die Theodor-Heuss-Straße sowie die Ände-
rung der Signalschaltung. Diese Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. 
 
Im vorliegenden Bebauungsplan WI 105 wird auf der Grundlage der genann-
ten Verkehrsgutachten und des bereits durchgeführten Straßenumbaus im 
Bereich der Rechtseinbiegespur in die Theodor-Heuss-Straße ein Zu- und 
Abfahrtsverbot festgesetzt, um Verkehrsbehinderungen auf der Otto-von-
Guericke-Straße durch den Zu- und Abfahrtsverkehr der angrenzenden 
Märkte zu vermeiden. 
 


5.5.3 Fuß- und Radverkehr 
 
In der Otto-von-Guericke Straße verläuft der Radverkehr auf der Fahrbahn. 
Für Fußgänger gibt es einen Gehweg auf der Ostseite der Straße. Für einen 
beidseitigen Gehweg sind keine Flächen vorhanden. 
 
Zur Anbindung an den Geh- und Radweg in der öffentlichen Grünfläche am 
Ostrand des Plangebietes mit Anbindungen an das weitere Freizeitwegenetz 
zu angrenzenden Ortsteilen wird auf den Sondergebietsflächen eine Fläche 
mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit festgesetzt. Es handelt sich 
dabei um eine Fläche, über die bereits heute ein Zugang zu dem genannten 
Weg besteht und die gleichzeitig der Erschließung von Stellplatzanlagen 
dient. Durch die Festsetzung des Gehrechtes wird diese Zugänglichkeit si-
chergestellt, ohne die private Ausnutzung der Grundstücksflächen unzumut-
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bar einzuschränken. Die Anbindung an das öffentliche Wegenetz dient dabei 
auch den Einzelhandelsbetrieben, da deren Erreichbarkeit für Fußgänger 
und Radfahrer verbessert wird (z.B. Kleingärtner, die im SB-Warenhaus ein-
kaufen). 
 


5.6 Grünordnung 
 
5.6.1 Öffentliche Flächen 


 
Die ehemaligen Bahnflächen am Ostrand des Plangebietes werden als öf-
fentliche Grünflächen festgesetzt. Innerhalb dieser Flächen soll auf dem noch 
vorhandenen Schotterbett ein Geh- und Radweg entstehen. Vom Südrand 
des Plangebietes aus wurde ein größerer Abschnitt dieses Weges bereits 
ausgebaut und an angrenzende Wegeverbindungen angeschlossen (Unter-
querung der Bahnstrecke Hannover – Braunschweig zur Kleingartenanlage 
Füllerkamp und nach Rüningen, Überquerung der A 391 mit Anschluss an 
die Gartenstadt und das westliche Ringgebiet über den Ringgleisweg sowie 
zum Messegelände Eisenbütteler Straße mit Anschluss an den Bürgerpark.) 
Darüber hinaus sichert der Bebauungsplan den nach Norden bis zur Fab-
rikstraße führenden Abschnitt, der noch auszubauen ist. Von dort aus kann 
auf kurzem Wege die Innenstadt erreicht werden. Ferner ist ein Anschluss an 
die noch auszubauende Wegeverbindung auf dem Südlichen Ringgleis Rich-
tung östliche Stadtgebiete vorgesehen. Auf der in diesem Bebauungsplan 
festgesetzten öffentlichen Grünfläche kann somit ein wesentlicher Abschnitt 
des stadtweiten Wegenetzes für Fußgänger und Radfahrer neu geschaffen 
werden, der einerseits eine wichtige Verbindung zwischen den Ortsteilen und 
der Innenstadt und andererseits eine Ergänzung des Freizeitwegenetzes 
darstellt. Die auf den Flächen befindlichen Gehölzstrukturen erhöhen die Er-
lebnis- und Aufenthaltsqualität dieser Wegebeziehung und sind insofern für 
die wohnortnahe Erholung bedeutsam. 
 
Die Flächen zwischen Theodor-Heus-Straße und Fabrikstraße befinden sich 
noch im Eigentum der Deutschen Bahn Netz AG. Die nördliche Teilfläche 
dieses Abschnittes wurde von der DB an den Kfz-Händler auf dem angren-
zenden Grundstück Fabrikstraße 3 verpachtet, der die Fläche als Stellplatz-
anlage nutzt. Hierfür wurde im Jahr 2000 eine widerrufliche Baugenehmigung 
erteilt mit der Maßgabe, dass der Widerruf u.a. dann ausgesprochen werden 
kann, wenn öffentliche Belange den Widerruf erfordern. Dies ist der Fall, 
wenn die Fläche als öffentliche Grünfläche mit Geh- und Radweg ausgebaut 
werden soll. 
 
Die Flächen südlich der Theodor-Heuss-Straße wurden von der Stadt Braun-
schweig im Jahr 2011 erworben und ausgebaut. 
 
Die Gleisflächen sind für den Bahnbetrieb sind entbehrlich. Die Flächen zwi-
schen Theodor-Heuss-Straße und Fabrikstraße (Flurstück 3/85) wurden be-
reits im Jahr 2000 entwidmet. Für die übrigen Flächen südlich der Theodor-
Heuss-Straße ist gemäß einer Erklärung des Eisenbahn-Bundesamtes vom 
12. Januar 2011 und einer Bestätigung vom 28. August 2012 die Entbehr-
lichkeit der ehemaligen Bahnflächen für bahnbetriebliche Zwecke gegeben. 
Das von der Stadt Braunschweig im Jahr 2008 beim Eisenbahn-Bundesamt 
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beantragte Freistellungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Am 5. März 
2014 erfolgte jedoch die gemäß § 23 Abs. 2 Allgemeines Eisenbahngesetz 
erforderliche Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Nach Ablauf der erforder-
lichen Monatsfrist kann die Freistellung erfolgen. 
 


5.6.2 Private Flächen 
 
Die Bauflächen im Plangebiet weisen eine sehr hohe Versiegelung und sehr 
geringe Begrünung auf. Der ehemalige Gehölzstreifen am Westrand des 
Sondergebietes wurde im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum 
Ausbau des Autobahndreiecks Braunschweig Südwest zu Gunsten des Au-
tobahnbaus entfernt und an anderer Stelle ausgeglichen, sodass sich die 
Begrünung dieses Sondergebietes verschlechtert hat. 
 
Am Nordrand des Plangebietes war im ursprünglichen Bebauungsplan WI 11 
ein 7,0 m breiter Pflanzstreifen festgesetzt. Diese Festsetzung wird östlich 
des Gebäudes Otto-von-Guericke-Straße übernommen. Westlich des Ge-
bäudes Otto-von-Guericke-Straße 1 wird der Pflanzstreifen in einer Breite 
von überwiegend 5,0 m festgesetzt. Diese Reduzierung gegenüber der ur-
sprünglichen Festsetzung ist erforderlich, da nur so ein Zugang zu dem Ge-
bäude (Engstelle zwischen der Theodor-Heuss-Straße und dem Gebäude 
Otto-von-Guericke-Straße 3) sowie eine Feuerwehrumfahrt (Engstelle zwi-
schen der Theodor-Heuss-Straße und dem Gebäude Otto-von-Guericke-
Straße 1) sichergestellt werden kann. Die heutige Zuwegung liegt teilweise in 
diesem festgesetzten Grünstreifen, könnte aber im Zuge von Neu- und Um-
baumaßnahmen auch geringfügig verlegt werden, so dass der festgesetzte 
Pflanzstreifen umsetzbar ist. 
 
Ferner wird der überwiegend vorhandene 2,0 m breite Pflanzstreifen an der 
Ost- und Südseite der Otto-von-Guericke-Straße festgesetzt und damit gesi-
chert. Zur Verbesserung des Ortsbildes sind hier im Regelabstand von 
10,0 m mittelkronige Laubbäume der Art Baumhasel zu pflanzen. Diese 
Festsetzung findet ihre Entsprechung im angrenzenden Bebauungsplan 
WI 91, der auf den privaten Grundstücksflächen an der Ostseite der Otto-
von-Guericke-Straße (Baumarkt) eine analoge Bepflanzung festsetzt. 
Unter der Hochspannungsleitung sind die Bäume wegen der Schutzbestim-
mungen nicht zu pflanzen. 
 
Darüber hinaus befinden sich einige wenige Bäume auf den Stellplatzanla-
gen. 
 
Ziel dieses Bebauungsplanes ist es, mittel- bis langfristig Verbesserungen 
der heutigen Situation zu erreichen. Diese Verbesserungen sind in Anbe-
tracht der bestehenden und genehmigten Situation nicht sofort umsetzbar, 
sondern nur im Rahmen von Umstrukturierungen und damit verbundenen 
Baugenehmigungen anzustreben. 
 
So sind die künftig nicht versiegelbaren 10 % der Grundstücksflächen mit 
Laubbäumen und Sträuchern zu begrünen. Neu zu errichtende sowie we-
sentliche bauliche Änderungen vorhandener Stellplatzanlagen sind mit mit-
telkronigen Laubbäumen zu begrünen und damit zu gliedern. Ausnahmswei-
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se können dabei die Baumstandorte auch mit abgedeckten Baumscheiben 
ausgebildet werden an Stelle der für den Regelfall festzusetzenden 9 m² 
großen dauerhaft begrünten Vegetationsfläche. Damit wird der Tatsache 
Rechnung getragen, dass unter Berücksichtigung der heutigen Einzelhan-
delsnutzungen und der dafür erforderlichen Stellplatzzahlen Vegetationsflä-
chen in dieser Größenordnung nicht zur Verfügung gestellt werden können. 
Die Verwendung abgedeckter Baumstreifen ist gegenüber dem Verzicht auf 
Baumpflanzungen dabei vorzuziehen. 
 
Durch diese Maßnahmen kann das Ortsbild verbessert werden. Darüber hin-
aus führt die Begrünung im Plangebiet zu Verbesserungen der lufthygieni-
schen und bioklimatischen Situation. 
 


5.7 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
 
Das Plangebiet ist folgenden Lärmquellen ausgesetzt: 
• Straßenverkehrslärm der A 391, der Frankfurter Straße, der Theodor-


Heuss-Straße und der Otto-von-Guericke-Straße 
• Schienenverkehrslärm der Bahnstrecken Hannover – Berlin und Salzgitter 


bzw. Bad Harzburg – Braunschweig. 
 
Die Lärmimmissionen im Plangebiet wurden untersucht. In Bezug auf den 
Straßenverkehrslärm wurde dabei von den Verkehrsmengen für das Progno-
sejahr 2020 ausgegangen. Die Berechnung fußt auf freier Schallausbreitung, 
d.h. ohne die abschirmende Wirkung durch vorhandene oder geplante Bau-
körper. 
 
Die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ enthält Orientierungswerte für 
verschiedene Nutzungsarten. Für Sondergebiete enthalten die Orientie-
rungswerte einen Spielraum je nach Schutzbedürfnis. Da es sich bei den ge-
planten Sondergebieten Einzelhandel nicht um schutzbedürftige Sonderge-
biete handelt, können die Obergrenzen der Orientierungswerte für Gewerbe-
gebiete angesetzt werden (65 dB(A) tags, 55 dB(A) nachts). 
 
Durch die Geräuschimmissionen der an das Plangebiet angrenzenden Stra-
ßen ergeben sich für das Plangebiet am Tage (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) Mit-
telungspegel von bis zu 75 dB(A) und in der Nacht eine Immissionsbelastung 
von bis zu 70 dB(A). Dabei wird die Geräuschsituation im Plangebiet insbe-
sondere durch die A 391 bestimmt. Die für Gewerbegebiete maßgeblichen 
Orientierungswerte werden am Tage in einem Abstand von rund 60 m west-
lich der Plangebietsgrenze überschritten. In der Nachtzeit ist rund die Hälfte 
des Plangebietes von einer Überschreitung des Orientierungswertes für Ge-
werbegebiete betroffen. 
 
Durch den Schienenverkehrslärm werden am Tage Mittelungspegel von bis 
zu 67 dB(A) bzw. in der Nacht von bis zu 70 dB(A) verursacht. Damit kann 
am Tage, abgesehen von einer kleineren Teilfläche im äußersten Südwes-
ten, eine Unterschreitung des Orientierungswertes für Gewerbegebiete vo-
rausgesetzt werden. Nachts ist demgegenüber für den gesamten Geltungs-
bereich eine Überschreitung des Orientierungswertes für Gewerbegebiete 
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um bis zu 15 dB(A) anzunehmen. 
 
Im Hinblick auf den Schutz von Arbeitnehmern (Büronutzung, Verkaufsper-
sonal) vor Lärmbelastungen werden deshalb passive Schallschutzmaßnah-
men auf Basis der am Tage festgestellten bzw. prognostizierten Lärmimmis-
sionen festgesetzt. Dabei wird auf die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ 
abgestellt, die Vorgaben über anzustrebende Innenpegel und das Absorpti-
onsverhalten der betroffenen, schutzwürdigen Räume macht. Die Norm legt 
in Abhängigkeit von der „Raumart“ (Nutzungsart, Schutzwürdigkeit) bestimm-
te Schalldämmmaße für das Gesamt-Außenbauteil in Abhängigkeit von ei-
nem „Lärmpegelbereich“ (LPB) fest. 
 
Der Bebauungsplan legt deshalb die zu beachtenden Lärmpegelbereiche 
fest, aus denen sich das jeweilige Schalldämmmaß der Außenbauteile ge-
mäß DIN 4109 ermitteln lässt. Es ergeben sich dadurch überwiegend die 
Lärmpegelbereiche III und IV; im äußersten Südwesten unmittelbar entlang 
der A 391 der Lärmpegelbereich V und VI. 
 
Die nächtliche Lärmbelastung sinkt um weniger als 10 dB(A) ab. Eine Be-
rücksichtigung dieser nächtlichen Lärmsituation würde die Feststellung von 
Schallschutzmaßnahmen für die Lärmpegelbereiche von V bis VII nach sich 
ziehen. Dies erfolgt jedoch nicht, da nachts keine schutzbedürftigen Nutzun-
gen zu berücksichtigen sind. Insbesondere werden betriebsbedingte Woh-
nungen nicht zugelassen. Für den Fall, dass im Rahmen des erweiterten Be-
standschutzes für das Gebäude Otto-von-Guericke-Straße 1 die genehmigte 
Nutzung eines Bürogebäudes in einen Betrieb des Beherbergungsgewerbes 
geändert wird, so sind hier die Bestimmungen der DIN 4109 für den Lärmpe-
gelbereich V anzusetzen, da in diesem Falle eine schutzwürdige Nutzung in 
der Nacht besteht.  
 
Ungeachtet dessen sind Ausnahmen von den pauschalen Festsetzungen zu 
passiven Schallschutzmaßnahmen im Rahmen von Einzelnachweisen zuläs-
sig. In diesem Rahmen kann eine Abschirmung durch vorgelagerte Baukör-
per oder die Eigenabschirmung von Baukörpern bzw. eine besondere Grund-
rissgestaltung im Einzelfall berücksichtigt werden. 
 
Eine Festsetzung von aktiven Schallschutzmaßnahmen (Wall, Wand) wird 
nicht getroffen, da solche Maßnahmen in Anbetracht der einerseits enorm 
hohen Aufwendungen (Kosten, Flächen, Höhen) für solche Maßnahmen und 
der andererseits gering schutzwürdigen Nutzungen nicht vertretbar sind. 
 


5.8 Weitere technische Infrastruktur 
 
Die vorhandene technische Infrastruktur ist ausreichend. Änderungen sind 
nicht erforderlich. 
 
Die vorhandene Trafostation im Sondergebiet SO 2 wird als Anlage der Ver-
sorgung festgesetzt und damit gesichert. Für die Leitung bis zur Otto-von-
Guericke-Straße wird ein Geh- Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt. 
 
Im nordöstlichen Bereich des Sondergebietes SO 1 befindet sich eine oberir-
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dische 110 kV-Hochspannungsleitung, die von der Braunschweiger Netz 
GmbH betrieben wird. Bebauung und Bepflanzung haben die hierfür gelten-
den Schutzvorschriften zu beachten. 
 
Hier verlaufen darüber hinaus ein Schmutz- und ein Regenwasserkanal. Für 
den Träger der Stadtentwässerung wird deshalb ein Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht festgesetzt. 
 
Im westlichen Bereich des Sondergebietes SO 1 verlaufen eine Gashoch-
druckleitung sowie eine 20 KV-Leitung, für die Geh-, Fahr- und Leitungsrech-
te zugunsten der jeweiligen Leitungsträger festgesetzt sind. Diese Leitungen 
wurden im Zuge des Ausbaus des Autobahndreiecks Braunschweig-Südwest 
neu verlegt; sie verliefen ursprünglich weiter westlich. 
 


5.9 Gestaltungsvorschriften 
 


5.9.1 Geltungsbereich und Anlass 
 
Die Gestaltungsvorschriften gelten für alle Sondergebiete im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes. 
 
Ziel einer städtebaulichen Planung ist es, neben der Ordnung der Funktionen 
in einem Plangebiet auch eine ansprechende Gestaltung zu verwirklichen, 
um insgesamt ein harmonisches Ortsbild zu erreichen. Das Ortsbild wird u.a. 
maßgeblich durch die Übergänge von den Privatgrundstücken zu öffentlichen 
Grün- und Verkehrsflächen und die Außenanlagen (in Einzelhandelsgebieten 
insbesondere durch die Werbeanlagen) bestimmt. Die städtebaurechtlichen 
Festsetzungen (z.B. Grundstücksbegrünung, Höhe baulicher Anlagen) allein 
reichen nicht aus, die gewünschte gestalterische Ordnung zu sichern. 
Deshalb werden Gestaltungsfestsetzungen zu den Themen „Werbeanlagen“ 
und „Einfriedungen“ getroffen. 
 


5.9.2 Werbeanlagen 
 
Werbeanlagen sind im Regelfall nur innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. Damit sollen negative Auswirkungen von Werbeanla-
gen auf öffentliche Verkehrs- und Grünflächen reduziert werden. Als Aus-
nahme hiervon sind jedoch Hinweisschilder auf ansässige Betriebe im Be-
reich der Grundstückszufahrten und damit auch im Bereich der festgesetzten 
Pflanzstreifen zulässig. Hiermit kann die Orientierung im Gebiet erleichtert 
werden. Innerhalb der Flächen für die private Grundstücksbegrünung sind 
Werbeanlagen ansonsten unzulässig, um die positiven Wirkungen der Grün-
flächen auf das Ortsbild zu gewährleisten. 
 
Licht spielt für Werbeanlagen eine erhebliche Rolle. Daher sollen beleuchtete 
oder leuchtende Anlagen nicht generell ausgeschlossen werden. Sie sollen 
jedoch so gestaltet sein, dass negative Einflüsse auf die Umgebung ausge-
schlossen sind. Der Ausschluss von Werbeanlagen mit sich turnusmäßíg 
verändernder Werbedarstellung, wie z.B. LED-Bildschirme, Rollbänder, 
Filmwände oder City Light Boards, soll zu große Unruhe in der optischen 
Wirkung vermeiden. Eine solche würde sich negativ auf die angrenzenden 
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Hauptverkehrsstraßen (A 391, Theodor-Heuss-Straße) und auf die angren-
zenden öffentlichen und privaten Grünflächen (Kleingartenanlagen etc.) aus-
wirken. 
 
Für Werbeanlagen, die an Gebäuden befestigt sind, werden Festsetzungen 
zur Größe im Verhältnis zur jeweiligen Gebäudeseite getroffen (max. 20 %). 
Dabei darf die Oberkante des zugehörigen Gebäudes um max. 2,0 m über-
schritten werden; die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen muss je-
doch eingehalten werden. Damit wird erreicht, dass zwar eine angemessene 
Werbewirksamkeit sichergestellt, jedoch eine zu große städtebauliche Domi-
nanz von Werbeanlagen vermieden wird. Aus den gleichen Gründen werden 
für frei stehende Werbeanlagen Festsetzungen in Bezug auf die Höhe und 
Anzahl in Abhängigkeit von der Grundstücksgröße getroffen. Dadurch kann 
erreicht werden, dass die Anzahl und Höhe von frei stehenden Werbeanla-
gen in einem angemessenen und stadtbildverträglichen Verhältnis zu dem 
dazugehörigen Einzelhandelsbetrieb und dessen Grundstück steht. 
 
In Bezug auf Werbetürme ist der in der Nachbarschaft bestehende Werbe-
turm des Baumarktes (Otto-von-Guericke-Straße 2) mit einer Höhe von 
30,00 m, Oberkante Schild: 27,00 m, dreiseitig je 12,0 m x 2,0 m als Nega-
tivbeispiel zu sehen. Die Genehmigung dieses Turms erfolgte seinerzeit, da 
keine Rechtsgrundlage für eine Ablehnung bestand. 
 
In Anbetracht der regionsweiten Bekanntheit dieses Einzelhandelsschwer-
punktes im Süden von Braunschweig sind Werbeanlagen mit Auswirkungen, 
die das Gebiet weithin überragen, nicht erforderlich. Die negativen Auswir-
kungen auf das Ortsbild sind höher zu gewichten als das Bestreben der Be-
triebe, ihre Firmen über die anderen hinaus in den öffentlichen Raum be-
kannt zu machen. Deshalb werden Werbetürme nur bis zu 2,0 m über der 
jeweils zulässigen Höhe baulicher Anlagen hinaus zugelassen. Damit sind 
sie bereits gegenüber Werbeanlagen an Gebäuden privilegiert, da sie – un-
abhängig von der jeweiligen Gebäudehöhe des Einzelhandelsbetriebes – bis 
zu 17,0 m Höhe zulässig sind und somit auch über alle Gebäude hinweg wir-
ken können. 
 
Ferner ist je Baugrundstück nur ein Werbeturm zulässig, um die Gesamtan-
zahl zu begrenzen. Da nicht vorhersehbar ist, wie die Grundstücke zukünftig 
einmal geteilt werden, ist zusätzlich festgelegt worden, dass ein Werbeturm 
nur ab einer Grundstücksgröße von 8 000 m² zulässig ist. Auf diese Weise 
kann eine Häufung von Werbetürmen auf kleineren Grundstücken vermieden 
werden. Mit dieser Festsetzung wären im Gebiet SO 1 bis zu sieben Werbe-
türme, im Gebiet SO 2 ein Werbeturm und im Gebiet SO 3 zwei Werbetürme 
zulässig – vorausgesetzt, die Grundstücke würden entsprechend geteilt. Oh-
ne Teilung ist je Sondergebiet lediglich ein Werbeturm zulässig. 
 
Zusätzlich werden die Ansichtsflächen der Werbetürme beschränkt auf 50 m² 
(alle Seiten) bzw. 25 m² (je Einzelfläche). Auch diese Festsetzung dient dem 
Zweck, eine überbordende Dominanz von Werbeanlagen im Plangebiet zu 
vermeiden. Durch die Regelung wird eine Gleichbehandlung aller Betriebe 
erreicht und eine sich immer weiter steigernde Konkurrenz der Betreiber un-
tereinander („größer, höher“) vermieden. 
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Fahnenmasten sind in ihrer heute üblichen Höhe von max. 9,00 m zulässig. 
Mit der Beschränkung auf 9,00 m soll vermieden werden, dass künftig höhe-
re Masten aufgestellt werden mit weitreichenderen städtebaulichen Auswir-
kungen zur Umgehung der sonstigen Vorschriften für Werbetürme. Sonstige 
Werbeanlagen (Schilder) sind bis zu einer Höhe von 6,00 m zulässig, was in 
Anbetracht der Augenhöhe eines Menschen von 1,60 bis 1,80 m bereits ei-
ner erheblichen Höhe entspricht. Je angefangene 2 000 m² Grundstücksflä-
che ist eine frei stehende Werbeanlage zulässig. Dabei ist je Baugrundstück 
eine Anzahl von max. 20 frei stehenden Werbeanlagen zulässig. 
 


5.9.3 Einfriedungen 
 
Einfriedungen angrenzend an öffentliche Flächen dürfen nur bis zu einer Hö-
he von max. 1,20 m massiv, z.B. als Mauer, ausgeführt werden. Oberhalb 
von 1,20 m dürfen Einfriedungen nur transparent ausgeführt werden, z.B. mit 
Metallstäben. Hierdurch soll eine angemessene Gestaltung des Übergangs 
vom Straßenraum zum privaten Grundstück erreicht werden. So wird über 
die nur 1,20 m hohe massive Einfriedung ein Einblick auf das Grundstück 
und die dort vorgeschriebenen Anpflanzungen erreicht und dadurch eine op-
tische Offenheit des gesamten Gebietes sichergestellt. Andererseits wird 
durch die Möglichkeit, oberhalb von 1,20 m feste, jedoch transparente, Ele-
mente aufzubauen, dem Sicherheitsbedürfnis von Betrieben entgegenge-
kommen. 
 
Grundstückseinfriedungen angrenzend an öffentliche Flächen sind je Grund-
stück bezüglich Form, Farbe, Material und Struktur einheitlich zu gestalten. 
Durch diese Festsetzung wird vermieden, dass das Straßenbild z.B. durch 
verschiedene kurze Musterzaunelemente entlang der Grundstücksgrenze 
beeinträchtigt wird. Dennoch wird den künftigen Grundstückseigentümern ei-
ne möglichst große Auswahl zur Gestaltung der Einfriedung gegeben. 
 


 
6 Gesamtabwägung 


 
Im Rahmen dieses Bebauungsplanes ist im Wesentlichen eine Abwägung 
zwischen den privaten Belangen der Grundstückseigentümer nach einer 
möglichst uneingeschränkten Grundstücksausnutzung in den bestehenden 
Einzelhandelsgebieten und den öffentlichen Belangen einer ausgewogenen 
Einzelhandelsstruktur in der Innenstadt und in den Ortsteilen sowie der Si-
cherung von hochwertigen Standorten für großflächigen Einzelhandel im 
Stadtgebiet von Braunschweig und in der Region gegeneinander abzuwä-
gen. Dabei soll der Bebauungsplan eine klare Regelung und eine definierte 
Maximalausnutzung bestimmen, ohne die erteilten Genehmigungen zu ver-
nachlässigen. Mit der Konkretisierung der Angebotssektoren und der zusätz-
lichen Definition von Rand- und Freisortimenten bzw. von Haupt- und Ne-
bensortimenten (SB-Warenhaus) wird sichergestellt, dass die Nutzungen 
sich ansonsten künftig an den Leitlinien des Zentrenkonzeptes Einzelhandel 
ausrichten müssen und keine weiteren Fehlentwicklungen eintreten können. 
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Der Bebauungsplan WI 105 setzt darüber hinaus die Vorgaben aus dem Ur-
teil des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg vom 18. April 2013 in Hinblick 
auf eine gerechte Behandlung der Belange der Eigentümer im Plangebiet 
um. 
 
Die nicht genehmigte Wohnnutzung auf dem Grundstück Otto-von-Guericke-
Straße 1 wird planungsrechtlich nicht gesichert und hat insofern keinen Be-
standsschutz. Sie widersprach und widerspricht allen städtebaulichen Ziel-
setzungen für diesen Bereich und war zu keinem Zeitpunkt zulässig. 
 


 
7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 


 
SO-Gebiete: ca.  8,76 ha 
 
öffentliche Verkehrsflächen: ca.  0,42 ha 
 
öffentliche Grünfläche: ca.  1,77 ha 
 
Gesamtfläche des Plangebietes ca. 10,95 ha 
 
 


8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
8.1 Maßnahmen 


 
Im Bereich der Sondergebiete „großflächiger Einzelhandel“ werden Maß-
nahmen nicht erforderlich, da das Plangebiet bereits entsprechend der Fest-
setzungen entwickelt ist. 
 
Der Ausbau der öffentlichen Grünfläche mit Geh- und Radweg von der 
Bahnstrecke bis zur Theodor-Heuss-Straße wurde im Jahr 2012 abgeschlos-
sen. Der Ausbau der öffentlichen Grünfläche mit Geh- und Radweg von der 
Theodor-Heuss-Straße bis zur Fabrikstraße kann erst erfolgen, wenn die 
Flächen erworben wurden. 
 


8.2 Kosten und Finanzierung 
 
Die Grunderwerbskosten für den Erwerb der Grundstücke für die öffentlichen 
Grünflächen zwischen Theodor-Heuss-Straße und Fabrikstraße betragen ca. 
135.000,00 €. 
 
Die Ausbaukosten für die öffentlichen Grünflächen mit einem Geh- und Rad-
weg zwischen Theodor-Heuss-Straße und Fabrikstraße betragen ca. 
21.600,00 €. 
 
Für die Begrünung des Gehrechtes zugunsten der Allgemeinheit zwischen 
der öffentlichen Grünfläche und der Otto-von-Guericke-Straße können Ent-
schädigungsansprüche in Höhe von bis zu 45.000,00 € entstehen. Ein even-
tueller Entschädigungsanspruch entsteht nicht mit Rechtskraft dieses Be-
bauungsplanes und nicht auf Basis der heute ausgeübten Nutzung der be-
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troffenen Fläche (Fahrgasse für Stellplätze), sondern erst im Rahmen einer 
grundbuchrechtlichen Sicherung des Gehrechtes und nur mit dem Nachweis 
eines tatsächlich entstandenen Schadens.  
 
Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung. Bisher 
sind im Haushalt hierfür keine Mittel vorgesehen. 
 


 
9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan 


die Grundlage bilden soll 
 
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. Mit Rechtskraft des Be-
bauungsplanes erhält die Stadt ein Vorkaufsrecht für die Grundstücke auf 
denen öffentlichen Grünflächen festgesetzt sind. Gelingt der Ankauf der Flä-
chen nicht, kann die Durchführung eines Enteignungsverfahrens in Betracht 
kommen. 
 
 


10 Aufhebung und außer Kraft treten von Bebauungsplänen  
 
Mit Rechtskraft dieses Bebauungsplanes WI 105 tritt in seinem Geltungsbe-
reich der bisher geltende Bebauungsplan WI 4 außer Kraft. 
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 Anlage 5 
 Stand: 17.09.2014 
 
 
 
 


Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Otto-von-Guericke-Straße WI 105 
Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB vom 22. Juli 2014 bis 21. August 2014 
 
 
 Schreiben von Oberthür & Partner 


Immobilien- und Baurechtskanzlei 
Arnold-Heise-Straße 10, 20249 Ham-
burg, vom 18.08.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 


1 Wir zeigen an, dass wir die rechtlichen 
Interessen des Herrn (Name 1), wohnhaft 
(Adresse 1), vertreten. Dieser ist Eigen-
tümer der Grundstücke Otto-von-
Guericke-Str. 1-3, Braunschweig. Ebenso 
vertreten wir die rechtlichen Interessen 
des Herrn (Name 2, Adresse 2), der ein 
Nießbrauchsrecht an den Grundstücken 
Otto-von-Guericke-Str. 1-3, Braunschweig 
hat. Auf uns ausgestellte, beglaubigte 
Vollmachten seien der Stellungnahme 
beigefügt. 
 
Namens und im Auftrage unserer Man-
danten nehmen wir zum Bebauungsplan-
entwurf der Stadt Braunschweig WI 105 
Otto-von-Guericke-Straße nach § 3 Abs. 2 
BauGB wie folgt Stellung: 
 


Die Grundstücke Otto-von-Guericke-Straße 1 und 3 
liegen im Sondergebiet SO 3. Im Gebäude Otto-von-
Guericke-Straße 1 befinden sich möblierte Apart-
ments. Im Gebäude Otto-von-Guericke-Straße 3 
befindet sich ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb, 
der u.a. Teppiche, Tapeten, Gardinen u. ä. führt, ein 
Sportartikelgeschäft und ein Lebensmitteldiscounter. 


2 Der Bebauungsplanentwurf WI 105 Otto-
von-Guericke-Straße ist unter verschiede-
nen Aspekten rechtswidrig. So können 
einerseits die Neuordnungen zulässiger 
Sortimente von Einzelhandelsbetrieben für 
das Gebiet SO 3 keinen Bestand haben. 
Andererseits sind die vorgesehenen Fest-
setzungen für das Gebäude auf dem 
Grundstück Otto-von-Guericke-Straße 1 
fehlerhaft. 
 
Zunächst ist die Planung in der vorliegen-
den Form schon nicht erforderlich im Sin-
ne des § 1 Abs. 3 BauGB (I.). Zudem sind 
die Belange unseres Mandanten in der 
Abwägung nicht hinreichend berücksich-
tigt worden (II.). 
 


Diese Aspekte werden im Folgenden weiter ausge-
führt und behandelt. 


3 I. 
Zunächst ist die Planung nicht erforder-
lich. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Neu-
ordnung zulässiger Sortimente für das 
Gebiet (1.), als auch für die neue Be-
standsschutzbestimmung über die Art der 
zulässigen baulichen Nutzung des Grund-
stücks Otto-von-Guericke-Str. 1 (2.). 


 
Diese Aspekte werden im Folgenden weiter ausge-
führt und behandelt. 
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4 1. 


Die Planung ist hinsichtlich der Neuord-
nung der zulässigen Sortimente von Ein-
zelhandelsbetrieben nicht im Sinne von 
§ 1 Abs. 3 BauGB erforderlich. 
 


 
Diese Aspekte werden im Folgenden weiter ausge-
führt und behandelt. 


5 Nach. den Vorgaben dieser Norm haben 
die Gemeinden und Städte Bauleitpläne 
aufzustellen, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
erforderlich ist. Daraus ergibt sich, dass 
die Planungsbefugnis und Planungspflicht 
der Stadt oder der Gemeinde an das Er-
fordernis der städtebaulichen Entwicklung 
und Ordnung gebunden ist. Liegt eine die 
Erforderlichkeit begründende Situation 
nicht vor, besteht weder eine Planungs-
pflicht, noch eine Planungsbefugnis (vgl. 
Battis/Krautzberger/ Löhr, BauGB, Bd. 1, 
§ 1 BauGB, Rdnr. 25). 
 


Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 


6 Eine Planungsbefugnis liegt hier aber 
nicht vor. Als planerisches Ziel zur Neu-
ordnung von Einzelhandel ist auf Seite 5 
des Entwurfs der Planbegründung ge-
nannt, dass der Bebauungsplan WI 105 
die gleichen Ziele verfolgen soll wie der 
Bebauungsplan WI 87 der letztlich wegen 
Abwägungsmängeln vom OVG Lüneburg 
am 18.04.2013 aufgehoben wurde. Mithin 
soll der hiesige Standort nach wie vor als 
Schwerpunkt für großflächigen Einzelhan-
del dauerhaft gesichert werden. Dabei ist 
zudem auch weiterhin planerisches Ziel, 
dass die zulässigen Einzelhandelsnutzun-
gen an das derzeit geltende Zentrenkon-
zept Einzelhandel der Stadt Braunschweig 
angepasst wird. Dieses Ziel wird auch 
verfolgt, um negative städtebauliche Aus-
wirkungen auf die zentralen Versorgungs-
bereiche, insbesondere auf die Innen-
stadt, zu vermeiden. 
 


Die Planungsziele für den Bebauungsplan WI 105 
sind im Wesentlichen zutreffend widergegeben. Der 
Einwänder macht nicht substanziell deutlich, warum 
eine Planungsbefugnis nicht vorliegen sollte. Im Ge-
genteil bestätigt er die städtischen Ziele, eine Anpas-
sung der Einzelhandelsnutzungen an das mehrfach  
fortgeschriebene Zentrenkonzept Einzelhandel vor-
zunehmen. 
 
Das Zentrenkonzept Einzelhandel verfolgt folgende 
Ziele (s. „Fortschreibung 2000“, Einleitung):  


• Stärkung der Innenstadt Braunschweigs als 
Handelszentrum von Stadt und Region, 


• Sicherstellung des täglichen und periodi-
schen Grundbedarfs der Bevölkerung, 


• Ausweisung von Entwicklungsschwerpunkten 
für den zentrenverträglichen großflächigen 
Einzelhandel. 


 
Es ist sowohl nach den regionalen Zielsetzungen als 
auch nach den städtebaulichen Zielsetzungen der 
Stadt Braunschweig (Zentrenkonzept Einzelhandel) 
eine Sicherung des Plangebietes für den großflächi-
gen Einzelhandel erforderlich. Dies bedeutet auch, 
dass die Flächen nicht durch andere, kleinteiligere 
Nutzungen in Anspruch genommen werden sollen, 
die an anderen Stellen im Stadtgebiet untergebracht 
werden können oder sollen. 
 
Seit dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Lüne-
burg vom 18. April 2013, das den Bebauungsplan 
WI 87 für unwirksam erklärte, sind Bauvorhaben im 
Plangebiet gemäß § 34 BauGB („Im Zusammenhang 
bebaute Ortsteile“) zu beurteilen. Diese Vorschriften 
des § 34 BauGB reichen für das Gebiet Otto-von-
Guericke-Straße nicht aus, um negative städtebauli-
che Entwicklungen auszuschließen. Das Gebiet 
nimmt in der Einzelhandelslandschaft der Stadt 
Braunschweig eine zu bedeutende Stellung ein, um 
die Entwicklung nur den jeweiligen Einzelfallprüfun-
gen von Vorhaben zu überlassen. Es besteht gerade 
in Bezug auf die zulässige Art der baulichen Nutzung 
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einschließlich der Festlegung von Obergrenzen für 
Verkaufsflächen ein Planerfordernis, um den Stand-
ort dauerhaft mit seiner Funktion im Einzelhandelsge-
füge der Stadt Braunschweig zu sichern und gleich-
zeitig verbindliche Vorgaben für zukünftige Einzel-
handelsansiedlungen zu machen. 
 
Im Zentrenkonzept Einzelhandel ist schon seit seiner 
ersten Fassung die Vorgabe und Absicht der Stadt 
Braunschweig enthalten, das kommunale Planungs-
recht an die Ziele des Zentrenkonzeptes Einzelhan-
del anzupassen. Ziel dieser Anpassung ist der Ersatz 
von Einzelfallentscheidungen durch eine langfristig 
tragfähige städtische Bauleitplanung. Nur in einem 
Bebauungsplan kann ein verbindlicher, für alle Markt-
teilnehmer in Braunschweig nachvollziehbarer und 
langfristiger Rahmen für die Zulässigkeit von Einzel-
handelsnutzungen festgelegt werden. Dieser Rah-
men gilt für verschiedene zulässige Angebotssekto-
ren und legt so Entwicklungsperspektiven fest, die 
über jeweils aktuelle Einzelvorhaben hinausgehen. 
 
Ohne verbindliches Planungsrecht fehlt eine solche 
eindeutige Leitlinie. Eine Einzelfallbetrachtung kon-
kreter Vorhaben über auf das jeweilige Vorhaben 
zugeschnittene Gutachten ist hierzu nicht ausrei-
chend. Solche Einzelhandelsgutachten betrachten 
immer nur die möglichen Auswirkungen des konkre-
ten Projektes. Die Auswirkungen, die sich aus der 
Summe verschiedener, vor allem künftiger und noch 
nicht bekannter, Einzelhandelsprojekte ergeben, 
bleiben jedoch unbeachtet. 
 
Es kann nicht dem Baugenehmigungsverfahren 
überlassen werden, Festlegungen zu den zulässigen 
Kern-, Rand- und Freisortimenten und deren Ver-
kaufsflächengrößen zu treffen. Ohne eindeutige und 
verbindliche planungsrechtliche Vorgaben könnten 
bauordnungsrechtliche Vorgaben dem Vorwurf der 
„Willkür“ ausgesetzt werden; mit aufwändigen Be-
weiserhebungen im Baugenehmigungsverfahren 
sowie mit Widersprüchen und Klagen gegen Bauge-
nehmigungen ist zu rechnen. Damit wäre das Ziel 
eines verbindlichen und verlässlichen Rahmens für 
den Braunschweiger Einzelhandel, der mit dem Zen-
trenkonzept Einzelhandel beabsichtigt ist, verfehlt. 
 
Damit ist die Planung städtebaulich erforderlich und 
somit zulässig. 
 


7 Das verfolgte planerische Ziel, die Stär-
kung des Standortes, kann aber nicht 
umgesetzt werden, indem eine genaue 
Festsetzung zulässiger Sortimente getrof-
fen wird. 
 


Der Bebauungsplan verfolgt nicht das Ziel, den 
Standort Otto-von-Guericke-Straße zulasten der 
zentralen Versorgungsbereiche zu stärken, sondern 
ihn für den großflächigen Einzelhandel zu sichern 
und dabei gleichzeitig das Zentrenkonzept Einzel-
handel umzusetzen. Damit sollen negative städte-
bauliche Auswirkungen auf die zentralen Versor-
gungsbereiche, insbesondere auf die Innenstadt, 
vermieden werden. Deshalb hat das Ziel der Siche-
rung des Standortes Otto-von-Guericke-Straße für 
den großflächigen Einzelhandel keinen Vorrang von 
den anderen Zielen, sondern unterliegt der Abwä-
gung. 
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8 In den textlichen Festsetzungen ist be-
stimmt, dass grundsätzlich nur 6 Ange-
botssektoren zulässig sind, nämlich Möbel 
und Einrichtungen, Gartenbedarf, Baube-
darf, großteilige Sportgeräte Wohnwa-
gen/Campingfahrzeuge sowie Kraftfahr-
zeuge und Zubehör. 
 


Die Abwägung der unterschiedlichen privaten und 
öffentlichen Belange führt dazu, dass der zulässige 
Einzelhandel im Gebiet Otto-von-Guericke-Straße 
auf die 6 Angebotssektoren beschränkt wird, deren 
Kernsortimente gemäß Zentrenkonzept Einzelhandel 
nicht als zentrenrelevant eingestuft werden. 
 
Mit diesen zulässigen Nutzungen sind weitgehende 
und ausreichende Entwicklungsmöglichkeiten eröff-
net. Es ist gerade das Ziel dieses Bebauungsplanes, 
nicht jede Art von Einzelhandel zuzulassen, sondern 
hier den vorhandenen Schwerpunkt für nicht-
zentrenrelevanten großflächigen Einzelhandel zu 
sichern und den Rahmen für die Entwicklungsmög-
lichkeiten zu stecken. Sonstige Einzelhandelsange-
bote (zentrenrelevante Sortimente bzw. nicht großflä-
chige Betriebe) sollen im Wesentlichen in den zentra-
len Versorgungsbereichen der Innenstadt und der 
Ortsteile angeboten werden. 
 
Eine solche Differenzierung der planungsrechtlichen 
Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen entspricht 
einem üblichen stadtplanerischen Vorgehen. Es wird 
nicht verkannt, dass damit Teile aus dem denkbaren 
Spektrum möglicher Sortimente unterbunden wer-
den. Allerdings wird an dieser Stelle die langfristige 
Stärkung der definierten zentralen Versorgungsbe-
reiche höher gewichtet als die vollständige unbe-
grenzte wirtschaftliche Ausnutzung einzelner Grund-
stücke durch unkontrollierte Einzelhandelsnutzung. 
Es ist aber gleichzeitig nicht erkennbar, dass dem 
Standort – wie der Einwänder vorbringt – jegliche 
Entwicklungsmöglichkeit genommen wird. 
 
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Bebau-
ungsplan WI 105 gegenüber dem ursprünglich gel-
tenden Bebauungsplan WI 11 mehr Angebotssekto-
ren zulässt. Zuvor waren nur die Angebotssektoren 
„Bau, Garten, Camping“ sowie 1.200 m² Verkaufsflä-
che ohne Einschränkungen zulässig. Gemäß Bebau-
ungsplan WI 105 sind die sechs Angebotssektoren 
„Möbel und Einrichtungen“, „Gartenbedarf“, „Baube-
darf“, „Großteilige Sportgeräte“, „Wohnwa-
gen/Campingfahrzeuge“, Kraftfahrzeuge und Zube-
hör“ zulässig, jeweils mit ergänzenden Rand- und 
Freisortimenten. Zusätzlich wird der Angebotssektor 
„Kleintiere und Tierhaltung“ sowohl als großflächiger 
als auch als nicht-großflächiger Einzelhandel aus-
nahmsweise zugelassen. Im Sondergebiet SO 3 ist 
darüber hinaus 1.200 m² Verkaufsfläche mit nur ge-
ringfügigen Einschränkungen zulässig. 
 
Auch auf Grund seiner verkehrsgünstigen Lage und 
der großzügigen erschlossenen Flächenangebote 
soll dieser Standort für großflächigen Einzelhandel 
vorgehalten werden und nicht durch andere Nutzun-
gen in Anspruch genommen werden, die an anderen 
Stellen in der Stadt angesiedelt werden können und 
sollen. So kann der Standort seiner Funktion im 
Stadtgefüge gerecht werden. Diese Funktion als 
„Entwicklungsschwerpunkt für den nicht-
zentrenrelevanten großflächigen Einzelhandel“ ist im 
Zentrenkonzept Einzelhandel der Stadt Braun-
schweig und im Regionalen Raumordnungspro-
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gramm für den Großraum Braunschweig (RROP 
2008) vorgesehen. Gemäß RROP 2008 handelt es 
sich um einen regional bedeutsamen Entwicklungs-
schwerpunkt. 
 


9 Eine weitere Einschränkung erfährt der 
hiernach zulässige Einzelhandel dadurch, 
dass ein weiterer Angebotsbereich des 
jeweiligen Sektors durch die Zuordnung 
als Randsortiment derart eingeschränkt 
wird, dass sich eine wirtschaftlich sinnvol-
le Nutzung vor diesem Hintergrund für die 
Einzelhändler nicht realisieren lässt bzw. 
dass die wirtschaftliche Rentabilität so 
unsicher ist, dass Einzelhändler von die-
sem Standort Abstand nehmen werden. 
Denn für die Einzelhändler ist insbesond-
re. problematisch, dass die Randsortimen-
te auf nur 5 % der Verkaufsfläche zulässig 
sein sollen. Als Beispiel dafür, dass eine 
derartige Beschränkung der Randsorti-
mente nicht wirtschaftlich ist und nicht 
sein kann, seien die Möbelmärkte ge-
nannt. Bei einem Fachdialog der großen 
Möbeleinzelhändler zum Thema „Großflä-
chiger Einzelhandel" im Jahre 2012, bei 
welchem u.a. ein Vertreter von der BBE 
Handelsberatung München, der Prokurist 
von Möbel Kröger, der Leiter der Expansi-
onsabteilung in Deutschland bei XXXLutz, 
und der lkea-Geschäftsführer Expansion 
und Facilities teilnahmen, stellten diese 
einhellig fest, dass aus ihrer Sicht eine zu 
starke Begrenzung der Randsortimente, 
egal ob zentrenrelevant oder nicht, für 
Einrichtungshäuser nicht akzeptabel sei-
en, ganz einfach, weil die Sortimente 
zwingend zu den Möbeln dazugehörten. 
„Wir müssen im Blick haben, was der 
Endverbraucher bei uns erwartet. Dieser 
will Wohnlösungen und -ideen präsentiert 
bekommen. Deshalb zählen die Randsor-
timente einfach dazu", so der Geschäfts-
führer der Expansionsabteilung von lkea. 
Der Expansionsleiter von XXXLutz ist 
sogar der Meinung, dass die Beschrän-
kungen in Baden-Württemberg (max. 
350 m² für Randsortimente) nichts mehr 
mit freier Marktwirtschaft zu tun hätten. 
Auch die nur 800 m² (plus Teppiche und 
Leuchten), die XXXLutz ab Juni in Frei-
burg umsetzen wird, seien ein großes 
Risiko für den österreichischen Konzern: 
„Wir können nicht einschätzen, was uns 
dort erwartet. Denn der Kunde geht davon 
aus, dass er alles, was zum Thema Ein-
richten passt, bei uns findet." (möbel kul-
tur 5/2012, S. 30). 
 
Auch bei Baumärkten stellt sich die Lage 
nicht anders dar. 
 
Mithin dürfte deutlich geworden sein, dass 
eine derartige Einschränkung der ohnehin 


Der Bebauungsplan WI 105 lässt für jeden Ange-
botssektor bis zu 5 % der Verkaufsfläche für Rand-
sortimente zu. Dabei handelt es sich um Warengrup-
pen, die in Anlehnung an das Kernsortiment angebo-
ten werden, aber gleichzeitig typische Angebote der 
Einzelhandelsbetriebe der Innenstadt sind und damit 
zentrenrelevant sein können (z.B. Leuchten, Dekora-
tionsgegenstände im Kernsortiment „Möbel“). Mit 
diesen Festsetzungen wird zum einen den Einzel-
handelsbetrieben ermöglicht, in gewissem Umfang 
Sortimente anzubieten, die im Zusammenhang mit 
dem Kernsortiment stehen, was der Attraktivität des 
Marktes dient. Auf der anderen Seite wird sicherge-
stellt, dass die genannten Warensortimente nur in 
einem untergeordneten Maß angeboten werden, um 
die Angebotsvielfalt in den zentralen Versorgungsbe-
reichen (vor allem der Innenstadt) nicht zu gefähr-
den. Die Festsetzung entspricht den Leitlinien des 
Zentrenkonzeptes Einzelhandel (s. Fortschreibung 
2000, Kap. 3, Seite 14). 
 
Ferner werden Freisortimente nur auf bis zu 3 % der 
jeweiligen Verkaufsfläche zugelassen, wobei die 
zentrenrelevanten Sortimente ausgeschlossen sind 
(s. Nr. 10). Auch diese Festsetzung dient dem Ziel, 
die Funktionen der zentralen Versorgungsbereiche 
(vor allem der Innenstadt) zu stärken und entspricht 
ebenfalls den Leitlinien des Zentrenkonzeptes Ein-
zelhandel (s. Fortschreibung 2000, Kap. 3, Seite 14). 
 
Alle Einzelhandelsbetriebe, die sich im Geltungsbe-
reich dieses Bebauungsplanes ansiedeln wollen, 
müssen diese Festsetzungen einhalten. Die Stadt 
Braunschweig verfolgt damit die Umsetzung ihrer 
planerischen Ziele für den Einzelhandel in Braun-
schweig. Die Einzelhandelsbetriebe in den Sonder-
gebieten für großflächigen Einzelhandel und in der 
Innenstadt können sich auf diese Ziele einstellen und 
ihre Angebote daran ausrichten. Für die Kunden ist 
es leicht erkennbar, welche Angebote sie im Plange-
biet z.B. in einem Möbelmarkt oder in einem Bau-
markt erwarten können und welche Angebote es nur 
in der Innenstadt gibt. Die großflächigen Einzelhan-
delsbetriebe können keinen Anspruch darauf erhe-
ben, alles anbieten zu können, was möglicherweise 
dort gekauft werden würde. 
 
Es ist nachvollziehbar, wenn Einzelhandelsbetriebe 
ein uneingeschränktes Sortiments- oder Größenan-
gebot für sich in Anspruch nehmen wollen. So wer-
den sie in die Lage versetzt, auch perspektivisch eine 
hohe Marktflexibilität zu sichern. Ein unbegrenztes 
Warenangebot auch für zentrenrelevante Sortimente 
lässt jedoch erwarten, dass solche Einrichtungen, die 
häufig allein durch ihre Größe eine hohe Anzie-
hungskraft entfalten, den Einzelhandelsbetrieben in 
den zentralen Versorgungsbereichen abträglich sind 
und damit die den zentralen Versorgungsbereichen 
zugewiesenen Funktionen insgesamt gefährden. Es 
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nur 6 grundsätzlich zulässigen Ange-
botssektoren dazu führen wird, dass 
grundsätzlich interessierte Einzelhändler 
sich nicht in diesem Gebiet ansiedeln 
werden, weil die wirtschaftliche Rentabili-
tät nicht sichergestellt ist. 
 


sind in der Abwägung nicht nur die Interessen der 
Einzelhändler zu berücksichtigen, sondern vor allem 
auch das Interesse der Bevölkerung an einer ver-
brauchernahen Versorgung (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB) 
und die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versor-
gungsbereiche (§1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB). Dabei geht 
es nicht nur um die rein materielle Versorgung der 
Bevölkerung mit den benötigten Waren. Einzelhan-
delsbetriebe ziehen Kunden an. Damit werden die 
Bereiche mit Einzelhandelsangeboten auch attraktiv 
für andere Anbieter, z.B. von Dienstleistungs- und 
Handwerksbetrieben, gesundheitlichen Versor-
gungsangeboten, Freizeiteinrichtungen und Gastro-
nomiebetrieben. Durch diese Mischung entstehen 
lebendige zentrale Versorgungsbereiche (Innenstadt 
und Ortsteile). Die Stadt Braunschweig unterstützt 
diese Entwicklung mit erheblichen finanziellen Mit-
teln, z.B. für Platzgestaltungen und Begrünungen. Als 
Beispiele aus der Innenstadt seien hier die Neupflas-
terung der Fußgängerzonen, die Umbauten des 
Bankplatzes und des Friedrich-Wilhelm-Platzes ge-
nannt. In den Ortsteilen wurden z.B. der Nibelungen-
platz und der Saarplatz umgestaltet. Dieses Zusam-
menspiel privater und öffentlicher Maßnahmen und 
Investitionen trägt erheblich zur Attraktivität der Stadt 
insgesamt und der Wohnquartiere bei und liegt des-
halb in erheblichem öffentlichem Interesse. 
 
Es ist allerdings nicht erkennbar und vom Einwänder 
auch nicht nachprüfbar dargestellt, dass sich unter 
diesen für alle am Einzelhandel Beteiligten transpa-
renten Bedingungen ein großflächiger Einzelhan-
delsbetrieb an diesem sehr gut etablierten Standort 
nicht wirtschaftlich führen lassen kann. 
 


10 Hinzukommt, dass „Freisortimente" auch 
nur sehr stark eingeschränkt zulässig 
sind. Denn in Ziffer 2.7 und Ziffer 2.8.2 der 
textlichen Festsetzungen zum Bebau-
ungsplanentwurf ist geregelt, dass Frei-
sortimente mit einem nicht näher spezifi-
schen Warensortiment auf 3% der Ver-
kaufsfläche zulässig sein sollen, wobei in 
Ziffer 2.7 aber 36 verschiedene Sortimen-
te aufgezählt sind, die dabei grundsätzlich 
unzulässig sind. Nach dieser Festsetzung 
ist bereits fraglich, welche Sortimente 
überhaupt noch unter die sogenannten 
Freisortimente fallen, so dass das Zuge-
ständnis von „Freisortimenten" bereits 
aufgrund der fehlenden Verwirklichungs-
perspektive nicht erforderlich ist. Zudem 
soll jedes einzelne Freisortiment nur 1% 
der Verkaufsfläche einnehmen dürfen. 
 
Da der Begründung zum Bebauungsplan-
entwurf zu entnehmen ist, dass in Zif-
fer 2.7 alle entsprechend dem „Zentren-
konzept Einzelhandel – Ergänzung 2010 – 
Standortkonzept Zentrale Versorgungsbe-
reiche" zentrenrelavanten Warensortimen-
te ohnehin ausgeschlossen sind, er-
schließt sich die genaue Begrenzung der 
Zulässigkeit von Freisortimenten auf ledig-


Der Bebauungsplan WI 105 verfolgt das städtebauli-
che Ziel, im Plangebiet großflächigen Einzelhandel 
mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten zuzulassen. 
Es geht dabei grundsätzlich um Sortimente, die auf-
grund ihres Platzbedarfes, ihrer Sperrigkeit oder 
sonstiger Eigenschaften nicht zwingend in der Innen-
stadt verkauft werden müssen, wie z.B. größere Mö-
bel. Dabei ist es nicht zwingend ein Kriterium, ob 
Waren vom Kunden per Privat-Pkw transportiert 
werden können oder sollen, da Fachgeschäfte in der 
Innenstadt die entsprechenden Waren auch zum 
Kunden nach Hause liefern. Die Zulassung von 
Randsortimenten, wie z.B. Leuchten, ist bereits ein 
Zugeständnis an den großflächigen Einzelhandel, um 
dessen Angebotsspektrum und damit die Marktat-
traktivität zu steigern, obwohl die klassischen Rand-
sortimente überwiegend auch in der Innenstadt an-
geboten werden sollen und angeboten werden. 
 
Deshalb ist es umso bedeutsamer, dass in den groß-
flächigen Einzelhandelsbetrieben außerhalb der In-
nenstadt keine zentrenrelevanten Sortimente ange-
boten werden. Diese zentrenrelevanten Sortimente 
sind im „Zentrenkonzept Einzelhandel – Ergänzung 
2010 – Standortkonzept Zentrale Versorgungsberei-
che" definiert („Braunschweiger Liste“). Das Konzept 
einschließlich der „Braunschweiger Liste“ wurde am 
22. Juni 2010 vom Rat der Stadt Braunschweig be-
schlossen. Der Verkauf dieser Sortimente wird über-
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lich 3% der Verkaufsfläche und die zu-
sätzliche Beschränkung darauf, dass ein 
einzelnes Freisortiment lediglich auf 1% 
der Verkaufsfläche angesiedelt werden 
darf, nicht. Zur Begründung ist lediglich 
ausgeführt, dass so der untergeordnete 
Charakter des jeweiligen Freisortiments 
deutlich gemacht werden soll. Dieser Ein-
druck bliebe aber unzweifelhaft auch dann 
bestehen, wenn man für das Freisortiment 
einen etwas größeren Anteil der Verkaufs-
fläche zuließe. Beispielsweise insgesamt 
auf 5% der Verkaufsfläche, wobei das 
einzelne Freisortiment auf 2% der Ver-
kaufsfläche zulässig sein könnte. Die Be-
grenzung auf 3% der Verkaufsfläche 
rechtfertigt sich mit der angeführten Ar-
gumentation jedenfalls nicht und schränkt 
die Entwicklungsmöglichkeiten der Einzel-
händler mithin in einer nicht erforderlichen 
Form ein. 
 


wiegend den zentralen Versorgungsbereichen (In-
nenstadt und Ortsteile) vorbehalten, um deren Ein-
zelhandels- und Versorgungsfunktionen und die da-
mit einhergehenden städtebaulichen Strukturen auf 
Dauer zu sichern. 
 
Es ist im Gegenzug keine zwingende Notwendigkeit 
erkennbar, diese zentrenrelevanten Sortimente in 
den Sondergebieten für großflächigen Einzelhandel 
außerhalb der Innenstadt zu veräußern. Die betroffe-
nen Betriebe können sich auf diese Randbedingun-
gen in Braunschweig einstellen und ihr Angebot ent-
sprechend ausrichten. 
 
Die zugelassenen Freisortimente stehen also zwi-
schen den zulässigen Randsortimenten, die noch 
einen Bezug zum Kernsortiment haben und den un-
zulässigen zentrenrelevanten Sortimenten. Es ist den 
Betrieben überlassen, festzustellen, ob sie Waren 
anbieten wollen, die nicht explizit ausgeschlossen 
sind. Mit den innerhalb der zulässigen Freisortimente 
ausgeschlossenen Warengruppen wird tatsächlich 
ein Spektrum möglicher Waren unterbunden. Aus der 
Vielfalt der Warenwelt verbleibt gleichwohl Raum für 
andere denkbare Sortimente. Der Bebauungsplan 
gibt nicht vor, um welche Waren es sich hierbei han-
deln muss. 
 
Die Beschränkung der Freisortimente auf 3 % der 
Verkaufsfläche des Einzelhandelsbetriebes ent-
spricht den Leitlinien des Zentrenkonzeptes Einzel-
handel (s. „Fortschreibung 2000“, Kap. 3, Seite 14). 
Für das Plangebiet WI 105 ist kein städtebaulicher 
Grund erkennbar und vom Einwänder auch nicht 
vorgebracht worden, der es erforderlich machen 
würde, von dieser Leitlinie abzuweichen. 
 


11 Folglich sind Einzelhandelsbetrieben, die 
den Standort nachfragen, weitreichende 
Entwicklungsmöglichkeit genommen. 
Zwar ist mit Ziffer 5 der vorgesehenen 
textlichen Festsetzungen zudem eine 
Ausnahme beim zulässigen Sortiment 
gemacht, jedoch nur in Bezug auf das 
Sortiment „Kleintiere und Tierhaltung" 
sowie Serviceeinrichtungen. Gerade das 
Sortiment „Kleintiere und Tierhaltung" ist 
aber nicht derart attraktiv, dass damit 
hinreichende Entwicklungsmöglichkeiten 
für Einzelhandelbetriebe bestünden. Dies 
gilt auch, weil Einzelhandelsbetriebe re-
gelmäßig im laufe der Zeit ihr vorhande-
nes Kern- oder Randsortiment anzupas-
sen suchen, nicht aber ein gänzlich neues 
Sortiment hineinzunehmen. Aufgrund der 
genauen Definition der Sortimente ist dies 
künftig aber nicht mehr möglich. Die Mög-
lichkeit des Angebots eines neuen Kern-
sortimentes „Kleintiere und Tierhaltung" 
kann nicht notwendig werdenden Entwick-
lungsmöglichkeiten von Einzelhandelsbe-
trieben dienen. 
 


Das wesentliche Planungsziel dieses Bebauungspla-
nes ist die Umsetzung des Zentrenkonzeptes Einzel-
handel mit seiner ausbalancierten räumlichen Vertei-
lung der Einzelhandelsnutzungen im Stadtgebiet auf 
die unterschiedlichen Funktionsbereiche (Innenstadt, 
sonstige zentrale Versorgungsbereiche, Schwer-
punkte für den großflächigen Einzelhandel). Als Kon-
sequenz aus dieser städtebaulichen Zielsetzung 
müssen in bestimmten Bereichen Reglementierun-
gen vorgenommen werden. Die Festsetzungen zur 
Einschränkung der Zulässigkeit von Einzelhandel 
werden unter Abwägung mit den von der Stadt 
Braunschweig verfolgten städtebaulichen Zielen für 
die Innenstadt, die sonstigen zentralen Versorgungs-
bereiche und die Schwerpunkte für großflächigen 
Einzelhandel getroffen. 
 
Sollten sich diese städtischen Zielsetzungen in der 
Zukunft ändern und diese Änderungen Auswirkungen 
auf die Einzelhandelsstruktur im Plangebiet haben, 
so wäre über ein Planerfordernis und die Notwendig-
keit, den Bebauungsplan zu ändern, zu entscheiden. 
 
Die Möglichkeit, zusätzlich zu den genannten sechs 
Angebotssektoren ausnahmsweise auch „Kleintiere 
und Tierhaltung“ anzubieten, ist lediglich ein ergän-
zendes Angebot im Nutzungsspektrum. Es handelt 
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sich dabei um Waren, die auf Grund ihrer teilweisen 
Kleinteiligkeit auch in den zentralen Versorgungszen-
tren bzw. in deren Randbereichen angeboten werden 
und von daher nicht von vornherein zu den „sperrigen 
Waren des langfristigen Bedarfs“ gehören, für die die 
Sondergebiete Einzelhandel zunächst vorgesehen 
sind. Da die Waren des Angebotssektors „Kleintiere 
und Tierhaltung“ in Braunschweig jedoch mittlerweile 
nicht mehr als zentrenrelevant einzustufen sind, wer-
den sie im Bebauungsplan WI 105 nunmehr aus-
nahmsweise sowohl als großflächiger als auch als 
nicht großflächiger Betrieb zugelassen. Es handelt 
sich hierbei um eine spezielle Regelung für ein spe-
zielles Warenangebot und nicht um die einzige Ent-
wicklungsmöglichkeit, die der Bebauungsplan lässt. 
 
Das Sortiment „Kleintiere und Tierhaltung“ wird im 
Übrigen als nicht so dominant eingeschätzt, dass es 
für den gesamten Geltungsbereich als imageprägend 
angesehen wird, wie dies viel eher bei anderen Wa-
rengruppen, wie z.B. Unterhaltungselektronik, der 
Fall wäre. 
 


12 Daraus folgt, dass damit gerechnet wer-
den muss, dass Einzelhandelsbetriebe 
den Standort künftig nicht verstärkt nach-
fragen, wie es der Plangeber aber laut 
seiner Zielsetzung verfolgt. Damit ent-
spricht das Planungsergebnis nicht dem 
Planungsziel, so dass die städtebauliche 
Erforderlichkeit auch nicht begründet ist. 
 
Auch muss damit gerechnet werden, dass 
vorhandene Einzelhändler dauerhaft den 
Standort aufgeben, da Modernisierungen 
oder Konzeptänderungen ihrer Betriebe 
unmöglich werden. Damit fehlt der Pla-
nung auch die Verwirklichungsperspekti-
ve. In einem solchen Fall ist sie jedoch 
nicht erforderlich. Denn mit den Festset-
zungen eines Bebauungsplans werden 
Inhalt und Schranken des verfassungs-
rechtlich garantierten Rechts auf Eigen-
tum nach Art. 14 Abs. 1 GG geregelt. 
Fehlt eine hinreichende konkrete Verwirk-
lichungsperspektive der Planung, besteht 
aber kein rechtfertigender Grund für die 
Einschränkung des Rechts auf Eigentum 
(vgl. Bayerischer VGH, Entscheidung vom 
25.10.2005, Az: 25 N 04.642). 
 


Es ist nicht das Ziel dieses Bebauungsplanes 
WI 105, dass das Plangebiet von Einzelhandelsbe-
trieben über die bereits heute vorhandene große 
Attraktivität hinaus „verstärkt nachgefragt“ werden 
soll. Vielmehr soll er - wie bisher - für den großflächi-
gen, nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel gesichert 
werden. In diesem Rahmen sollen Entwicklungsmög-
lichkeiten gesichert werden. 
 
Es ist nicht erkennbar und vom Einwänder auch nicht 
nachprüfbar dargestellt, dass sich unter den genann-
ten für alle am Einzelhandel Beteiligten transparenten 
Bedingungen ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb 
nicht wirtschaftlich führen lassen kann und der Be-
bauungsplan deshalb nicht umgesetzt werden kann. 
 
Die in den Entwicklungsschwerpunkten für den groß-
flächigen Einzelhandel vorzusehenden sechs Ange-
botssektoren sind im städtischen Einzelhandelskon-
zept niedergelegt. Eine beliebige Entwicklung des 
Standortes ist nicht das Ziel der Planung. 
 
Es ist richtig, dass sich die Strukturen im Einzelhan-
del kontinuierlich in einem Veränderungsprozess 
befinden. Dem kann ein Bebauungsplan als Satzung 
nicht stetig gerecht werden. Gleichwohl erscheint es 
gerechtfertigt, durch Bebauungsplan ein zulässiges 
Sortiment zu steuern, um so negative Effekte auf die 
zentralen Versorgungsbereiche der Stadt zu verhin-
dern. Der vollständige Verzicht auf Sortimentsbe-
schränkungen allein aufgrund der Tatsache, dass 
sich die Einzelhandelslandschaft verändert, wird dem 
Ziel des Schutzes und der Stärkung der zentralen 
Versorgungsbereiche nicht gerecht. Soweit zukünftig 
eine gravierende Veränderung der Einzelhandels-
landschaft stattfinden sollte, wäre über die Notwen-
digkeit zur Änderung des Bebauungsplans separat zu 
entscheiden. 
 
Im vorliegenden Fall ist jedoch keinesfalls erkennbar, 
dass der Einzelhandelsstandort Otto-von-Guericke-
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Straße nicht mehr nachgefragt sein könnte. Neben 
dem Bereich an der Hansestraße handelt es sich 
hierbei um einen der am besten erschlossenen, etab-
liertesten und attraktivsten Schwerpunkte für großflä-
chigen Einzelhandel in Braunschweig und hat gemäß 
RROP 2008 eine regionale Bedeutung. 
 
Es ist nicht zu erwarten, dass großflächige Einzel-
handelsbetriebe aufgrund der Planung andere 
Standorte nachfragen, da in Braunschweig keine 
Standorte für den großflächigen Einzelhandel ohne 
Beschränkungen der Sortimente zur Verfügung ste-
hen. Im Gegenteil stellt die planerische Absicht, 
großflächige Einzelhandelsbetriebe an bestimmten 
Standorten zu konzentrieren, auch einen wirtschaftli-
chen Anreiz dar, da über die räumliche Bündelung 
auch „Fühlungsvorteile“ zu erwarten sind. Moderni-
sierungen oder Konzeptänderungen sind zudem im 
Rahmen der Festsetzungen jederzeit möglich. Eine 
Entwicklung in eine beliebige Richtung ist hingegen 
nicht möglich, da dieses den städtebaulichen Zielen 
der Planung widerspricht. 
 
Dem Bebauungsplan WI 105 fehlt damit insgesamt 
keine Verwirklichungsperspektive; er ist zur Umset-
zung der Ziele des vom Rat beschlossenen Zentren-
konzeptes Einzelhandel erforderlich und setzt die 
Ziele in angemessener Weise um. Es wird dabei 
nicht in unzulässiger Weise in das private Eigentum 
eingegriffen. 
 


13 Darüber hinaus kann die Beschränkung 
der Rand- und Freisortimente nicht mit der 
Gleichbehandlung mit anderen Standorten 
begründet werden. Auf Seite 22 der Plan-
begründung ist zur Begründung aber aus-
geführt, dass diese Beschränkungsrege-
lungen genauso auch in anderen Bebau-
ungsplänen übernommen wurden. 
 
Eine Gleichbehandlung mit anderen 
Standorten kommt aber nur dort in Be-
tracht, wo auch gleiche Sachverhalte vor-
liegen, was etwa im Hinblick auf eine 
mögliche Zentrenschädlichkeit nicht an-
genommen werden kann. Dies zeigt be-
reits das Zentrenkonzept, das bei seinen 
Untersuchungen nach den einzelnen 
Standorten differenziert. Auch hängt die 
Zentrenschädlichkeit beispielsweise von 
der Größe der Einzelhandelsagglomerati-
on, dem Angebot der angebotenen Waren 
sowie der Entfernung zum Zentrum ab. 
Eine Gleichsetzung aller Standorte in 
Braunschweig, in denen großflächiger 
Einzelhandel vorhanden ist, kommt daher 
nicht in Betracht. Vielmehr ist nach dem 
jeweiligen Standort zu untersuchen, ob 
und wenn ja bei welchem Einzelhandel 
eine Begrenzung des Sortiments zum 
Schutz des Zentrums notwendig ist.  
 
 


An der genannten Stelle auf Seite 22 der Begrün-
dung wird aufgeführt, dass die Festsetzungen zum 
Umfang von Rand- und Freisortimenten (5 % bzw. 
3 % der Verkaufsfläche) den Leitlinien des Zentren-
konzeptes Einzelhandel entspricht und auch in ande-
ren Bebauungsplänen für großflächigen Einzelhandel 
getroffen wurde. Zu diesen Leitlinien gehören z.B. die 
zulässigen Angebotssektoren und Warensortimente, 
die als zentrenrelevant bzw. als nicht-zentrenrelevant 
eingestuft werden und die grundsätzliche Aufteilung 
in Kern-, Rand- und Freisortimente mit Prozent-
Anteilen für Rand- und Freisortimente (s. „Fortschrei-
bung 2000“, Kap. 3, S. 14). 
 
Damit wird verdeutlicht, dass die Beschränkung auf 
5% und 3 % der Verkaufsfläche keine willkürlich ge-
troffene Festsetzung dieses Bebauungsplanes 
WI 105 ist, sondern einem langfristig stadtweit ange-
legten und für alle am Einzelhandel in Braunschweig 
Beteiligten transparenten Planungshandeln der Stadt 
Brauschweig entstammt. 
 
Im Rahmen jedes Bebauungsplanverfahrens wird 
das Plangebiet grundsätzlich daraufhin untersucht, 
ob Gründe für Abweichungen vom „Regelkanon“ 
bestehen. Sofern solche Gründe vorliegen, treffen 
die Bebauungspläne hierfür auch spezielle Regelun-
gen. 
 
Gemäß § 1 (6) Nr. 11 BauGB sind bei der Aufstellung 
der Bauleitpläne insbesondere die Ergebnisse eines 
von der Gemeinde beschlossenen Entwicklungskon-
zeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen 
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städtebaulichen Planung zu berücksichtigen. Bei dem 
Zentrenkonzept Einzelhandel der Stadt Braun-
schweig handelt es sich um ein solches zu berück-
sichtigendes Entwicklungskonzept. Sofern keine 
konkreten Sachverhalte in einem Plangebiet beste-
hen, die ein Abweichen von dieser Leitlinie erfordern, 
kann die Leitlinie im Bebauungsplan umgesetzt wer-
den. 
 
Im vorliegenden Fall liegen keine Gründe für Abwei-
chungen von den generellen Leitlinien des Zentren-
konzeptes Einzelhandel und dem daraus entwickel-
ten „Regelkanon“ für Festsetzungen vor und werden 
vom Einwänder auch nicht vorgebracht. Die Definiti-
onen von Kernsortimenten, Rand- und Freisortimen-
ten ist dringend erforderlich, da es sich gezeigt hat, 
dass ohne solche Definitionen die Gefahr besteht, 
dass zulässige Betriebe ihr Sortiment unzulässig 
ausweiten. So liefen z.B. über mehrere Jahre Wider-
spruchs- und Klageverfahren des Einwänders gegen 
Baugenehmigungen der Stadt Braunschweig, in wel-
chen auf Basis des ursprünglich geltenden Bebau-
ungsplanes WI 11 die nur sehr allgemein gehaltenen 
zulässigen Warensortimente („Bau, Garten, Cam-
ping“) näher definiert wurden. Diese Verfahren bele-
gen die Notwendigkeit, im Rahmen der Bauleitpla-
nung hier Klarheit zu schaffen. 
 


14 Die starre Umsetzung der Braunschweiger 
Liste rechtfertigt sich nicht. 
 


Die „Braunschweiger Liste“ wurde im Juni 2010 vom 
Rat der Stadt Braunschweig im Zusammenhang mit 
dem „Zentrenkonzept Einzelhandel – Ergänzung 
2010 – Standortkonzept zentrale Versorgungsberei-
che“ beschlossen. Die Liste basiert auf den Verhält-
nissen des Einzelhandels in der Stadt Braunschweig 
und differenziert zwischen „zentrenrelevant“ (bezo-
gen auf die Innenstadt oder auf die zentralen Versor-
gungsbereiche in den Stadtteilen) und „nicht-
zentrenrelevant“. Damit hat sich die Stadt Braun-
schweig an den besonderen Gegebenheiten des 
Stadtgebietes ausgerichtet und die Sortimentsbe-
schränkung auf die spezifischen Eigenarten des 
Braunschweiger Stadtgebietes abgestellt. Es ist an-
hand der Liste eine konkrete Abgrenzung der zuläs-
sigen von den unzulässigen Sortimenten möglich. Es 
ist der Phantasie der Gewerbetreibenden überlassen, 
ein interessantes „Freisortiment“ zusammenzustel-
len, das nicht zu den zentrenrelevanten Sortimenten 
gehört und trotzdem für Kunden des Kernsortiments 
von Interesse ist. 
 
Wie unter Nr. 13 weiter ausgeführt, wird die Fort-
schreibung des Zentrenkonzeptes Einzelhandel als 
von der Gemeinde beschlossenes Entwicklungskon-
zept in der Planung berücksichtigt, sofern keine be-
sonderen Umstände des Einzelfalls ein Abweichen 
erfordern. Besondere Umstände für ein Abweichen 
sind hier nicht erkennbar. 
 


15 Ebenso ist zu beachten, dass auch das 
Ziel der Stärkung des Zentrums sachliche 
Rechtfertigungsgrenzen hat. So hat das 
OVG Mecklenburg-Vorpommern mit sei-
ner Entscheidung vom 24.11.2010 (Az: 3 
K 27/08) darauf hingewiesen, dass die 


Das zitierte Urteil erfasst nicht die Ziele des Bebau-
ungsplanes WI 105. In dem zitierten Urteil ging es 
um einen Bebauungsplan, dem zwei Listen mit einer 
jeweils abschließenden Aufzählung von zentrenrele-
vanten und nicht-zentrenrelevanten Waren zugrunde 
lagen. Das führte dazu, dass nicht aufgeführte Wa-
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städtebauliche Erforderlichkeit nach § 1 
Abs. 3 BauGB dort endet, wo kein Bedarf 
an der Planung besteht. Entsprechend sei 
die Begrenzung von Einzelhandel zum 
Schutz der Zentren dort nicht notwendig, 
wo Einzelhandel, der ausgeschlossen 
werden soll, gerade nicht im Zentrum 
selbst angesiedelt werden soll. Wörtlich 
führte das Gericht aus: 
„Wird als Ziel die Stärkung des Zentrums 
verfolgt, so hat dies gleichwohl sachliche 
Rechtfertigungsgrenzen. Planungsbefug-
nisse weist § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB den 
Gemeinden nur zu, „sobald und soweit" 
die konkretisierte Planung für die städte-
bauliche Entwicklung erforderlich ist. 
Festsetzungen, die nicht oder nicht voll-
ständig der Realisierung der mit der Pla-
nung verfolgten städtebaulichen Zielset-
zungen dienen, sind deshalb auch nicht 
erforderlich. Die Gemeinde muss sich 
daher im Hinblick auf die von ihr selbst 
formulierten städtebaulichen Zielsetzun-
gen konsistent verhalten. Ein (allein) 
durch das Ziel der Stärkung der Zentren 
durch Konzentration von Einzelhandels-
ansiedlungen auf die Zentren begründeter 
Einzelhandelsauschluss kann deshalb 
nicht weiter gehen, als eine Ansiedlung 
von Einzelhandelsbetrieben in den Zen-
tren überhaupt in Betracht kommt ..." 
 


ren weder in der Innenstadt noch im übrigen Stadt-
gebiet angeboten werden durften. 
 
Der Einzelhandel, der im Bebauungsplan WI 105 
nicht zugelassen wird, soll gerade nicht in den zentra-
len Versorgungsbereichen der Innenstadt und der 
Ortsteile ausgeschlossen sein, sondern dort im We-
sentlichen untergebracht werden. Darüber hinaus 
gibt es im Stadtgebiet für nicht-zentrenrelevanten 
nicht-großflächigen Einzelhandel weitere Ansied-
lungsmöglichkeiten, z.B. in Mischgebieten, im Nah-
bereich des Wilhelminischen Ringes etc. 
 
Planungsziel des Bebauungsplanes WI 105 ist die 
Ausweisung eines Entwicklungsschwerpunktes für 
den nicht-zentrenrelevanten großflächigen Einzel-
handel. Solche Betriebe benötigen große Flächen mit 
guter Verkehrsanbindung. Das hohe Verkehrsauf-
kommen sowie die intensive Parkplatznutzung dürfen 
dabei keine Wohnbebauung stören. Flächen, die für 
diese Nutzungen geeignet sind und die erforderlichen 
Bedingungen erfüllen, sind im Stadtgebiet kaum noch 
zu finden. Umso wichtiger ist es daher, den etablier-
ten Standort Otto-von Guericke-Straße für diese 
Nutzung auf Dauer zu sichern. Eine Inanspruchnah-
me dieser Flächen durch sonstige Nutzungen, die an 
anderen Stellen im Stadtgebiet untergebracht werden 
sollen bzw. können (z.B. Gewerbe, kleinflächiger 
Einzelhandel, zentrenrelevanter Einzelhandel) ist 
nicht mit einer positiven städtebaulichen Entwicklung 
vereinbar. Der Bebauungsplan WI 105 schließt auch 
nicht Einzelhandel grundsätzlich aus; der Einzelhan-
del wird lediglich reguliert; die zulässige Nutzung 
erhält einen Rahmen. 
 


16 Aufgrund dessen wäre es erforderlich 
gewesen, zu prüfen, ob wirklich alle als 
Rand- oder Freisortimente beschränkten 
Waren überhaupt in der Innenstadt ange-
siedelt sind bzw. ob eine solche Ansied-
lung anzustreben ist.  


Die Stadt Braunschweig hat im Verhältnis zur Zahl 
der Einwohner eine sehr große Innenstadt. Es gibt 
immer wieder Wechsel in der Einzelhandelsland-
schaft durch Aufgaben, Verlagerungen, Neuansied-
lungen von Betrieben, so dass nicht von einem stati-
schen Angebot gesprochen werden kann. Leerstän-
de von gut gelegenen Ladenlokalen zeigen die Re-
serven auf, die zur Ansiedlung innenstadtrelevanter 
Sortimente geeignet sind. Deshalb ist es weder er-
forderlich noch zweckmäßig, in Braunschweig eine 
konkrete Bestandsaufnahme von innerstädtischen 
Ladenlokalen zu einem beschränkten Zeitpunkt als 
Grundlage für die Festsetzungen in einem Sonder-
gebiet für großflächigen Einzelhandel zu verwenden. 
Die städtebauliche Planung muss sich an den jewei-
ligen mittel- und langfristigen Zielvorstellungen für die 
einzelnen Stadtquartiere orientieren und nicht da-
nach, ob diese zum Zeitpunkt der Planung in jedem 
Punkt erfüllt sind oder nicht. Deshalb kommt es nicht 
darauf an, ob ein bestimmtes Warensortiment wel-
ches nach den Zielsetzungen des Zentrenkonzeptes 
Einzelhandel in der Innenstadt oder in anderen zent-
ralen Versorgungsbereichen angeboten werden soll, 
dort zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Bebau-
ungsplanes WI 105 tatsächlich angeboten wird.  
 


17 Dass dies im Einzelfall aber nicht gesche-
hen ist, zeigt sich insbesondere am Ange-
botssektor „Kraftfahrzeuge und Zubehör", 


Grundsätzlich sollen nicht nur die im engeren Sinne 
zentrenrelevanten Warensortimente („Braunschwei-
ger Liste“) in der Innenstadt und den anderen zentra-







- 12 - 
 


in dem im Kernsortiment nur Kraftfahr-
zeuge und Fahrzeugteile zugelassen sind 
und z.B. Motorsportbekleidung wie 
Schutzanzüge und Helme nur als Rand-
sortiment zulässig sein sollen. Dass eine 
derartige Beschränkung nicht erforderlich 
ist, ergibt sich bereits aus dem Zentren-
konzept, so dass in diesem Fall der Aus-
schluss – auch bereits ohne Einzelfallun-
tersuchung – im Hinblick auf das Konzept 
nicht gerechtfertigt ist. Denn in dem „Zen-
trenkonzept Einzelhandel – Ergänzung 
2010 – Standortkonzept Zentrale Versor-
gungsbereiche " ist auf Seite 19 ausge-
führt: 
,,Innerhalb der Branche KFZ-Einzelhandel 
hat sich seit etlichen Jahren ein Typus 
Motorrad-Fachhandel herausgebildet, der 
ein breites Sortiment spezifischer Motor-
rad-Artikel anbietet (u.a. Motorradzubehör, 
-ersatzteile, -helme, -schutzbekleidung, 
motorradspezifische Freizeitbekleidung, 
Gepäcklösungen). Die in Braunschweig 
vertretenen vier Fachgeschäfte dieser Art 
befinden sich allesamt in peripheren La-
gen der Stadt. Aufgrund der Verteilung im 
Stadtgebiet und der eindeutigen Sorti-
mentsschwerpunkte außerhalb der als 
zentrenrelevant definierten Sortimente 
sind von daher keine wesentlichen Aus-
wirkungen auf zentrale Versorgungsberei-
che in der Stadt zu erwarten." 
 
Eine Sportbekleidung für den Motorsport 
aus dem Kernsortiment herauszunehmen 
rechtfertigt sich mithin nicht, da es einen 
solchen Einzelhandel in den Zentren nicht 
gibt. 
 


len Versorgungsbereichen angesiedelt werden, son-
dern es sollen dort auch alle anderen Waren angebo-
ten werden dürfen. Je vielfältiger das Angebot, desto 
attraktiver und lebensfähiger können die zentralen 
Versorgungszentren sein. 
 
Bei dem Zitat aus dem Standortkonzept Zentrale 
Versorgungsbereiche geht es um die Begründung, 
warum der Motorrad-Fachhandel nicht als zentrenre-
levant eingestuft und deshalb nicht in die „Braun-
schweiger Liste“ aufgenommen wurde. 
 
Bei dem hier von dem Einwänder genannten Motor-
radfachhandel handelt sich um nicht-großflächigen 
Einzelhandel. Es kann sich deshalb nicht nur in den 
zentralen Versorgungsbereichen, sondern auch in 
anderen Bereichen des Stadtgebietes (z.B. an 
Hauptverkehrsstraßen) ansiedeln. Es gibt keine Not-
wendigkeit, dafür die Flächen im Stadtgebiet, die für 
den großflächigen Einzelhandel reserviert werden 
sollen, in Anspruch zu nehmen.  


18 Festzuhalten ist mithin, dass die geplan-
ten Beschränkungen der Sortimente in der 
vorliegenden Form nicht erforderlich im 
Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB sind. 
 


Was im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich ist, 
bestimmt sich nach der planerischen Konzeption 
einer Gemeinde. Dazu gehört auch ein Einzelhan-
delskonzept, mit dem eine Gemeinde das Ziel der 
Stärkung des Zentrums und der Nebenzentren für 
das gesamte Gemeindegebiet ordnet und verfolgt. 
 
Das Zentrenkonzept Einzelhandel der Stadt Braun-
schweig befasst sich unter anderem auch und gera-
de mit den Entwicklungsschwerpunkten für großflä-
chigen Einzelhandel, zu dem der Bereich des Be-
bauungsplanes WI 105 gehört. Der Bebauungsplan 
WI 105 übernimmt in Anlehnung an das Zentrenkon-
zept Einzelhandel die Definition der jeweils zulässi-
gen Sortimente. Dabei wird darauf geachtet, dass die 
vorgenommene Sortimentsbeschränkung nicht so 
weit geht, dass „lebensfähige“ Einzelhandelsbetriebe 
nicht mehr möglich sind. Ein weitgehender Aus-
schluss zentrenrelevanter Sortimente ist vertretbar, 
um für die Zukunft Schädigungen der Gesamtstruktur 
des Einzelhandels in Braunschweig auszuschließen. 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes WI 105 zu 
den zulässigen Kern-, Rand- und Freisortimenten 
sind erforderlich, um die Zielsetzungen der Stadt 
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Braunschweig für den Einzelhandel und die zentralen 
Versorgungsbereiche im Stadtgebiet umzusetzen. 
 
Die Festsetzungen sind auch ausreichend bestimmt. 
 


19 2. 
Der Bebauungsplan ist in der derzeitigen 
Form auch insofern nicht erforderlich im 
Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB, als er mit 
der Ziffer 5.4 und 5.5 der textlichen Fest-
setzungen für das Bestandsgebäude Otto-
von-Guericke-Straße 1 Änderungen und 
Erneuerungen im Rahmen der genehmig-
ten Nutzung als Büronutzung für aus-
nahmsweise zulässig erklärt, mithin für die 
Büronutzung einen erweiterten Bestands-
schutz festschreibt, und darüber hinaus 
ausnahmsweise nur den Betrieb eines 
Beherbergungsgewerbes ausnahmsweise 
zulässt. 
 
Insofern liegt eine nicht verwirklichungsfä-
hige Planung vor, der mithin die Erforder-
lichkeit fehlt. 
 


Auf dem Grundstück Otto-von-Guericke-Straße 1 
befindet sich ein 12-geschossiges Wohngebäude, 
welches im Jahr 1973 als Bürogebäude genehmigt 
wurde. Planungsrechtliche Grundlage für die Ge-
nehmigung war der damals geltende Bebauungsplan 
WI 6 aus dem Jahr 1969, der hier ein Gewerbegebiet 
festsetzte. 
 
Hier wird eine bauordnungsrechtlich nicht genehmig-
te Wohnnutzung ausgeübt (möblierte Apartments). 
Diese Wohnnutzung war zu keinem Zeitpunkt ge-
nehmigt oder genehmigungsfähig (Bebauungsplan 
WI 6/1969: Gewerbegebiet, Bebauungsplan 
WI 11/1982: Sondergebiet). Auch die genehmigte 
Büronutzung widerspricht dem heutigen Planungsziel 
„Großflächiger Einzelhandel“ für diesen Bereich. Da 
es sich jedoch um einen erheblichen baulichen Be-
stand handelt, wird die Büronutzung ausnahmsweise 
weiter zugelassen. Ferner wird eine Umnutzung in 
einen Betrieb des Beherbergungsgewerbes zugelas-
sen, um im Interesse des Eigentümers/ des Nieß-
brauchsberechtigten eine weitere Nutzung für das 
Gebäude zu ermöglichen. 
 


20 Eine Bebauungsplanung ist, wie oben 
bereits dargelegt, u.a. dann nicht erforder-
lich im Sinne des § 1 Abs. 3 wenn ihrer 
Verwirklichung nachhaltige rechtliche oder 
tatsächliche Gründe entgegenstehen (vgl. 
BVerwG, Beschl. v. 24.10.1990 – 4NB 
29.90; BVerwG, Beschl. v. 25.08.1997 – 4 
BN 4.97; BVerwG, Beschl. v. 28.01.1999 
– 4 CN 5.98). Das beruht darauf, dass der 
Bebauungsplan immanent auf Verwirkli-
chung einer ihm enthaltenden Festset-
zung angelegt ist; die Bebauungsplanfest-
setzungen müssen also vollziehbar sein 
(vgl. Söfker, in: Ernst/Zinkahn/ Bielenberg, 
BauGB, 95. Ergz. Lfg. 2010, § 1 Rdnr. 
32). 
 


Dem Bebauungsplan fehlt es nicht an einer Verwirkli-
chungsperspektive (s. Nr. 21). 


21 Denn mit Ziffer 5.4 des Entwurfs der 
textlichen Festsetzungen ist vorgesehen, 
dass für eine Büronutzung ein erweiterter 
Bestandsschutz besteht, die, wie der 
Stadt Braunschweig ausweislich der Plan-
begründung auf Seite 32 bekannt ist, dort 
tatsächlich aber nicht ausgeübt wird. Ent-
sprechend geht die Festsetzung zum er-
weiterten Bestandsschutz ins Leere. 
Denn wie der Stadt Braunschweig schon 
seit langem bekannt ist, dient das vorhan-
dene Gebäude als Boardinghouse. Diese 
Nutzung ist von der Rechtsprechung als 
Wohnnutzung einzuordnen, so dass der in 
den Ziffern 5.4. und 5.5 der textlichen 
Festsetzungen geplante erweiterte Be-
standsschutz für eine Büronutzung sowie 
des Beherbergungsgewerbes ins Leere 


Eine Wohnnutzung in diesem Gebäude war zu kei-
nem Zeitpunkt genehmigt oder genehmigungsfähig. 
Sie soll auch nicht zugelassen werden, da sie städte-
baulich nicht verträglich ist. 
 
Das Gebäude liegt in städtebaulich völlig isolierter 
Lage weitab von jeglicher anderer Wohnbebauung. 
Es ist umgeben von Hauptverkehrsstraßen, Gewer-
be- und Sondergebieten. Es befindet sich in isolierter 
rückwärtiger Lage auf dem Grundstück eines groß-
flächigen Einzelhandelsbetriebes. Es ist mit Kfz nur 
über dessen Betriebsgelände erreichbar. Somit fügt 
es sich in die umgebenden Nutzungen in keiner Wei-
se ein. Das Gebäude ist ferner hohen Lärmbelastun-
gen ausgesetzt. Im Falle einer Nutzung als Beher-
bergungsbetrieb oder Wohngebäude ist für die Er-
mittlung des notwendigen passiven Schallschutzes 
von einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 71–
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geht, weil es eine solche Nutzung bereits 
nicht gibt. 
 


75 dB(A) auszugehen (Lärmpegelbereich V gemäß 
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“). Eine Wohn-
nutzung ist mit einer solchen hohen Lärmbelastung 
nicht vereinbar. Für einen Betrieb des Beherber-
gungsgewerbes hingegen, in welchem die Nutzer 
sich nur zeitlich befristet aufhalten, ist ein solcher 
Außenlärmpegel gerade noch hinnehmbar. Die ge-
nannte Lärmbelastung bezieht sich nur auf den Ver-
kehrslärm (Theodor-Heuss-Straße, Otto-von-
Guericke-Straße, Bahnstrecken). Das Gebäude ist 
zusätzlich gewerblichem Lärm ausgesetzt. Zum ei-
nen sind hier der Anlieferverkehr, Kundenverkehr 
und der Verkehr der Tankstelle auf den angrenzen-
den Grundstücken zu berücksichtigen. Zum anderen 
ist das nördlich angrenzende Gewerbegebiet zwi-
schen Fabrikstraße und Theodor-Heuss-Straße in 
die Betrachtung einzubeziehen. Für diesen Bereich 
wurde ein neuer Bebauungsplan aufgestellt, der das 
Gewerbegebiet dauerhaft sichert „Fabrikstraße-Süd“, 
WI 88, Rechtskraft 2013). Auf Basis eines Schallgut-
achtens wurde ermittelt, welche Lärmemissionen von 
diesem Gelände ohne Berücksichtigung einer Wohn-
nutzung im Bereich Otto-von-Guericke-Straße aus-
gehen dürfen (Festsetzung von flächenbezogenen 
Schallleistungspegeln). Planerisches Ziel ist dabei 
gewesen, möglichst hohe flächenbezogene Schall-
leistungspegel zuzulassen, um die Betriebe in ihrer 
Entwicklung nicht zu beschränken. 
 
Der Bestandsschutz gilt nur für eine genehmigte 
Nutzung. Ein Anspruch auf Bestandsschutz für eine 
nicht genehmigte und nicht genehmigungsfähige 
Nutzung besteht nicht. Deshalb bedarf es einer be-
sonderen Berücksichtigung eines besonderen Be-
standsschutzes in der Abwägung nicht. 
 
Die Verwaltung beabsichtigt, die Aufgabe der Wohn-
nutzung im Laufe eines längeren Prozesses stattfin-
den zu lassen, so dass es möglichst keiner Kündi-
gungen bedarf. Es wurde und wird ein Einvernehmen 
mit dem Eigentümer/ Nießbrauchsberechtigten da-
hingehend angestrebt, dass Wohnungen, die vom 
Mieter gekündigt wurden, nicht mehr neu als Woh-
nung vermietet werden sollen. Der Eigentümer/ 
Nießbrauchsberechtigte hat bisher eine Mitwirkung in 
diesem Sinne abgelehnt. Die Verwaltung führt nun 
einen regelmäßigen Abgleich mit dem Melderegister 
durch. Sollte dabei festgestellt werden, dass sich 
Personen dort mit Haupt- oder Nebenwohnsitz neu 
anmelden, wird eine bauordnungsrechtliche Nut-
zungsuntersagung ausgesprochen.  
 


22 Die Normierung der Zulässigkeit einer 
Büronutzung und ausnahmsweise eines 
Beherbergungsbetriebes geht demnach 
an der Sicherung des vorhandenen Be-
standes, der der Stadt Braunschweig seit 
Jahrzehnten bekannt ist, vorbei. So hat 
die Stadt Braunschweig beispielsweise mit 
Datum vom 25.04.1984 (Gz: 63.92-R-
0902/84) eine Werbeanlage genehmigt, 
mit der die Vermietung des Objektes als 
Wohneinheiten beworben wurde. Auf dem 
Schild sollte stehen: 


Es ist ausdrückliches Planungsziel, den vorhande-
nen, ungenehmigten Bestand der Wohnnutzung nicht 
zu sichern. 
 
Werden Werbeanlagen beantragt, so wird durch die 
städtische Bauaufsicht nicht geprüft, ob die zu be-
werbende Hauptnutzung genehmigt wurde oder 
nicht. Es wird lediglich geprüft, ob die Werbeanlagen 
den Anforderungen an solche Anlagen genügt (z.B. 
den Verkehr nicht behindert). 
 
Es ist Pflicht eines Grundstückseigentümers, für sei-
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„Haus Th. Heuss USA Studios Luxus 
möbliert zu vermieten, Otto v. Guericke-
Str. 1". 


ne baulichen Anlagen Baugenehmigungen oder An-
träge auf Genehmigung einer Nutzungsänderung zu 
stellen. Ein solcher Antrag auf Genehmigung einer 
Nutzungsänderung zum „Wohnen“ ist jedoch nie 
gestellt worden und wäre zu keinem Zeitpunkt ge-
nehmigungsfähig gewesen. 
 


23 Darüber hinaus ist das Gebäude für eine 
komplette Büronutzung nicht geeignet. 70 
der Einheiten sind allein ca. 35 m²/Einheit 
groß. Von Büronutzern wurden diese in 
der Vergangenheit nicht nachgefragt. 
Lediglich zwei Büroflächen von ca. 90 m² 
und ca. 150 m² sind vorhanden. Auch 
wäre die Umnutzung des Gebäudes in 
einen Betrieb des Beherbergungsgewer-
bes nach seiner bisherigen Ausstattung 
nicht möglich. Es müssten Umbaumaß-
nahmen stattfinden, die derart weit rei-
chen würden, dass der am Grundstück 
Berechtigte hiervon absehen müsste. 
Mithin steht dieser Festsetzung (Wort 
fehlt) entgegen und macht diese mithin 
nicht erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 
BauGB, weil sie auch einfach tatsächlich 
nicht realisierbar sind. 
 


Aufgrund der baulichen Struktur des Gebäudes ist 
eine Änderung der heutigen nicht genehmigten 
Wohnnutzung in Büronutzung oder Beherbergungs-
gewerbe grundsätzlich möglich. In die ursprünglich 
für eine Büronutzung vorgesehenen Einheiten zwi-
schen 36 m² und 52 m² wurden kleine Küchen und 
Nasszellen eingebaut. Die bauliche Grundstruktur 
wurde jedoch beibehalten. Sie besteht aus voneinan-
der unabhängigen kleinen Einheiten, die je Etage von 
einem gemeinsamen Flur erschlossen werden. Sol-
che Angebote sind heutzutage in Büroeinheiten zum 
einen nicht unüblich, zum anderen wäre auch im 
Rahmen von Sanierungsmaßnahmen ein Rückbau 
möglich. Somit würde eine Umnutzung als Büroge-
bäude im Rahmen der bauordnungsrechtlich erteilten 
Genehmigung durchaus mit den vorhandenen bauli-
chen Verhältnissen vereinbar sein. 
 
Einer Verwirklichung der genehmigten und zulässi-
gen Nutzung steht auch nicht entgegen, dass damit 
möglicherweise Umbaukosten verbunden sind. Diese 
Folgekosten wären nur durch die ausgeübte unzuläs-
sige Nutzung bedingt und von daher vom Eigentü-
mer/Nießbrauchsberechtigten hinzunehmen. 
 
Die Zulassung der Nutzung als Beherbergungsbe-
trieb ist eine zusätzliche Möglichkeit für den Eigen-
tümer, seine Immobilie bau- und planungsrechtskon-
form zu nutzen. 
 
Das Gebäude ist von seiner baulichen Grundstruktur 
her als Beherbergungsbetrieb (Hotel, Pension, Feri-
enwohnung o. ä.) geeignet: Wie oben beschrieben, 
gehen je Etage von einem Flur Zugänge zu den 
selbstständigen Einheiten ab. Diese sind unabhängig 
voneinander zu erreichen. Die Ausstattung mit Bä-
dern ist generell für diese Nutzung geeignet. Die 
Ausstattung mit kleinen Küchen ist im Beherber-
gungsgewerbe nicht unüblich bzw. könnte auch im 
Rahmen von Sanierungsmaßnahmen zurückgebaut 
werden. Im Erdgeschoss ließe sich die erforderliche 
Rezeption unterbringen. Somit ist auch eine Umnut-
zung als Betrieb des Beherbergungsgewerbes von 
der baulichen Struktur her umsetzbar. 
 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass es nicht an 
einer Verwirklichungsperspektive für den Bebau-
ungsplan fehlt. 
 


24 Daraus folgt, dass weder die bestands-
schützende Festsetzung greift, noch die 
ausnahmsweise zulässige Nutzung um-
setzbar ist. Der Planung fehlt auch unter 
diesem Aspekt die Verwirkungsperspekti-
ve. 
 


Die Nutzung des Gebäudes entsprechend der zuläs-
sigen Nutzungen ist grundsätzlich möglich. Eine 
Wohnnutzung kann aus den oben genannten Grün-
den planungsrechtlich nicht zugelassen werden. Aus 
der jahrelangen bau- und planungsrechtswidrigen 
Nutzung des Bürogebäudes als Wohngebäude kön-
nen keine Ansprüche auf eine Legalisierung abgelei-
tet werden. 
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Da die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Büro-
gebäude und Beherbergungsbetrieb grundsätzlich 
mit der baulichen Struktur des Gebäudes vereinbar 
sind, fehlt dem Bebauungsplan nicht die Verwirkli-
chungsperspektive. 
 


25 II. 
Weiterhin leidet Bebauungsplan-Entwurf 
an Abwägungsmängeln, die ihn rechtsun-
wirksam machen, sollte er in der heutigen 
Form erlassen werden. Denn es ist im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes WI 105 in unzureichender Weise 
auf die betroffenen privaten Belange un-
serer Mandanten eingegangen worden 
(1.). Auch ist gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG 
verstoßen (2.). 
 


 
Die privaten Belange der Eigentümer bzw. der Nieß-
brauchsberechtigten von Grundstücken im Plange-
biet werden im Rahmen der Planung umfassend 
gewürdigt und mit den öffentlichen Belangen sowie 
den privaten Belangen anderer (Einzelhandels- und 
sonstiger)- Betriebe abgewogen, bevor der Bebau-
ungsplan als Satzung beschlossen wird. 


26 1. 
Das Abwägungsgebot ist die zentrale 
Verpflichtung einer den rechtsstaatlichen 
Anforderungen entsprechenden Planung. 
Es ist Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips. 
Die Beachtung des Abwägungsgebots ist 
grundsätzlich Wirksamkeitsvoraussetzung 
für einen jeden Bauleitplan. Dem Abwä-
gungsgebot kommt insgesamt dadurch 
eine zentrale Aufgabe zu, dass der Be-
bauungsplan eine Inhaltsbestimmung des 
Eigentums im Sinne des Art. 14 Abs. 1 
S. 2 GG trifft und die Abwägung die öffent-
lichen und privaten Belange mit denen der 
betroffenen Eigentümer zu einem gerech-
ten Ausgleich zu bringen hat (vgl. Söfker, 
in Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, 95. 
Erg. Lfg., § 1 Rdnr. 179). 
Eine den rechtsstaatlichen Grundsätzen 
genügende Bauleitplanung kann nur auf 
der Grundlage entsprechender Gesetze 
privates Eigentum neu bewerten und ggf. 
auch in verfassungsrechtlich geschützte 
Rechte eingreifen. In der Bauleitplanung 
konkretisiert daher die den Gesetzgeber 
zukommende Inhalts- und Schrankenbe-
stimmung, die in der gemeindlichen Pla-
nungsentscheidung ihre Umsetzung fin-
det. Aufgrund dieser Eingriffs-, Gestal-
tungs-, und Bewertungsbefugnisse bedarf 
die Bauleitplanung aber wie jede andere 
staatliche Entscheidung einer besonderen 
verfassungsrechtlichen Legitimation, die 
durch das Abwägungsgebot vermittelt 
wird. Die Abwägung bildet mithin den ei-
gentlichen Kern der Entscheidung. 
 
Im Abwägungsverfahren sind die öffentli-
chen und privaten Belange gemäß § 1 
Abs. 7 BauGB gegeneinander und unter-
einander gerecht abzuwägen. Welche 
Belange dabei bevorzugt und welche Be-
lange dementsprechend zurückgestellt 
werden, ist Gegenstand der Abwägung 


 
Die grundgesetzlich gesicherte Eigentumsgarantie 
wurde in die Abwägung eingestellt. Diese Eigen-
tumsgarantie ist jedoch durch gesetzliche Regelun-
gen, wie z.B. das Baugesetzbuch, beschränkt. Ein 
Bebauungsplan kann als Satzung die freie Verfüg-
barkeit über das Eigentum einschränken. 
 
Es wird nicht bestritten, dass die Belange privater 
Eigentümer mit dem ihnen zustehenden Gewicht in 
die Abwägung einzustellen sind. Die Berücksichti-
gung privater Belange bedeutet jedoch keinesfalls, 
dass diese regelmäßig Vorrang vor anderen, insbe-
sondere vor öffentlichen Belangen, besitzen. 
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und wird nicht vom Gesetz abstrakt vor-
gegeben. Den öffentlichen Belangen 
kommt dabei weder insgesamt noch im 
Einzelnen wegen einem etwaigen beson-
derem Gewicht ein Vorrang zu. Für jede 
Bauleitplanung ist vielmehr die jeweils 
objektive Gewichtung aller von der Pla-
nung berührten Belange zu ermitteln (vgl. 
BVerwGE 34, 301/309; BVerwGE 45, 
309/325 f.; BVerwGE 47, 144/148). 
 
Besondere Gewichtungen können sich 
aber auch aus verfassungsrechtlichen 
Rechtspositionen ergeben, wenngleich 
das Eigentum nicht generell Vorrang vor 
anderen Belangen genießt, hat die Recht-
sprechung widerholt betont, dass das 
Eigentum bei der planerischen Abwägung 
in hervorgehobener Weise zu berücksich-
tigen sei. So heißt es im Urteil des 
BVerwG vom 16.03.2006 (Az.: 4 A 
1075.04): „Dem Eigentum kommt in der 
Abwägung mit anderen öffentlichen und 
privaten Belangen ein besonderes Ge-
wicht zu." 
 


27 Eine gerechte Abwägung der hier be-
troffenen privaten Eigentumsinteressen 
gegenüber den öffentlichen Belangen ist 
nicht ersichtlich. 
 


Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes ist 
eine ausgiebige Würdigung der privaten Belange der 
betroffenen Eigentümer und Betriebsinhaber vorge-
nommen worden. Diese Belange sind an den ent-
sprechenden Stellen in der Begründung zum Bebau-
ungsplan beschrieben und bewertet worden. 
 
Es wird nicht behauptet, dass das Zentrenkonzept 
Einzelhandel zwangsläufig gegenüber betroffenen 
privaten Belangen überwiegt. Es wird an dieser Stelle 
auch nicht als bindende Vorwegentscheidung inter-
pretiert. 
 
Es ist unbestritten, dass Leitlinien eines Zentrenkon-
zeptes oder eines anderen planerischen Konzeptes 
der Gemeinde zu Gunsten von privaten Belangen im 
Rahmen der Abwägung auch zurückgestellt werden 
dürfen. Im vorliegenden Fall wird aber die über das 
Zentrenkonzept Einzelhandel zunächst informell ge-
steuerte gesamtstädtische Einzelhandelsentwicklung 
als bedeutender angesehen als die vollständige Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen Ein-
zelner. Es erscheint hier gerechtfertigt, den Standort 
durch den Bebauungsplan WI 105 in seiner zukünfti-
gen Entwicklung so zu definieren, dass negative 
Auswirkungen auf das Zentrum und die sonstigen 
zentralen Versorgungsbereiche in den Ortsteilen 
nicht zu erwarten sind. 
 
Die privaten Belange des Eigentümers/ des Nieß-
brauchsberechtigten sind vor allem dadurch ausrei-
chend berücksichtigt, dass zum einen gegenüber 
dem ursprünglichen Planungsrecht (Bebauungsplan 
WI 11) mehr Angebotssektoren für den großflächigen 
nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel zugelassen 
werden und dass zum anderen die gemäß Bebau-
ungsplan WI 11 zulässigen 1.200 m² Verkaufsfläche 
mit zentrenrelevanten Sortimenten im Wesentlichen 
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weiterhin zulässig bleiben. Die Zulassung der 
1.200 m² Verkaufsfläche für „sonstigen Einzelhandel“ 
bedeutet eine besondere Berücksichtigung der Um-
stände des konkreten Einzelfalls im Sondergebiet 
SO 3. Dabei werden der bisher zulässige und ge-
nehmigte Bestand und das ursprünglich geltende 
Planungsrecht als wichtige private Belange in die 
Abwägung eingestellt. 
 
Darüber hinaus bedeutet der planerische Verzicht auf 
das Zulassen von Wohnnutzung eine Stärkung des 
Einzelhandels innerhalb des Plangebietes und des an 
das Plangebiet angrenzenden Gewerbes, da so Be-
schränkungen zum Schutz der Wohnnutzung entfal-
len können, die bei Zulassung von Wohnnutzung 
erforderlich wären. Mit der Bevorzugung des ge-
samtstädtischen Einzelhandelsaspektes und der 
Berücksichtigung anderer gewerblicher Interessen ist 
zugleich ein Zurückstellen von Interessen des Ein-
wänders verbunden, was an dieser Stelle für vertret-
bar gehalten wird. 
 


28 Der Begriff der privaten Belange ist in 
diesem Zusammenhang weit zu fassen. 
Er umfasst alle Interessen, die durch den 
Bebauungsplan oder durch dessen An-
wendung gegenwärtig oder in absehbarer 
Zeit betroffen werden (vgl. BVerwGE 59, 
87/101). 
 
Den privaten Belangen betroffener Grund-
stückseigentümer ist in einem Bereich, 
der bereits überplant ist, nach der Recht-
sprechung ein besonderes Gewicht zu-
zumessen. Das OVG Lüneburg hat in 
seiner Entscheidung vom 27.04.2011 (Az: 
1 KN 19/09) ausgeführt, dass dann, wenn 
ein Bebauungsplan geändert oder festge-
setzt wird, das Interesse der Planbetroffe-
nen an der Beibehaltung des bisherigen 
Zustandes abwägungserheblich ist. Zwar 
gewähre das Baugesetzbuch keinen An-
spruch auf Fortbestand der bisherigen 
Nutzung. Änderungen des Bauplanungs-
rechts seien nicht ausgeschlossen, jedoch 
hätten die Planbetroffenen ein schutzwür-
diges Vertrauen darauf, dass die Festset-
zungen des Bebauungsplanes nicht ohne 
Berücksichtigung ihrer Belange geändert 
werden. 
 


S. Ausführungen zu Nr. 27 
 
Es wurde in die Abwägung eingestellt, dass das Inte-
resse der Planbetroffenen an der Beibehaltung bis-
herigen Zustandes abwägungserheblich ist (Vertrau-
ensschutz). Dabei wird in der Abwägung insbesonde-
re auch das Planungsrecht des Bebauungsplans 
WI 11 eingestellt. Dieser wurde mit Rechtskraft des 
Bebauungsplanes WI 87 aufgehoben, da er durch 
den Bebauungsplan WI 87 entbehrlich wurde. Ohne 
einen neuen Bebauungsplan wäre er nicht aufgeho-
ben worden. 
 
Der Bebauungsplan wird diesem Anspruch nach 
einer Beachtung des Vertrauensschutzes gerecht. 
Zum einen lässt er die im ursprünglichen Bebau-
ungsplan WI 11 zugelassenen Angebotssektoren für 
nicht großflächigen Einzelhandel „Bau. Garten, Cam-
ping) im Wesentlichen weiter zu. So sind die Ange-
botssektorten „Baubedarf“ und „Gartenbedarf“ weiter 
zulässig. Einschränkungen und Konkretisierungen 
erfolgen beim bisherigen Angebotssektor „Camping“, 
da dieser sehr allgemein gehaltene Begriff für die 
Beurteilung von Ansiedlungsvorhaben und deren 
mögliche Auswirkungen auf die zentralen Versor-
gungsbereiche nicht ausreicht. Anstelle des Begriffes 
„Camping“, ist nunmehr der Angebotssektor „Wohn-
wagen/ Campingfahrzeuge“ zulässig, sowie als Er-
gänzung hierzu im Randsortiment Campingartikeln 
(z.B. Campingmöbel oder Zelte). Ansonsten werden 
Campingartikel (z.B. Zelte, Campinggeschirr, Schlaf-
säcke, Taschenlampen etc.) in mehreren Geschäften 
in der Innenstadt verkauft und tragen dort zur Bele-
bung des Angebotes und Stärkung der Zentrums-
funktionen bei. Die Notwendigkeit, diese Artikel in 
einem Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel 
zu verkaufen, besteht nicht. 
 
Darüber hinaus werden gegenüber dem ursprüngli-
chen Planungsrecht weitere Angebotssektoren zuge-
lassen („Möbel und Einrichtungen“, „Großteilige 
Sportgeräte“, „Kraftfahrzeuge und Zubehör“, sowie 
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ausnahmsweise sowohl großflächig als auch nicht-
großflächig der Angebotssektor „Kleintiere und Tier-
haltung“). Dadurch werden den Einwändern zusätzli-
che Nutzungsmöglichkeiten eröffnet. 
 
Gegenüber dem ursprünglichen Planungsrecht erfah-
ren die Angebotssektoren jedoch eine Konkretisie-
rung und Beschränkung durch die Festsetzungen zu 
Kern-, Rand- und Freisortimenten. Diese sind jedoch 
nicht grundsätzlich als Einschränkung gegenüber 
dem ursprünglichen Planungsrecht anzusehen. Ge-
mäß Bebauungsplan WI 11 waren z.B. innerhalb des 
Angebotssektorts „Bau“ nur Angebote zulässig, die 
diesem Angebotssektor zuzuordnen sind und nicht 
alle beliebig denkbaren Artikel, wie z.B. Haushaltswa-
ren. Dies war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Be-
bauungsplanes WI 11 im Jahr 1982 zunächst ausrei-
chend, da zu diesem Zeitpunkt ein „Baumarkt“ im 
wesentlichen Bau- und Handwerksartikel veräußerte 
und der Trend zu zahlreichen sonstigen – zentrenre-
levanten – Artikeln, wie z.B. Haushaltsartikeln oder 
Freizeitartikeln, noch nicht so stark ausgeprägt war 
wie heute. 
 
Da der Bebauungsplan WI 11 somit eine Definition 
der im Angebotssektor „Bau“ zulässigen Sortimente 
nicht enthielt, war die Beurteilung der zulässigen oder 
unzulässigen Sortimente dem einzelnen Baugeneh-
migungsverfahren überlassen. Es war jedoch nicht 
jedes beliebige Sortiment zulässig. Der Bebauungs-
plan WI 105 konkretisiert nunmehr die den jeweiligen 
Angebotssektoren zuzuordnenden Kern- und Rand-
sortimente. Darüber hinaus lässt der Bebauungsplan 
WI 105 in einem begrenzten Umfang Freisortimente 
zu. Dabei handelt es sich um Sortimente, die keinen 
Bezug zu dem Kernsortiment haben. Solche Sorti-
mente sah der Bebauungsplan WI 11 nicht vor. Inso-
fern wird hier ein zusätzliches Angebot für die Einzel-
handelsnutzung geschaffen. 
 
Ferner wird der ursprüngliche Zustand insofern bei-
behalten, als dass die gemäß Bebauungsplan WI 11 
zulässigen 1.200 m² „Einzelhandel ohne Einschrän-
kungen“ im Bebauungsplan WI 105 im Wesentlichen 
weiterhin zulässig sind (Textliche Festsetzungen 
A I 3.1 und 3.2 „Sonstige Einzelhandelsnutzungen“). 
Die hier festgesetzte Verkaufsflächenzahl VFZ 0,073 
entspricht auf das Grundstück der Einwänder bezo-
gen einer Verkaufsfläche von 1.200 m². 
 
Gegenüber dem Bebauungsplan WI 11 werden die 
zulässigen Einzelhandelsnutzungen jedoch in be-
stimmtem Umfang definiert bzw. beschränkt. 
 
Auf den 1.200 m² Verkaufsfläche sind zu 100 % Le-
bensmittel und Getränke sowie Drogerieartikel zuläs-
sig. Ferner werden darüber hinaus sieben Waren-
gruppen mit zentrenrelevanten Sortimenten definiert 
(z.B. Elektronikartikel, Bekleidung, Schmuck). Jede 
dieser Warengruppen ist auf bis zu 60 % (das ent-
spricht 720 m²) der Verkaufsfläche für sonstige Ein-
zelhandelsnutzungen zulässig. Damit wird erreicht, 
dass eine einzelne Warengruppe nicht den Charakter 
und die zentrenschädlichen Auswirkungen eines 







- 20 - 
 


eigenständigen großflächigen Einzelhandelsbetriebes 
entfalten kann. 
 
Diese Beschränkungen für die 1.200 m² Verkaufsflä-
che für „sonstigen Einzelhandel“ gegenüber der ur-
sprünglichen Festsetzung gemäß Bebauungsplan 
WI 11 sind zur Umsetzung der Ziele des Zentrenkon-
zeptes Einzelhandel notwendig und gerechtfertigt. 
Sie sind auch unter Berücksichtigung der privaten 
Belange des Eigentümers gerechtfertigt. Die geneh-
migten Nutzungen sind auf Basis der Festsetzungen 
weiterhin dauerhaft zulässig und gegenüber dem 
vom OVG Lüneburg für unwirksam erklärten Bebau-
ungsplan WI 87 nicht mehr auf den einfachen Be-
standschutz reduziert. 
 
Darüber hinaus sieht das BauGB Entschädigungsre-
gelungen vor, für den Fall, dass tatsächlich ein 
schutzwürdiges Interesse verletzt wird. Entschädi-
gungsansprüche bei Änderung oder Aufhebung einer 
bisher zulässigen Nutzung richten sich nach 
§ 42 BauGB. Hinweise, dass solche Entschädigungs-
regelungen hier greifen, sind nicht erkennbar. 
 


29 Ein anderes gilt auch nicht, sofern mittels 
Bauleitplanung einem Zentrenkonzept 
Geltung verschafft werden soll. Denn ei-
nem Zentrenkonzept kommt im Rahmen 
der Abwägung nicht von Anfang an ein 
derartiges Gewicht zu, dass es zwangs-
läufig gegenüber den betroffenen privaten 
Belangen überwiegen würde. Das Bun-
desverwaltungsgericht hat etwa mit seiner 
Entscheidung vom 29.01.2009 (Az: 4 C 
16/07) dargestellt, dass die Ergebnisse 
einer von der Gemeinde beschlossenen 
sonstigen Planung, wie die eines Zentren-
konzeptes, zwar bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB im Rahmen der Abwägung zu 
berücksichtigen seien. Da das Ergebnis 
des Zentrenkonzeptes in der Bauleitpla-
nung aber der Abwägung unterläge, käme 
ihm nicht die Funktion einer bindenden 
Vorentscheidung zu. Dies habe zur Folge, 
dass die aus Zentrenkonzepten folgenden 
Vorgaben im Rahmen der Abwägung 
auch zurückgestellt werden dürften. Der 
flexible Maßstab des planerischen Abwä-
gungsgebotes ermögliche es, die sich aus 
den konkreten Verhältnissen ergebenden 
öffentlichen Interessen und die privaten 
Belange der betroffenen Eigentümer in 
einen gerechten Ausgleich zueinander zu 
bringen. In der Berücksichtigung der kon-
kreten Verhältnisse liege auch keine 
sachwidrige Differenzierung, so dass mit 
einem Verstoß gegen den allgemeinen 
Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 Abs. 1 
GG zugunsten der Anwendung des Zen-
trenkonzepts nicht argumentiert werden 
dürfe. 
 


S. Ausführungen zu Nr. 27 
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30 Auch das OVG NRW hat mit seiner Ent-


scheidung vom 18.05.2010 (Az: 10 D 
92/08.NE) diese Grundsätze aufgegriffen. 
Es führte darüber hinaus aus, dass ein 
Zentrenkonzept nicht nur nicht abwä-
gungsfest sei, sondern sich aus der Ab-
wägung auch nachvollziehbar ergeben 
müsse, ob dieses Konzept im Einzelfall 
den Eigentümerinteressen ausnahmslos 
vorgezogen werden müsse. 
 


s. Ausführungen zu Nr. 27 


31 Berücksichtigt man diese Grundsätze, so 
wird deutlich, dass gegen diese bei der 
Aufstellung des Bebauungsplanentwurfs 
WI 105 verstoßen wurde. In der Planbe-
gründung ist nämlich mehrfach ausge-
führt, dass die Leitlinien des Zentrenkon-
zeptes, mithin die Bestimmungen über die 
Kern-, Rand- und Freisortimente, in ande-
ren Bebauungsplänen so ebenfalls getrof-
fen worden seien. Allerdings wären, wie 
bereits dargelegt, nach der Rechtspre-
chung die konkreten Verhältnisse vor Ort 
zu berücksichtigen gewesen, so dass 
Art. 3 Abs. 1 GG nicht derart zur Anwen-
dung kommt, dass das Zentrenkonzept in 
jeglichen Plangebieten, für die großflächi-
ger Einzelhandel vorgesehen ist, gleich-
ermaßen Anwendung finden muss bzw. 
kann. 
 


In der Begründung zum Bebauungsplan WI 105 wird 
nicht aufgeführt, dass das Zentrenkonzept 1 : 1 an-
zuwenden sei, sondern dass neues Planungsrecht im 
Sinne des Zentrenkonzeptes Einzelhandel geschaf-
fen werden soll. Jede Planung hat die konkrete Situa-
tion des Einzelfalls zu berücksichtigen. In der Be-
gründung wird ausführlich auf den Standort und des-
sen Merkmale eingegangen. Es sind dabei keine 
konkreten bzw. gewichtigen Gründe erkennbar, wa-
rum in diesem Gebiet grundsätzlich von den Leitlinien 
des Zentrenkonzeptes Einzelhandel abgewichen 
werden sollte. Es werden durch den Eigentümer/ den 
Nießbrauchsberechtigten auch keine solchen konkre-
ten Gründe für eine Abweichung genannt. 
 
Jedoch berücksichtigt der Bebauungsplan WI 105 
sehr wohl auch die konkreten Verhältnisse im Plan-
gebiet. So werden eigens für das Grundstück des 
Einwänders die Textlichen Festsetzungen A I 3 
„Sonstige Einzelhandelsnutzungen im Sondergebiet 
SO 3“ getroffen. Demnach ist hier auch Einzelhandel 
mit zentrenrelevanten Sortimenten bis zu einem be-
stimmten Umfang zulässig. Diese Festsetzungen 
berücksichtigen die bisher nach dem Bebauungsplan 
WI 11 zulässigen Nutzungen und die darauf basie-
renden bestehenden genehmigten Nutzungen. Damit 
wird – unter Berücksichtigung der konkreten Verhält-
nisse im Einzelfall – vom Zentrenkonzept Einzelhan-
del abgewichen. Für weitere Abweichungen, z.B. in 
Hinblick auf die Rand- und Freisortimente für groß-
flächigen nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel gibt 
es jedoch keine Veranlassung. Es sind aus dem 
Plangebiet keine Gründe erkennbar, die eine Abwei-
chung von den Grundsätzen der kommunalen Steue-
rung der Einzelhandelsenwicklung in Braunschweig 
erforderlich machen würden. Solche Gründe sind 
auch nicht aus der Stellungnahme der Einwänder 
erkennbar. 
 


32 Wie der Stadt Braunschweig darüber hin-
aus bekannt ist, haben unsere Mandanten 
ein erhebliches Interesse daran, die Sor-
timente Möbel und Einrichtungen sowie 
Bau, Garten, Camping uneingeschränkt 
auf ihrer Einzelhandelsfläche anbieten zu 
können. Werden nunmehr Kern-, Frei- 
und Randsortimente unter Zugrundele-
gung des Zentrenkonzeptes definiert, so 
widerspricht dies den Interessen unserer 
Mandanten. 
 


Es wird hier nicht deutlich, was der Eigentümer/ bzw. 
der Nießbrauchsberechtigte mit „uneingeschränkt“ 
konkret beabsichtigen. Der Bebauungsplan WI 105 
lässt die Angebotssektoren „Möbel und Einrichtun-
gen“ sowie „Gartenbedarf“, „Baubedarf“ zu. Das Sor-
timent „Camping“ wird in dieser allgemeinen Form 
nicht zugelassen. Anstelle des Begriffes „Camping“, 
der noch in dem ursprünglich geltenden Bebauungs-
plan WI 11 verwandt wurde, ist nunmehr der Ange-
botssektor „Wohnwagen/Campingfahrzeuge“ mit 
Campingartikeln (Z.B. Campingmöbel oder Zelte) als 
Randsortiment zulässig. Sonstige Campingartikel 
(z.B. Zelte, Campinggeschirr, Schlafsäcke, Taschen-
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lampen etc.) werden im Übrigen in mehreren Ge-
schäften in der Innenstadt und deren Randbezirken 
verkauft und tragen dort zur Belebung des Angebotes 
bei. Die Notwendigkeit, diese Artikel in einem Son-
dergebiet für großflächigen Einzelhandel zu verkau-
fen, besteht nicht. 
 
Ein Verzicht auf Definitionen und Beschränkungen 
der genannten Angebotssektoren ist mit den städte-
baulichen Zielen der Planung nicht vereinbar. Die 
Festsetzungen von Kern-, Rand- und Freisortimenten 
dienen den Zielen der Planung. Die Regulierungen 
mögen den Interessen der Einwänder widerspre-
chen. Es sind jedoch keine Gründe erkennbar, die 
einen Verzicht auf die Regulierungen zu Gunsten 
privater Interessen einzelner Eigentümer/ Nieß-
brauchsberechtigter erforderlich machen. Im vorlie-
genden Fall überwiegt das öffentliche Interesse an 
einer Steuerung des Einzelhandels unter Berücksich-
tigung aller Aspekte, wie der Entwicklung und Stär-
kung der zentralen Versorgungsbereiche in der In-
nenstadt und in den Ortsteilen, die Sicherung der 
Flächen für nicht-zentrenrelevanten großflächigen 
Einzelhandel und keine Inanspruchnahme dieser 
Flächen durch Nutzungen, die an anderen Standor-
ten im Stadtgebiet untergebracht werden können 
oder sollen. Darüber hinaus sind die privaten Interes-
sen anderer Betriebe im Plangebiet und an anderen 
Stellen im Stadtgebiet zu berücksichtigen, die durch 
einen Verzicht auf Beschränkungen in ihren Belan-
gen beeinträchtigt sein könnten. 
 


33 Auch ist mit der Begrenzung von Randsor-
timenten auf maximal 5% der Verkaufsflä-
che sowie von Freisortimenten auf maxi-
mal 3% der Verkaufsfläche nach Ziffer 2.8 
des Entwurfs der textlichen Festsetzungen 
zum Bebauungsplan eine Einschränkung 
im Vergleich zum geltenden Recht nach 
§ 34 BauGB. Denn nach § 34 Abs. 3 
BauGB ist Einzelhandel nur insofern unzu-
lässig, als schädlichen Auswirkungen auf 
zentrale Versorgungsbereiche in der Ge-
meinde oder in anderen Gemeinden zu 
erwarten sind. Mithin gibt es derzeit keine 
konkreten Sortimentsbeschränkungen. 
Aber auch im Vergleich zum ursprüngli-
chen Bebauungsplan WI 11 sind Ein-
schränkungen vorgenommen, die nicht 
den Interessen unserer Mandanten ent-
spricht. Denn hinsichtlich der Zulässigkeit 
von Randsortimenten war bislang keine 
Begrenzung im Bebauungsplan WI 11 
vorhanden. 
 


Der Bebauungsplan wird aufgestellt, da sowohl die 
Festsetzungen des ursprünglich geltenden Bebau-
ungsplans WI 11 als auch die seit dessen Aufhebung 
geltenden Vorschriften des § 34 BauGB nicht ausrei-
chen, die städtebauliche Entwicklung angemessen zu 
steuern. 
 
Es wird nicht bestritten, dass es mit den getroffenen 
Festsetzungen im Bebauungsplan WI 105 in Teilen 
zu Einschränkungen gegenüber den Regelungen 
gemäß § 34 BauGB im Einzelfall kommen kann. Die 
Festsetzung und Definition von Kern-, Rand- und 
Freisortimenten ist jedoch ein wesentliches Ziel der 
Planung. Gerade über die Rand- und Freisortimente 
erfolgt häufig der Vertrieb von Sortimenten, die eine 
Schwächung der zentralen Versorgungsbereiche mit 
sich bringen können. Aus diesem Grunde wurden 
entsprechende größenmäßige Beschränkungen im 
Zentrenkonzept Einzelhandel beschlossen.  
 


34 Entsprechend fanden zuvor auch in die-
sem Rahmen (wie bei § 34 BauGB) die 
allgemeinen Grundsätze, die die Recht-
sprechung aufgestellt hat, Anwendung. 
Danach sind Randsortimente auf einer 
Verkaufsfläche von bis zu 10% zulässig 
(vgl. z.B. OVG NRW, Entscheidung vom 
11.12.2007, Az: 7 A 964/05). 


In der Rechtsprechung wurde nicht grundsätzlich 
entschieden, dass generell in allen Fällen 10 % 
Randsortimente zulässig sein müssen. Der planen-
den Gemeinde bleibt weiterhin die Möglichkeit, ab-
weichende Größenordnungen zu bestimmen. In ei-
nem vergleichbaren Urteil des OVG Lüneburg wurde 
entschieden, dass eine Obergrenze für Randsorti-
mente von 10 % der Verkaufsfläche festgesetzt wer-
den kann, wobei in dem dort zu beurteilenden Fall 







- 23 - 
 


keine Freisortimentsflächen zugebilligt worden sind 
(B.v. 21. März 2001, UPR 2001, F 275). Das OVG 
hat dabei jedoch keine allgemein gültige Aussage 
getroffen, dass Randsortimente auf 10 % der Ver-
kaufsfläche zuzulassen sind, sondern lediglich aus-
geführt: „Es liegt jedenfalls nicht …auf der Hand, 
dass die dort beschriebene und mit einer methodi-
schen Untersuchung aus dem Jahre 1999 untermau-
erte „Faustformel“ rechtswidrig ist, Randsortimente 
dürfen zur Vermeidung wesentlicher negativer Aus-
wirkungen auf den innerstädtischen Einzelhandel nur 
bis zu 10 % der Gesamtfläche eines Baumarktes 
ausmachen.“ Das OVG hat sich hierbei mit der 
Obergrenze der Fläche für die Randsortimente in 
einem konkreten Einzelfall befasst, aber keine Aus-
führungen dazu gemacht, inwieweit es rechtmäßig 
ist, weniger als 10 % der Verkaufsfläche für Randsor-
timente zuzulassen. 
 
Im Bebauungsplan W 105 besteht die Möglichkeit, 
zusätzlich zum Randsortiment eine Fläche von 3 % 
für Freisortimente zu nutzen, sodass eine Fläche von 
8 % für Waren außerhalb des Kernsortiments zuge-
lassen wird. Es ist nicht erkennbar, dass diese Grö-
ßenordnungen die wirtschaftliche Tragfähigkeit eines 
Einzelhandelsbetriebes unterbinden. Festsetzungen, 
die eine höchstmögliche Attraktivität der einzelnen 
Nutzung zum Ziel haben und deren Sortimente dabei 
vorwiegend den zentralen Versorgungsbereichen 
zuzuordnen sind, rufen die Gefahr einer Schädigung 
benachbarter zentraler Versorgungsbereiche hervor 
und sind daher nicht geboten. 
 


35 Da die Attraktivität eines Einzelhandelsbe-
triebes deutlich durch das Angebot von 
Randsortimenten steigt, liegt es im Inte-
resse unserer Mandanten, das bisher 
zulässige Maß beizubehalten. 
 


Der Bebauungsplan WI 105 verfolgt nicht das Ziel, 
durch den Verzicht auf Regelungen zum Einzelhan-
del die Attraktivität des Plangebietes für jede beliebi-
ge Art von Einzelhandel zu steigern. Er bildet im Ge-
genteil durch seine Festsetzungen einen Ausgleich 
zwischen den Interessen der Einzelhändler in Son-
dergebieten für großflächigen Einzelhandel, der Ein-
zelhändler in der Innenstadt und in den anderen zent-
ralen Versorgungsbereichen. Dabei sind nicht nur die 
Interessen der Einzelhändler zu berücksichtigen, 
sondern vor allem auch das Interesse der Bevölke-
rung an einer verbrauchernahen Versorgung (§ 1 
Abs. 6 Nr. 8 BauGB) und die Erhaltung und Entwick-
lung zentraler Versorgungsbereiche (§1 Abs. 6 Nr. 4 
BauGB). Dabei geht es nicht nur um die rein materi-
elle Versorgung der Bevölkerung mit den benötigten 
Waren. Einzelhandelsbetriebe ziehen Kunden an. 
Damit werden die Bereiche mit Einzelhandelsange-
boten auch attraktiv für andere Anbieter, z.B. von 
Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben, gesund-
heitlichen Versorgungsangeboten, Freizeiteinrichtun-
gen und Gastronomiebetrieben. Durch diese Mi-
schung entstehen lebendige zentrale Versorgungsbe-
reiche (Innenstadt und Ortsteile). Die Stadt Braun-
schweig unterstützt diese Entwicklung mit erhebli-
chen finanziellen Mitteln, z.B. für Platzgestaltungen 
und Begrünungen. Als Beispiele aus der Innenstadt 
seien hier die Neupflasterung der Fußgängerzonen, 
die Umbauten des Bankplatzes und des Friedrich-
Wilhelm-Platzes genannt. In den Ortsteilen wurden 
z.B. der Nibelungenplatz und der Saarplatz umgestal-







- 24 - 
 


tet. Dieses Zusammenspiel privater und öffentlicher 
Maßnahmen und Investitionen trägt erheblich zur 
Attraktivität der Stadt insgesamt und der Wohnquar-
tiere bei und liegt deshalb in erheblichem öffentli-
chem Interesse. Andere Interessen – wie im vorlie-
genden Fall nach einer uneingeschränkten Grund-
stücksausnutzung – müssen demgegenüber in der 
Abwägung zurückstehen, wenn negative Auswirkun-
gen auf die überwiegenden öffentlichen Interessen zu 
befürchten sind. Dies würde im vorliegenden Fall 
zutreffen. Eine uneingeschränkte Einzelhandelsnut-
zung z.B. durch Verzicht auf Regelungen zu Rand- 
und Freisortimenten –würde den Einzelhandel in der 
Innenstadt und den anderen zentralen Versorgungs-
bereichen und damit die in diesen Bereichen ge-
wünschten städtebaulichen Entwicklungen gefähr-
den. In diesem Rahmen würden z.B. günstigere 
Grundstückspreise (= Mieten) und ein größeres kos-
tenloses Stellplatzangebot in den Standorten für 
großflächigen Einzelhandel gegenüber den zentralen 
Versorgungsbereichen zu einem Ungleichgewicht in 
den Entwicklungsmöglichkeiten führen. 
 


36 Mit der deutlichen Begrenzung der Ent-
wicklungsmöglichkeiten der Flächen unse-
res Mandanten ist ein Eingriff in das Recht 
aus Art. 14 Abs. 1 GG vorgenommen. 
Dass die Durchsetzung des Zentrenkon-
zepts, insbesondere bei den Sortimenten 
Möbel und Einrichtungen sowie Bau, Gar-
ten, Camping, notwendig war, ist in keiner 
Weise belegt. Entsprechend sind die Ein-
schränkungen nicht zu halten. Die Ge-
samtabwägung auf S. 43 der Planbegrün-
dung ist lediglich genannt, dass Interes-
sen der Grundstücksnutzer an einer un-
eingeschränkten Nutzung in der Abwä-
gung zu berücksichtigen sind; allerdings 
wird dann letztlich dem Zentrenkonzept 
vollen Vorrang gegeben. Denn dort heißt 
es: 
 
„Mit der Konkretisierung der Angebotssek-
toren und der zusätzlichen Definition von 
Rand- und Freisortimenten bzw. von 
Haupt- und Nebensortimenten (SB-
Warenhaus) wird sichergestellt, dass die 
Nutzungen sich ansonsten künftig an den 
Leitlinien des Zentrenkonzeptes Einzel-
handel ausrichten müssen(…)" 
 
Eine konkrete Abwägung hat mithin nicht 
stattgefunden. 
 


Der Bebauungsplan WI 105 berücksichtigt die Belan-
ge der Eigentümer in besonderem Maße in dem Um-
fang, wie es nach einer gerechten und ausgewoge-
nen Abwägung erforderlich ist (s. zum Beispiel Nr. 26 
und Nr. 31. Soweit keine besonderen Umstände des 
Einzelfalls vorliegen, setzt der Bebauungsplan die 
Ziele des Zentrenkonzeptes Einzelhandel um. Dieses 
Konzept wurde mit der Absicht vom Rat der Stadt 
Braunschweig beschlossen, es sukzessive im Rah-
men der kommunalen Bauleitplanung der Stadt 
Braunschweig umzusetzen. 
 
Es handelt sich um eine zulässige Inhaltsbestim-
mung des Eigentums. Ein unzulässiger Eingriff in das 
Recht auf Eigentum aus Artikel 14 Abs. 1 Grundge-
setz ist nicht erkennbar. Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentli-
chen und privaten Belange gegeneinander und unter-
einander gerecht abzuwägen. Eine solche Abwägung 
wurde hier vorgenommen. 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes WI 105 
basieren auf einer sorgfältigen Abwägung der öffent-
lichen und privaten Belange. 
 


37 Darüber hinaus liegt mit der zeichneri-
schen Festsetzung der Verkaufsflächen-
zahl, die angibt, wie viel Quadratmeter 
Verkaufsfläche je Quadratmeter Bau-
grundstücksfläche zulässig sind (vgl. Ziffer 
6.2. der textlichen Festsetzungen), ein 
Verstoß gegen den allgemeinen Gleich-
heitsgrundsatz nach Art. 3 Abs. 1 GG vor. 
Denn wie der Plangeber in der Planbe-
gründung selbst ausführt, führt diese 


Die Festsetzungen zur Verkaufsflächenzahl bedeuten 
keinen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheits-
grundsatz, sondern dienen im Gegenteil der Gleich-
behandlung der verschiedenen Grundstückseigen-
tümer im Plangebiet. Der Einwänder legt die bisheri-
ge unterschiedliche Ausnutzung der Grundstücke im 
Plangebiet zu Grunde. Der Bebauungsplan dagegen 
trifft – losgelöst vom Bestand – Festsetzungen hin-
sichtlich der maximalen Ausnutzung und sorgt über 
Festsetzung der Verkaufsflächenzahl für einheitliche 
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Festsetzung dazu, dass drastisch unter-
schiedliche Erweiterungsmöglichkeiten 
bestehender Einzelhandelsbetriebe bzw. 
von Einzelhandelsflächen bestehen. Bei-
spielsweise wird in Bezug auf die Fläche 
unserer Mandanten, das Gebiet SO 3, 
ausgeführt, dass die nach dem Bebau-
ungsplanentwurf WI 105 vorgesehene 
zulässige Verkaufsfläche von 6.600 m² 
bereits heute weitgehend ausgeschöpft 
ist. Eine Flächenreserve von allein 10% 
kommt hinzu. Ähnliches soll für das Ge-
biet SO 2 gelten. Allein im Gebiet SO 1 
soll eine zusätzliche Verkaufsfläche von 
60% zulässig sein. Dabei ist vorgesehen, 
dass auf dieser Fläche kein zentrenrele-
vantes Sortiment angeboten wird, vgl. 
Seite 24 des Entwurfs der Planbegrün-
dung. 
Daraus folgt aber, dass für die Ungleich-
behandlung der Ermöglichung unter-
schiedlicher Verkaufsflächenerweiterun-
gen kein rechtlicher Grund besteht. Denn 
wird für das Gebiet SO 1 eine Verkaufs-
flächenreserve von 60%, für die Gebiete 
SO 2 und SO 3 aber nur von maximal 
10% zugelassen, so kann dies nicht mit 
der hiesigen Zielsetzung, dem Schutz des 
Zentrums, gerechtfertigt werden. Denn 
hinsichtlich der Flächenreserve beim Ge-
biet SO 1 ist kein zentrenrelevanter Ein-
zelhandel zulässig. Gegen die Schaffung 
einer gleichlautenden Flächenreserve für 
die Gebiete SO 2 und SO 3 kann daher 
kein rechtlicher Grund herangezogen 
werden. Für diese Flächen ist, etwa durch 
Möglichkeit der Realisierung weitere Ge-
schosse, eine gleiche Flächenreserve wie 
für das Gebiet SO 1 zur Verfügung zu 
stellen. Die alleinige Anknüpfung an die 
Grundstücksgröße und die daraus resul-
tierende Ableitung der zulässigen Ver-
kaufsfläche rechtfertigt sich städtebaulich 
nicht. 
 


Verhältnisse. 
 
Es wird für die sechs Angebotssektoren für nicht-
zentrenrelevanten großflächigen Einzelhandel eine 
einheitliche VFZ von 0,4 festgesetzt. Diese VFZ ist in 
den Sondergebieten SO 2 und SO 3 bereits weitge-
hen ausgeschöpft, im Sondergebiet SO 1 hingegen 
nicht. Deshalb hat das Sondergebiet SO 1 noch eine 
größere theoretische Reserve unter Anrechnung des 
Bestandes. Diese Reserve bezieht sich ausdrücklich 
nur auf die nicht-zentrenrelevanten sechs Ange-
botssektoren und nicht auf die Nutzung „SB-Waren-
haus“. Für die Nutzung „SB-Warenhaus“ wird keine 
Erweiterung gegenüber dem genehmigten Bestand 
zugelassen. 
 
Es ist nicht das Ziel dieses Bebauungsplanes für alle 
Grundstücke im Plangebiet ohne Berücksichtigung 
des Bestandes eine gleiche absolute Verkaufsflä-
chenerweiterung zuzulassen, sondern es ist das Ziel, 
für alle Grundstücke im Plangebiet eine gleiche Aus-
nutzungsmöglichkeit für großflächigen nicht-
zentrenrelevanten Einzelhandel vorzusehen. 
 
In Bezug auf den Einzelhandel mit zentrenrelevantem 
Einzelhandel wird im Geltungsbereich dieses Bebau-
ungsplanes unter Abwägung aller privaten und öffent-
lichen Belange keine gleichartige Ausnutzungsmög-
lichkeit für alle Sondergebiete im Plangebiet vorge-
sehen. Das Sondergebiet SO 1 hat insofern eine 
Sonderstellung. Hier befindet sich ein SB-Warenhaus 
mit 12.000 m² Verkaufsfläche. Davon werden auf ca. 
50 % der Verkaufsfläche Güter des täglichen Bedarfs 
verkauft (Lebensmittel und Getränke, Drogerieartikel) 
und auf 50 % der Verkaufsfläche andere Waren. 
Diese sind im Wesentlichen als zentrenrelevant ein-
zustufen. 
 
Die SB-Warenhäuser in Braunschweig sind seit vie-
len Jahren langjährig etablierter Bestandteil des 
übergeordneten Versorgungsnetzes in Braunschweig 
und der Region. Das Zentrenkonzept Einzelhandel 
geht deshalb von einem auch in Zukunft fortlaufen-
den Bestand der im Stadtgebiet vorhandenen SB-
Warenhäuser aus. Auch die Nahversorgungskonzep-
tion der Stadt Braunschweig geht von einem Erhalt 
des Bestandes aus. Das bestehende SB-Warenhaus 
soll deshalb im Bebauungsplan nicht ausgeschlossen 
und auf den einfachen Bestandsschutz reduziert 
werden. Der im Plangebiet seit langem etablierte 
Bestand soll planungsrechtlich gesichert werden. Die 
verschiedenen detaillierten Festsetzungen für das 
SB-Warenhaus stellen insgesamt sicher, dass von 
der grundsätzlichen Art dieser Betriebe her keine 
Änderungen mit zusätzlichen negativen Auswirkun-
gen auf die zentralen Versorgungsbereiche in der 
Stadt ausgehen können. Eine Vergrößerung der Ver-
kaufsflächen oder eine Umwandlung in ein Einkaufs-
zentrum mit kleinteiliger innenstadtähnlicher Laden-
struktur werden nicht zugelassen. 
 
Gegenüber dem ursprünglichen Bebauungsplan 
WI 11 werden mit den Festsetzungen dieses Bebau-
ungsplanes WI 105 jedoch erstmalig Beschränkun-
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gen von Sortimenten in Art und Umfang für das SB-
Warenhaus im Gebiet SO 1 planungsrechtlich ver-
bindlich vorgenommen. Der Bebauungsplan WI 11 
ließ eine Verkaufsfläche von insgesamt 7.500 m² 
„ohne Einschränkungen“ zu. Es wäre demnach z.B. 
ein Elektronik-Fachmarkt in dieser Größenordnung 
zulässig gewesen. Ein solcher Markt hätte erhebliche 
negative Auswirkungen auf den Einzelhandel in der 
Innenstadt gehabt. Aus diesem Grund bedeuten die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes WI 105 pla-
nungsrechtlich eine positive Entwicklung und Siche-
rung zugunsten des Einzelhandels vor allem der In-
nenstadt. 
 
Zwar ermöglicht der Bebauungsplan auch zukünftig 
und dauerhaft ein SB-Warenhaus im Sondergebiet 
SO 1. Allerdings ist damit eine Veränderung der Nut-
zungen in Richtung der sechs nicht-zentren-
relevanten Angebotssektoren nicht ausgeschlossen. 
In Braunschweig ist jedoch für die sechs nicht-
zentrenrelevanten Angebotssektoren zurzeit kein 
extremer Flächenengpass erkennbar, sodass ein 
planungsrechtlicher Eingriff in die bestehende Nut-
zung SB-Warenhaus nicht gerechtfertigt erscheint. 
Bei einem Betrieb in der vorhandenen Größenord-
nung sind in der Abwägung auch die Belange der 
Eigentümer und Betreiber bestehender Betriebe zu 
berücksichtigen. Diese benötigen Planungs- und 
Investitionssicherheit. Die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes WI 105 berücksichtigen diese Belan-
ge in angemessenem Umfang. 
 
Aus den genannten Gründen lassen sich für die 
Sondergebiete SO 2 und SO 3 keine Ansprüche her-
leiten, auch dort zentrenrelevante Sortimente zuzu-
lassen. Hier überwiegen die Anforderungen des Zen-
trenkonzeptes Einzelhandel, wonach über die beste-
henden Strukturen (insbesondere die bestehenden 
SB-Warenhäuser) hinaus zentrenrelevante Sortimen-
te in den zentralen Versorgungsbereichen kon-
zentriert werden sollen.  
 


38 Damit liegen Einschränkungen für das 
Gebiet SO 3 vor, für die kein öffentlicher 
Belang herangezogen werden kann. Im 
Rahmen der Abwägung überwiegen die 
privaten Belange gegenüber dem Interes-
se an der Einschränkung zulässigen Ein-
zelhandels. 
 


Es ist nicht erkennbar, warum die privaten Belange 
gegenüber den öffentlichen Interessen an einer Re-
gelung zum Einzelhandel überwiegen sollten. Eine 
höhere zulässige VFZ in den Gebieten SO 2 und 
SO 3 als im Gebiet SO1 würde zudem die Belange 
der Eigentümer im Gebiet SO 1 berühren. Gründe für 
eine Bevorzugung der Gebiete SO 2 und SO 3 be-
stehen nicht. 
 


39 2. 
Ebenso liegt im Hinblick auf die Festset-
zungen für das Grundstück Otto-von-
Guericke-Straße 1 ein Verstoß gegen das 
Abwägungsgebot vor. Ein Bewertungsfeh-
ler besteht.  
 
 


 
Auch in Hinblick auf die nicht genehmigte und zu 
keinem Zeitpunkt genehmigungsfähige Wohnnutzung 
im Gebäude Otto-von-Guericke-Straße 1 hat eine 
umfangreiche Abwägung stattgefunden. Die Belange, 
die für die Abwägung im Hinblick auf das Gebäude 
Otto-von-Guericke-Straße 1 von Bedeutung sind, 
sind ermittelt und bewertet worden. Dabei sind auch 
die betroffenen Belange des privaten Eigentü-
mers/bzw. des Nießbrauchberechtigen berücksichtigt 
worden. 
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40 So sind nach § 2 Abs. 3 BauGB die Be-


lange, die für die Abwägung von Bedeu-
tung sind, zu ermitteln und zu bewerten. 
Dies ist auch in Bezug auf die betroffenen 
Belange privater Eigentümer von erhebli-
cher Bedeutung. So führte der VGH Ba-
den-Württemberg mit seiner Entscheidung 
vom 19.07.2011 (Az: 5 S 2718/09) aus: 
 
„Mit welchem Gewicht Eigentumsbelange 
in die Abwägung einzustellen sind, hängt 
von der jeweiligen städtebaulichen Situati-
on und der Planungskonzeption der Ge-
meinde ab … In die Abwägung ist jeden-
falls einzustellen, dass sich der Entzug 
baulicher Nutzungsmöglichkeiten für den 
Betroffenen wie eine Teilenteignung aus-
wirken kann und dass dem Bestands-
schutz daher ein den von Art. 14 Abs. 3 
GG erfassten Fällen vergleichbares Ge-
wicht zukommt … Insbesondere bei einer 
Überplanung von Wohngrundstücken ist 
die Gemeinde daher in der Regel ge-
zwungen, das Eigentum bei der Aufstel-
lung des Bebauungsplans in hervorgeho-
bener Weise zu berücksichtigen …" 
 
Im vom VGH Baden-Württemberg ent-
schiedenen Fall hatte der Plangeber un-
berücksichtigt gelassen, dass tatsächlich 
Wohnnutzung im überplanten Gebiet vor-
handen war und nicht nur Betriebswoh-
nungen, wie er annahm. Daraus folgte 
eine fehlerhafte Abwägung und fehlerhafte 
Bewertung der betroffenen privaten Be-
lange. 
 


Das zitierte Urteil des VGH Baten-Württemberg trifft 
auf die hier vorliegende Situation nicht zu. In Bezug 
auf die Wohnnutzung besteht kein Bestandsschutz, 
da diese bauordnungsrechtlich nicht genehmigt wur-
de und zu keiner Zeit genehmigungsfähig war. Inso-
fern werden keine baulichen Nutzungsmöglichkeiten 
entzogen, die eine Teilenteignung erwirken könnten. 
Es hat diese Nutzungsmöglichkeiten zu keinem Zeit-
punkt gegeben. Auch wird kein Wohngrundstück 
überplant, da es sich zu keiner Zeit um ein Wohn-
grundstück gehandelt hat. 
 
In die Abwägung wurde auch eingestellt, dass sich im 
Gebäude Otto-von-Guericke-Straße 1 tatsächlich 
eine illegale Wohnnutzung befindet. Es konnte fest-
gestellt werden, dass von der baulichen Struktur des 
Gebäudes und von seiner städtebaulichen Lage her 
eine Nutzung sowohl als Bürogebäude als auch als 
Betrieb des Beherbergungsgewerbes möglich ist. 
Insofern ist dieses Planungsziel umsetzbar. Die Stadt 
macht damit bereits deutlich, dass sie den baulichen 
Bestand anerkennt. Eine Bestätigung auch der nicht 
genehmigten Wohnnutzung ist damit jedoch nicht 
verbunden, da damit weitergehende Auswirkungen 
auf das Plangebiet und dessen Nachbarschaft ver-
bunden wären. Eventuelle wirtschaftliche Belange 
des Eigentümers, z.B. durch eine Wohnnutzung hö-
here Mieten zu erzielen als durch eine Büronutzung 
oder durch einen Beherbergungsbetrieb, wiegen an 
dieser Stelle weniger schwer als die zusätzlichen 
Belastungen für die benachbarten Betriebe. 
 


41 Ein ähnlicher Fall liegt hier vor. Denn 
ausweislich des Entwurfs der Planbegrün-
dung ist sich die Stadt Braunschweig 
durchaus darüber bewusst, dass das 
Hochhaus auf dem Grundstück Otto-von-
Guericke-Straße 1 nicht vorwiegend zur 
Büronutzung genutzt wird, sondern als 
Boardinghaus, vgl. z.B. Seite 32 des Ent-
wurfs der Planbegründung. Warum dann 
aber allein eine Bestandsfestsetzung für 
eine Büronutzung getroffen wurde und 
ausnahmsweise ein Beherbergungsbe-
trieb zugelassen wird, lässt sich nicht 
nachvollziehen. In keiner Weise wurden 
der vorhandene Bestand und die daraus 
resultierenden Nutzungen berücksichtigt, 
so dass die Abwägung fehlerhaft ist. Denn 
das Planungsergebnis führt zu dem Er-
gebnis, dass die vorhandene Nutzung 
dauerhaft nicht mehr beibehalten werden 
kann, sollte sie einmal aufgegeben wer-
den. 
 


Im vorliegenden Fall wurden alle zu berücksichtigen 
Belange korrekt und vollständig ermittelt und in die 
Abwägung einbezogen. Das Ergebnis dieser Abwä-
gung wurde im Zuge des Normenkontrollverfahrens 
zum Bebauungsplan WI 87 vom Eigentümer bemän-
gelt, jedoch vom OVG Lüneburg nicht beanstandet. 
 
Neue Argumente wurden im Rahmen dieses Bebau-
ungsplanes WI 105 nicht vorgetragen. 
 
Es ist planerisches Ziel, dass die vorhandene unge-
nehmigte Wohnnutzung dauerhaft nicht mehr beibe-
halten werden kann. Städtebauliches Ziel ist auf mitt-
lere Sicht eine Umnutzung in die zulässige Art der 
Nutzung, für deren Realisierung durchaus Umset-
zungsmöglichkeiten gesehen werden. 
 
Zur weiteren Vorgehensweise der Verwaltung 
s. Nr. 21 
 


42 Da das Gebäude aber nicht ohne weiteres 
für andere Nutzungen, insbesondere auch 
aufgrund der kleinen Parzellierungen, 


Wie oben bereits mehrfach ausgeführt, ist eine Um-
nutzung des Gebäudes in die zulässigen Nutzungen 
durchaus möglich. Damit wird kein erheblicher Ein-
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geeignet ist, werden die vorgesehenen 
Festsetzungen dazu führen, dass es dau-
erhaft nicht nutzbar ist und leer stehen 
wird. Damit ist ein erheblicher Eingriff in 
das Recht auf Eigentum unseres Mandan-
ten vorgenommen, der auch vom planeri-
schen Ziel, das ja offensichtlich die Siche-
rung des Bestandes ist, nicht gedeckt ist. 
Entsprechend liegen keine überwiegen-
den öffentlichen Belange vor, die die hie-
sige Überplanung rechtfertigen würden. 
Insofern liegt auch ein Abwägungsmangel 
vor. 
 


griff in das Recht auf Eigentum des Eigentümers/des 
Nießbrauchberechtigten vorgenommen. Soweit von 
der Sicherung des Bestandes die Rede ist, ist regel-
mäßig der genehmigte Bestand gemeint. 
 
Auf die zuvor gemachten Ausführungen wird verwie-
sen. Die öffentlichen Belange (städtebauliche Gliede-
rung, Lärmschutz, Schutz der Betriebe vor Ein-
schränkungen etc., s. Begründung Kap. 5.1) über-
wiegen in diesem Fall die privaten Interessen nach 
höheren Mieteinnahmen: Eine allgemeine Wohnnut-
zung wird nicht – und damit auch nicht ausnahms-
weise im Rahmen eines erweiterten Bestandsschut-
zes – zugelassen. 
Eine Zulassung der Wohnnutzung würde dazu füh-
ren, dass erstmalig legal eine allgemeine Wohnnut-
zung in diesen gewerblich geprägten Bereich eindrin-
gen würde. 
 


43 Insgesamt ist mithin festzuhalten, dass 
der Bebauungsplan, sollte er in der jetzi-
gen Form tatsächlich erlassen werden, 
einer gerichtlichen Überprüfung nicht 
standhalten wird. Mithin ist der Entwurf 
unter Berücksichtigung der vorgenannten 
Erwägungen abzuändern. 
 


Eine Rechtswidrigkeit des Bebauungsplanes WI 105 
oder eine Fehlerhaftigkeit der Festsetzungen für das 
Sondergebiet SO 3 ist nicht zu erkennen. Die Not-
wendigkeit einer Planänderung wird nicht gesehen. 
 
Im Rahmen des Planverfahrens wurden die öffentli-
chen und privaten Belange umfassend ermittelt, ge-
würdigt und gerecht gegeneinander und untereinan-
der abgewogen. Eine fehlerhafte Abwägung ist nicht 
erkennbar. 
 


   
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Der Bebauungsplan wird nicht geändert.  


 
 








 
 Anlage 6 
 25.08.2014 
 
 
 
 


Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Otto-von-Guericke-Straße WI 105 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, der Gemeinden sowie sonstiger Stellen 
 
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB und § 2 (2) BauGB vom 27. Februar 2014 bis 
28. März 2014. 
 
Stellungnahmen, die ausschließlich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird 
oder keine Bedenken bestehen, werden nicht wiedergegeben. 
 
 
Eisenbahnbundesamt, Herschelstra-
ße 3, 30159 Hannover, Schreiben vom 
20. März 2014 


Stellungnahme der Verwaltung 


Grundsätzlich bestehen seitens des Ei-
senbahn-Bundesamtes keine Bedenken. 
Zwar ist das Freistellungsverfahren 
58131 Paw 23/08 immer noch nicht ab-
geschlossen. Zwischenzeitlich erfolgte 
die gemäß § 23 Abs. 2 Allgemeines Ei-
senbahngesetz erforderliche Veröffentli-
chung im Bundesanzeiger am 
05.03.2014. Hier ist noch eine Monatsfrist 
abzuwarten, so dass ich diese Sache für 
den 07.04.2014 auf Wiedervorlage gelegt 
habe. Danach kann aller Voraussicht 
nach die Freistellung erfolgen. Ich bitte, 
den Bebauungsplan erst nach erfolgter 
Freistellung in Bestandskraft zu verset-
zen. 


Das Schreiben bezieht sich auf die ehe-
maligen Bahnflächen im Geltungsbereich 
dieses Bebauungsplans, die als öffentli-
che Grünflächen zur Anlage eines Geh- 
und Radweges festgesetzt werden. 
 
Am 15. April 2014 erteilte das Eisen-
bahnbundesamt den Freistellungbe-
scheid für diese Flächen. 
 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 


DB Immobilien, Region Nord, Kurt-
Schumacher-Straße 7, 
30159 Hannover, Schreiben vom 
12. März 2014 


Stellungnahme der Verwaltung 


Die DB Immobilien, als von der Deut-
schen Bahn AG bevollmächtigtes Unter-
nehmen, übersendet Ihnen hiermit fol-
gende Gesamtstellungnahme der DB AG 
als Träger öffentlicher Belange und aller 
Unternehmensbereiche zur o.g. Bauleit-
planung: 


Die Lärmemissionen der Bahnstrecke 
wurden untersucht. Der Bebauungsplan 
setzt die notwendigen passiven Lärm-
schutzmaßnahmen fest. 
 
Die Bahnstrecke grenzt nur im südlichen 
Planbereich in geringem Umfang an die 
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In direkter Nachbarschaft zur Ausweisung 
des Plangebietes verläuft die planfestge-
stellte Eisenbahnstrecke 1901 (Braun-
schweig Hbf – Bad Harzburg). 
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Er-
haltung der Bahnanlagen entstehen Im-
missionen und Emissionen (insbesonde-
re Luft- und Körperschall, Erschütterun-
gen, Abgase, Funkenflug, Bremsstaub, 
elektrische Beeinflussungen durch mag-
netische Felder etc.). 
 
Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbe-
reich von Bahnanlagen, insbesondere 
Gleisen, müssen den Belangen der Si-
cherheit des Eisenbahnbetriebes ent-
sprechen. Führen die Anpflanzungen zu 
Beeinträchtigungen des Eisenbahnbe-
triebes und der Verkehrssicherheit, müs-
sen diese entsprechend angepasst oder 
beseitigt werden. Wir bitten deshalb, ent-
sprechende Neuanpflanzungen in unmit-
telbarer Bahnnähe von vornherein aus-
zuschließen. 


festgesetzte öffentliche Grünfläche  an. 
Die Hinweise zu Neupflanzungen im 
Nachbarbereich von Bahnanlagen wur-
den deshalb an die zuständige Stelle in 
der Verwaltung weitergeleitet. 
 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 


Einzelhandelsverband Harz-Heide e.V., 
Jasperallee 7, 38102 Braunschweig, 
Schreiben vom 28. März 2014 


Stellungnahme der Verwaltung 


In der vorbezeichneten Angelegenheit 
danken wir Ihnen für das Schreiben vom 
27.02.2014, mit dem Sie uns gemäß § 4 
Abs. 2 Baugesetzbuch Kenntnis von der 
Absicht der Stadt Braunschweig gegeben 
haben, für das o.a. Stadtgebiet einen 
Bebauungsplan aufzustellen. 
 
Von hier aus zu benennende Planungs-
absichten gibt es für das Plangebiet 
nicht. 
 
Inhaltlich verweisen wir auf unsere be-
reits erfolgte Stellungnahme sowie die 
darin in Bezug genommenen weiteren 
Ausführungen und weisen auf die erfor-
derliche Einhaltung des Zentrenkonzep-
tes Einzelhandel bei dem hier zur Beur-
teilung stehenden Planvorhaben hin. 


Die Stellungnahme des Einzelhandels-
verbandes zum Bebauungsplan WI 87 ist 
im Folgenden widergegeben. Die Be-
handlung dieser Stellungnahme bezieht 
sich auf die aktuelle Planung WI 105. 
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen natür-
lich jederzeit gern zur Verfügung. 
 
Einzelhandelsverband Harz-Heide e.V., 
Schreiben vom 13. September 2011 
zum Bebauungsplan WI 87 


 


In der vorbezeichneten Angelegenheit 
danken wir für Ihr Schreiben vom 
16.08.2011, mit dem Sie uns Kenntnis 
von der Absicht der Stadt Braunschweig 
gegeben haben, für das o.a. Stadtgebiet 
einen Bebauungsplan aufzustellen, und 
um Stellungnahme gebeten hatten. Wir 
dürfen insofern Folgendes mitteilen: 
 
Soweit mit dem vorbezeichneten Planver-
fahren das Ziel verfolgt wird, die zulässi-
gen Einzelhandelsnutzungen im Plange-
biet unter Berücksichtigung der Vorgaben 
des Zentrenkonzeptes Einzelhandel 
nebst Ergänzung 2010 „Standortkonzept 
Zentrale Versorgungsbereiche“ anzupas-
sen und unter Berücksichtigung dessen 
den Bereich als Schwerpunkt für großflä-
chigen Einzelhandel auf Dauer zu si-
chern, findet das Ansinnen unsere Unter-
stützung. 
 
Es gilt auch ausdrücklich, dass bei einer 
Überplanung des Gebietes negative städ-
tebauliche Auswirkungen auf die beste-
henden und über das Standortkonzept im 
Zentrenkonzept Einzelhandel definierten 
Zentralen Versorgungsbereiche vermie-
den werden müssen. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 


Im Hinblick auf die Begründung der Fest-
setzungen zur Art der baulichen Nutzung 
fällt auf, dass verschiedentlich „Gleichbe-
handlungsgründe“ als Argument für eine 
Aufweichung der bisherigen planungs-
rechtlichen Lage angeführt werden. In 
diesem Zusammenhang weisen wir da-
rauf hin, dass mit dem gleichen Argument 
die Stadt Braunschweig sich Begehrlich-
keiten von Investoren und Projektentwick-
lern aussetzt, die zum Beispiel künftig an 
bestimmten Standorten unter Hinweis auf 
die an anderen Standorten möglich ge-
machten Aufweichungen im Hinblick auf 
die planungsrechtliche Lage des Zen-
trenkonzeptes Einzelhandel ebenfalls 
Aufweichungen verlangen dürften. Wir 


Aufgrund der damaligen Stellungnahme 
des Einzelhandelsverbandes wurden be-
reits der Bebauungsplan WI 87 und die 
dazugehörige Begründung überarbeitet. 
 
Eine nochmalige Änderung der Planung 
und umfassende Überarbeitung der Be-
gründung zum Thema Einzelhandel 
(Kap. 5.1 „Art der baulichen Nutzung“) 
erfolgten für diesen Bebauungsplan 
WI 105. 
Dabei musste das Urteil des Oberverwal-
tungsgericht (OVG) Lüneburg vom 
18. April 2013 beachtet werden. Deshalb 
wurde in den Bebauungsplan WI 105 
eine neue, zusätzliche Festsetzung für 
das Gebiet SO 3 aufgenommen (Textli-
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halten an dieser Stelle Zurückhaltung für 
angebrachter. 
 


che Festsetzungen A I 3 „Sonstiger Ein-
zelhandel im Sondergebiet SO 3“). Nach 
dieser neuen, zusätzlichen Festsetzung 
ist auf max. 1.200 m² Verkaufsfläche 
(VFZ 0,073) Einzelhandel mit Lebensmit-
teln, Getränken und Drogerieartikeln bzw. 
davon anteilig auf max. 720 m² je Wa-
rengruppe (Anteil von 60 %) sonstiger 
zentrenrelevanter Einzelhandel zulässig 
(z.B. Elektronik). Diese neue Festsetzung 
wurde getroffen, da das OVG zum Be-
bauungsplan WI 87 eine Ungleichbe-
handlung in Bezug auf das Sondergebiet 
SO 1 festgestellt hatte. Dieser Abwä-
gungsfehler führte zur Nichtigkeit des 
Bebauungsplanes WI 87 und damit zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes 
WI 105. 
 


Bezüglich des SB-Warenhauses halten 
wir – hierauf hatten wir bereits mit 
Schreiben vom 16.01.2003 in einem 
früheren Beteiligungsverfahren betreffend 
das Plangebiet hingewiesen – das Ver-
hältnis einer Aufteilung von 50 % 
Hauptsortiment zu 50 % Nebensortiment, 
insbesondere in Anbetracht des doch 
erheblichen Flächenumfangs für weniger 
empfehlenswert und regen ebenso wie 
bereits im seinerzeitigen Beteiligungsver-
fahren laut Schreiben vom 22.01.2003 
die IHK Braunschweig an, den Mindes-
tanteil des Hauptsortiments höher anzu-
setzen, so dass der Flächenanteil des 
potentiell innenstadtrelevanten Neben-
sortiments entsprechend sinkt. Dabei 
gehen wir davon aus, dass die aktuell 
bestehende Baugenehmigung Bestands-
schutz genießt. 
 
Die Inhalte der Schreiben des Einzelhan-
delsverbandes und der IHK aus dem Jahr 
2003, auf die Bezug genommen wird, 
betreffen das Verhältnis des Hauptsorti-
ments zum Nebensortiment für das SB-
Warenhaus. Die Bedenken hierzu waren 
im Wesentlichen im Schreiben der IHK 
vom 22. Januar 2003 zum Bebauungs-
plan WI 87 wie folgt wiedergegeben: 
 
„Der Charakter des SB-Warenhauses soll 
unter anderem durch Textfestsetzung 
II.2.3.2 festgeschrieben werden. Hierzu 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die textliche Festsetzung zum Verhältnis 
von Haupt- und Nebensortiment im SB-
Warenhaus befindet sich im Bebauungs-
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wird geregelt, dass im SB-Warenhaus die 
Geschossfläche für das Hauptsortiment 
(Lebensmittel, Getränke, Drogeriewaren) 
mindestens 50 % der betrieblichen Ge-
samtgeschossfläche ausmachen muss. 
Die potentiell innenstadtrelevanten Ne-
bensortimente des SB-Warenhauses 
könnten somit auf bis zu 50 % seiner Flä-
che gehandelt werden. Ein derartiger 
Nebensortimentsanteil erscheint uns für 
ein SB-Warenhaus als ausgesprochen 
hoch angesetzt. Durchschnittlich werden 
in SB-Warenhäusern 52 % der Verkaufs-
flächen allein durch Lebensmittel belegt. 
Drogerieartikel nehmen in der Regel rund 
15 % der Verkaufsfläche ein. Das im Pla-
nentwurf bezeichnete Hauptsortiment 
macht in einem typischen SB-Warenhaus 
also rund 67 % der Verkaufsflächen aus, 
auf das Nebensortiment entfällt demzu-
folge lediglich ein Flächenanteil von 
ca. 33 %. Vor diesem Hintergrund halten 
wir es für naheliegend, den Mindestanteil 
des Hauptsortiments in der Textfestset-
zung II.2.3.3 höher anzusetzen, sodass 
der Flächenanteil des potentiell innen-
stadtrelevanten Nebensortiments ent-
sprechend sinkt. Je geringer der zulässi-
ge Flächenanteil des Nebensortiments 
dabei ausfällt, desto größer werden die 
Chancen für den innerstädtischen Ein-
zelhandel, mit dem durch bessere Er-
reichbarkeit und kostenfreie Parkplätze 
begünstigen Einzelhandel an der Otto-
von-Guericke-Straße konkurrieren kön-
nen“. 
 


plan WI 105 unter I 4.3. 
 
Die Umsetzung der Stellungnahme des 
Einzelhandelsverbandes – bzw. die 
früheren entsprechenden Stellungnah-
men der IHK aus dem Jahr 2003 zum 
Bebauungsplan WI 87 – würden eine 
Festsetzung von mindestens 65 % 
Hauptsortiment (Lebensmittel, Getränke, 
Drogerieartikel) und z.B. 35 % Nebensor-
timent (z.B. Haushaltswaren, Textilien, 
Spielwaren) bedeuten. 
 
Dieser Anregung wurde im Bebauungs-
plan WI 87 nicht gefolgt. Die politischen 
Gremien waren im April 2002 vor Ertei-
lung der Baugenehmigung über diesen 
Sachverhalt informiert worden und dar-
über, dass die geplanten textlichen Fest-
setzungen des Bebauungsplanes WI 87 
entsprechend vorgesehen waren. 
 
Auch der Bebauungsplan WI 105 folgt 
dieser Anregung nicht. Das Verhältnis 
zwischen Haupt- und Nebensortiment 
wird entsprechend der Baugenehmigung 
aus dem Jahr 2002 mit einem Verhältnis 
von mindestens 50 % Hauptsortiment zu 
maximal 50 % Nebensortiment festge-
setzt. 
 
Eine nennenswerte Veränderung des 
Verhältnisses von Haupt- und Nebensor-
timent im Bebauungsplan käme prinzipiell 
im Rahmen einer Neubaumaßnahme 
zum Tragen. Damit könnten zwar evtl. 
positive Auswirkungen auf die Innenstadt 
(geringerer Kaufkraftabfluss) einherge-
hen. Im Gegenzug jedoch wäre eine Ver-
stärkung der negativen Auswirkungen 
des SB-Warenhauses auf die zentralen 
Versorgungsbereiche in den Ortsteilen in 
Bezug auf die Versorgung mit Gütern des 
täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Geträn-
ke, Drogerieartikel) zu befürchten. Eine 
Erweiterung dieser Sortimente würde 
somit dem Zentrenkonzept Einzelhandel 
in seiner Fortschreibung 2010 („Standort-
konzept Zentrale Versorgungsbereiche“) 
widersprechen. Alle Nahversorgungsun-
tersuchungen für die Gesamtstadt 
Braunschweig sowie für Teilbereiche 
(z.B. südliche Stadtgebiete) gehen vom 
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heutigen Bestand im Sondergebiet SO 1 
aus, sodass dieser in das Versorgungs-
gefüge der Stadt Braunschweig als Ba-
siswert eingestuft wurde. Erhöhungen der 
Verkaufsfläche für Güter des täglichen 
Bedarfs im Gebiet SO 1 würden sich in 
diesem Gefüge nachteilig auswirken. 
 
Die Industrie- und Handelskammer hat 
die genannte Forderung nach einer Än-
derung des Verhältnisses von Hauptsor-
timent zu Nebensortiment im Beteili-
gungsverfahren gem. § 4 (2) BauGB für 
den Bebauungsplan WI 105 nicht mehr 
vorgebracht. 
 


Hinsichtlich der daneben angemerkten 
ergänzenden Festsetzungen, wonach die 
Verkaufsfläche für eine Warengruppe 
des Nebensortiments insgesamt 6 % der 
Verkaufsfläche des SB-Warenhauses 
nicht überschreiten darf, dürfte – dies 
haben die Ausführungen von Frau Ellen-
berger im Rahmen der letzten Sitzung 
des Handelsausschusses der IHK Braun-
schweig in anderem Zusammenhang ge-
zeigt – eine Überprüfung der Einhaltung 
dieser Vorgaben bezogen auf das ge-
samte Gebiet SO 1 auch in Kontinuität 
für die zukünftige Entwicklung des Plan-
gebiets erforderlich sein. 
 


Die regelmäßige Überprüfung der Einhal-
tung der Festsetzungen und Baugeneh-
migungen zu Verkaufsflächen und Sorti-
mentsanteilen erfolgt im Rahmen des 
Vollzuges, ist jedoch nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens.  


 Vorschlag der Verwaltung 
 
Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 


Telekom, Technik Niederlassung Nord, 
Friedrich-Seele-Straße 7, 
38122 Braunschweig 
Schreiben vom 24. März 2014 


Stellungnahme der Verwaltung 


Der Bebauungsplan WI 105 soll den Be-
bauungsplan WI 87 im Wesentlichen er-
setzen. Inhaltlich gelten weiterhin unsere 
bisherigen Stellungnahmen. Beispielhaft 
ist hier WI 87 vom 24. August 2014 er-
wähnt.  


Die Stellungnahme der Telekom zum 
Bebauungsplan WI 87 ist im Folgenden 
widergegeben. Die Behandlung dieser 
Stellungnahme bezieht sich auf die aktu-
elle Planung WI 105. 
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Deutsche Telekom Netzproduktion 
GmbH, Friedrich-Seele-Straße 7, 
38122 Braunschweig 
Schreiben vom 22. August 2011 zum 
Bebauungsplan WI 87 


 


Die Telekom Deutschland GmbH (nach-
folgend Telekom genannt) als Netzeigen-
tümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 68 Abs. 1 TKG hat die Deutsche Tele-
kom Netzproduktion GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegesicherung wahrzu-
nehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o.g. Planung nehmen 
wir wie folgt Stellung: 
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Otto-von-Guericke-Straße-
Südost“, WI 87 haben wir keine Einwän-
de. 
 


Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 


Wir bitten jedoch Folgendes zu beachten: 
Im Geltungsbereich des Plangebietes 
befinden sich unsererseits TK-Linien, die 
nicht beschädigt werden dürfen. Unsere 
TK-Linie im nördlichen Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes berührt an zwei 
Stellen die vorgesehene Planung (An-
pflanzung von Sträuchern sowie Begrü-
nung der Bahntrasse). Bei der Unterque-
rung des ehem. Bahnkörpers ist von ei-
ner ausreichenden Deckung auszuge-
hen. Hier existiert noch ein entsprechen-
der Bahnvertrag. 
 
Ein weiterer Berührungspunkt mit der 
Planung befindet sich im Einmündungs-
bereich zur Otto-von-Guericke-Straße, 
hier schwenkt unsere Trasse in den Ne-
benbereich (siehe Anlage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bei einer der genannten TK-Linien han-
delt es sich um einen Hausanschluss, der 
bereits jetzt in einem privaten Grünstrei-
fen liegt. Die andere TK-Linie quert die 
ehemalige Bahntrasse und künftige öf-
fentliche Grünfläche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbei handelt es sich um eine Leitung, 
die teilweise auf der Grundstücksgrenze 
zwischen der Otto-von-Guericke-Straße 
und teilweise innerhalb der öffentlichen 
Verkehrsfläche verläuft. Im Rahmen von 
Umbaumaßnahmen im Straßenraum 
würde die Leitung vollständig in die aktu-
elle öffentliche Verkehrsfläche gelegt 
werden. 
 
Die Festsetzung von Leitungsrechten ist 
nicht erforderlich. Die Hinweise werden 
im Übrigen zur Kenntnis genommen und 
an die Stellen in der Verwaltung weiterge-
leitet, die für die Ausführung von Stra-
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ßenbau und Grünflächen zuständig sind. 
 


Es folgen allgemeine Hinweise, die im 
Rahmen von Baumaßnahmen generell zu 
berücksichtigen sind (Kabelschutzanwei-
sung, kostenfreie Nutzung von Ver-
kehrswegen, Koordinierung der Tiefbau-
maßnahme für Straßenbau und Lei-
tungsbau usw.) 
 


Diese Hinweise werden regelmäßig durch 
die Stadt Braunschweig im Rahmen des 
Baus von Erschließungsmaßnahmen be-
achtet. Baumaßnahmen werden mit der 
Telekom abgestimmt. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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